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L iebe Leserin, lieber Leser,
im Bundestagswahlkampf kandidierten drei Par-
teien, die programmatisch gegen die Wehrpflicht
eintreten . Sie sind nun in der Oppo sition und ste-
hen einer »Großen Ko alition der Wehrpflichtb e-
fürworter« gegenüb er. Alle Hoffnungen, dass die
Kriegsdienstzwangsverpflichtung endlich b een-
det wird , können damit wohl für die Amtszeit der
j etzigen Regierung b egrab en werden . D ass CDU-
C SUSPD ab er keine tragfähige Rechtfertigung für
ihr B eharren auf der Wehrpflicht haben, zeigen die
b eiden grundlegenden B eiträge von Peter Tobias-
sen und Ulrich Finckh .

Mit einem B eitrag von Günter Werner setzen
wir die B e sprechung de s Aufsehen erregenden Ur-
teils des 2 . Wehrdienstsenats des Bundesverwal-
tungsgerichts fort, das im Sommer den Bundes-
wehroffizier Florian Pfaff, der während de s Irak-
Krieges der politischen und militärischen Führung
gegenüb er »ungehorsam« war und seinem Gewis-
sen folgte , freigespro chen hat.

Ein ebenfalls bemerkenswerte s Urteil ist das des
Ob erlandesgerichts Koblenz . E s b e stätigte den
Freispruch von Friedensaktivisten, die Bunde s-
wehrsoldaten aufgefordert hatten, sich gegen die
so genannte »nukleare Teilhab e« aufzulehnen und
B efehle zu verweigern . D amit ist letztinstanzlich
entschieden, dass ein solcher Aufruf nicht strafb ar
ist. D as könnte anderen Friedensgruppen Mut ma-
chen, ihr Engagement gegen Atomwaffen zu inten-
sivieren .

In die sem Sinne grüßt
Stefan K. Ph ilipp
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ntscheidend für militärpolitische Überle-
gungen ist, in welchem Umfang Streitkräf-

te mit Personal au sge stattet werden können . Nach
Artikel 1 2 a Grundge setz hab en Parlament und Re-
gierung freie Hand , die militärische Lande svertei-
digung durch eine Wehrpflicht- o der durch eine
Freiwilligenarmee zu organisieren : »Die von der
Verfassung geforderte militärische Landesverteidi-
gung kann auf der Grundlage der allgemeinen
Wehrpflicht, ab er − sofern Ihre Funktionsfähigkeit
gewährleistet bleibt − verfassungsrechtlich unb e-
denklich b eispielsweise auch durch eine Freiwilli-
genarmee sichergestellt werden . Die allgemeine
Wehrpflicht ist Ausdruck de s allgemeinen Gleich-
heitsgedankens . Ihre Durchführung steht unter
der Herrschaft des Artikels 3 Ab satz 1 Grundge-
setz . «

1 )

Konkret geht e s dabei um das »Verfassungs-
geb ot der staatsbürgerlichen Pflichtengleichheit
in Gestalt der Wehrgerechtigkeit« , dem »nicht
schon dadurch genügt [wird ] , dass die Wehrpflich-
tigen entweder zum Wehrdienst o der zum Ersatz-
dienst herangezogen werden . «

2)

Wehrgerechtig-
keit kann − so das Bunde sverfassungsgericht schon
1 978 − nicht einfach dadurch hergestellt werden,
dass in b eliebiger Zahl Ersatzdienstplätze ge schaf-
fen werden, um Männer üb erhaupt in einen Dienst
zu bringen .

D as Verwaltungsgericht Köln
3 )

hat im Janu ar
2 0 04 Einb erufungen zum Grundwehrdienst aufge-
hob en, weil e s administrative Einb erufungsrege-
lungen de s Bundesministeriums der Verteidigung,
die Verheiratete und Väter sowie über 2 3-Jährige
einfach von der Wehrpflicht freistellten, für ge-
setzwidrig hielt. Bis das Bunde sverwaltungsge-
richt üb er die gegen das Urteil eingelegte Revision
entscheiden konnte , hatte der Gesetzgeb er die ad-
ministrativen Regelungen ins Wehrpflicht− und Zi-
vildienstge setz aufgenommen

4)

. D as Urteil de s Bun-

desverwaltungsgerichts
5 )

honorierte das schnelle
Handeln des Gesetzgeb ers und gab ihm großzügig
freie Hand , Heranziehungsregelungen dem j ewei-
ligen B edarf der Streitkräfte anzup assen . Von B e-
deutung sei unter dem Aspekt der Wehrgerechtig-
keit nur, dass die Zahl der nach den j eweiligen Re-
gelungen Verfügb aren und die Zahl der tatsächlich
Einb erufenen weitgehend zur D eckung gebracht
werden . D amit stellt sich die Frage , ob es dem Ge-
setzgeb er gelungen ist, Regelungen zu schaffen, die
die se Vorgab e erfüllen . Werden die für den Wehr-
dienst Verfügb aren nun tatsächlich (fast) alle ein-
b erufen?

D as Verwaltungsgericht Köln hat inzwischen er-
neut eine Einb erufung ausge setzt und dem Bun-
desverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob die
neu geschaffenen Wehrdienstausnahmen mit dem
Geb ot der Wehrgerechtigkeit vereinb ar sind

6)

. D as
Bunde sverfassungsgericht wird also in ab sehb arer
Zeit zu der Frage Stellung nehmen, ob und in wel-
chem Umfang die Wehrgerechtigkeit bei der Aus-
gestaltung der allgemeinen Wehrpflicht eine Rolle
spielt. E s wird die Frage zu klären hab en, ob Rege-
lungen zulässig sind , die weit üb er 1 0 0 . 0 0 0 für die
Landesverteidigung geeignete Wehrpflichtige von
der Wehrpflicht freistellen .

Im Juli 2 0 0 1 hab e ich eine Auswertung der da-
mals bekannten Zahlen zur Wehrpflicht vorge-
legt

7)

. Nun hat das Bunde sministerium der Verteidi-
gung die Zahlen mit Stand vom 3 1 . 1 2 . 2 0 04 aktuali-
siert und die se Abgeordneten de s D eutschen Bun-
destage s zur Verfügung ge stellt

8)

. Die se Zahlen er-
möglichen es , die damalige Auswertung zu aktuali-
sieren . Die Aktualisierung b erücksichtigt b ereits
die gesetzlichen Neuregelungen vom Oktob er
2 0 04 .

Peter Tobiassen

»Jeder Zweite muss nicht mehr dienen«

− Wehr(un)gerechtigkeit 2 005
Eine umfassende Auswertung aktueller statistischer Angaben
des Bundesministeriums der Verteidigung

1 ) Bunde sverfas sungsge richt, 2 BvF 1/7 7 u . a. , Urteil vo m 1 3 . 0 4 . 1 978 ,
Le its ätz e 1 und 2

2 ) Bunde sverfas sungsge richt, 2 BvF 1/7 7 u . a. , Urteil vo m 1 3 . 0 4 . 1 978 ,
Le its atz 6

3) Ve rwaltungsgericht Köln, B es chlüs s e vo m 2 3 . 1 2 . 2 0 0 3 (8 L
3 0 0 8/0 3) und vo m 0 8 . 0 1 . 2 0 0 4 (8 L 4/0 4) s owie Urte il vo m
2 1 . 0 4 . 2 0 0 4 (VG 8 K 15 4/0 4) , im Internet unte r www. z e ntrals telle-
kdv. d e/aktu ell 2 5 . htm

4) Zweite s G e s e tz zur Änderung des Zivildie ns tge s e tz es und ande-
re r Vo rs chriften, G es e tz vo m 2 7. 0 9 . 2 0 0 4 − Bunde sges e tzbl att Te il
I 2 0 0 4, S . 2 35 8

5 ) Bunde sverwaltungsge richt, Urte il vo m 19 . 0 1 . 2 0 0 5 (BVerwG 6 C
9/0 4) , im Internet unte r www. z entralstelle-kdv. d e/p re ss e-5 9-0 1 .
p df

6) Ve rwaltungsgericht Köln, B e s chlus s vo m 15 . 0 4 . 2 0 0 5 (8 K 85 64/
0 4) , im Inte rne t unte r www. z e ntralstelle-kdv. d e/aktu ell 3 6 . htm

7) Peter Tob iass en : D ie Neu aus richtung de r Bunde swehr und die
Frage der Wehrge re chtigke it. B re men, Juli 2 0 0 1 , Inte rne t :
www. z e ntralstelle-kdv. d e/wehrgere chtigkeit. d o c

8) S chreib en vo m 0 5 . 07. 2 0 0 5 , Az . 15 8 0 0 0 6-V48 5 , an de n Bund es tags-
abge o rdne ten Winfrie d N achtwei, Bündnis 9 0/D ie Grünen; im In-
ternet verö ffentlicht unter: www. z e ntralstelle-kdv. d e/b mvg-wehr-
p flichtz ahlen-2 0 0 5 . p df
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1 . Wehrdienstfähige

Für die Planung der militärischen Landesvertei-
digung kommt e s darauf an, wie viele Männer vom
Geburtsj ahrgang für den Grundwehrdienst taug-
lich, geeignet und verfügb ar sind .

1 9 9 4 wurde nach einer öffentlichen Diskussion
üb er die Wehrungerechtigkeit

2 2 )

der Tauglichkeits-
grad T7 eingeführt

2 3 )

. Wehrpflichtige mit die sem
Tauglichkeitsgrad waren »verwendungsfähig für
b estimmte Tätigkeiten des Grundwehrdienstes un-
ter Freistellung von der Grundausbildung« . Die Ge-
setze sänderung bewirkte , dass der Anteil der Un-
tauglichen von knapp 2 0 % auf knapp 1 2 % sank.
Mit Wirkung vom 1 . Janu ar 2 0 0 1 wurden Wehr-
pflichtige mit dem Tauglichkeitsgrad T7 nicht
mehr einberufen, der Tauglichkeitsgrad mit dem
Bundeswehrneu au srichtungsgesetz

2 4)

wieder aus
dem Wehrpflichtge setz ge strichen . Im April 2 0 0 3
verkündete der Verteidigungsminister

2 5 )

, dass auch
Wehrpflichtige der Tauglichkeitsgruppe 3 nicht
mehr einb erufen werden . D ie se Regelungen wur-
den ab Oktob er 2 0 0 4 in das Wehrpflichtge setz auf-
genommen . D amit verdreifachte sich der Anteil
der Untauglichen an den Gemusterten von 1 2 % im
Jahr 2 0 0 0 auf 3 6 % im Jahr 2 0 0 5 . B ei der Ab schät-
zung zukünftiger Entwicklungen orientiere ich
mich an dem Wert de s Jahre s 2 0 0 5 .

Ta belle 1

Taugliche und Untaugliche der
Geburtsj ahrgänge 1979 bis 1987

Die se Musterungsergebnisse zeigen sehr deut-
lich, wie willkürliche Kriterien für die Fähigkeit,
sich an der Verteidigung eine s Landes zu b eteili-
gen, fe stgelegt werden können . Innerhalb von
neun Jahrgängen verdreifacht sich die Untauglich-
keit. Während knapp 1 5 % der Gemusterten des Ge-
burtsj ahrgangs 1 979 untauglich sind , sind es b eim
Geburtsj ahrgang 1 9 87 bisher üb er 47 %

1 3 )

. Fast j e-
der Zweite dieses Jahrgangs hat das Kreiswehrer-
satzamt als Untauglicher verlassen .

Die Wirkung der Tauglichkeitskriterien wird
auch deutlich, wenn man sich die Ergebnisse der
Musterungsj ahre 1 9 9 4 bis 2 0 0 5 ansieht:

Ta belle 2

Taugliche und Untaugliche in den
Musterungsj ahren 1994 bis 2 0 0 5

9) D en Tauglichen wurde j ewe ils die H älfte der »vo rüb ergehend
nicht Wehrdienstfähige n« zuges chl age n .

1 0) D en Untauglichen wurde j eweils die H älfte de r »vo rüb ergehend
nicht Wehrdienstfähige n« zuges chl age n .

1 1 ) Für die G eburtsj ahrgänge 1979 und 19 8 0 is t de r Stand vo m
3 1 . 1 2 . 2 0 0 3 angegeb e n . D as Ve rteidigungs ministerium b egründ et
d as s o : »D ie Auss chö p fung de r Geburtsj ahrgänge 1979 und 1 9 8 0
wurd e wegen de r H erab s e tzung d er Regelhe ranziehungsgre nz e
auf d as 2 3 . Leb ensj ahr b is E nde 2 0 0 3 abge s chlo s s e n . « S cho n hie r
fällt auf, d ass der Ante il de r »Untaugliche n« deutlich üb e r dem An-
teil liegt, de r in d en J ahren 19 9 8 b is 2 0 0 0 als untauglich gemus te rt
wurd e . D as z eigt, wie viele s p äte r im Rahmen vo n Tauglich-
keitsüb e rp rüfunge n, o ft s ogar nach de r D ie ns tleistung, für un-
tauglich e rkl ärt werden .

1 2 ) Für die G eburtsj ahrgänge ab 19 8 1 is t de r Stand vo m 3 1 . 1 2 . 2 0 0 4 an-
gegeb en . Am 0 1 . 1 0 . 2 0 0 4 wurd en die als T3 ge mus terte n Wehr-
p flichtigen mit Inkrafttre ten de s Zweite n Z ivildie nstges e tz ände-
rungsge s e tz es für »d au ernd nicht wehrdienstfähig« (T5 ) e rkl ärt. In
welche r Grö ß eno rdnung d as ge s chehen is t, l äs st s ich im Vergleich
mit der Tab elle 2 nachvollziehen . D e r Ante il de r Untaugliche n
liegt am 3 1 . 1 2 . 2 0 0 4 um knap p 1 0 % üb e r den Muste runge n in de n
e ntsp re chenden Mus te rungsj ahren (vgl . Tab elle 2 ) .

1 3) E ine n S chluss l äss t die vo rstehende Tab elle mit de m Ans tieg der
Untauglichke it vo n 14, 8 % auf 47, 3 % nicht zu, au ch we nn e r s chein-
b ar ins Auge s p ringt : Sieb e n J ahre ro t-grüne Bundes regierung h a-
b e n die G esundheit und Le is tungsfähigke it de r männliche n deut-
s che n Juge nd nicht zugrunde gerichtet. Mus te rungs e rgeb nis s e
s agen nämlich nichts (mehr) üb er de n Ge sundhe itszustand e ines

J ahrgangs aus , s o nde rn nur no ch e twas üb er die m anipulativ ein-
ges e tzte n Mus terungskriterien . D e sh alb gehö ren auch die Pre ss e-
meldungen vo m 0 6 . 1 0 . 2 0 0 5 zu de n b e rühmten Pres s e-»Ente n« ,
we nn die Ärzte d es Koble nz er Ins tituts de s S anitäts diens tes der
Bund eswehr fe stges tellt h ab e n wollen, d ass die Untauglichke its-
quo te auf fast 4 0 % ges tiegen s e i, we il die Wehrp flichtigen »zu dick
s ind und zur Fettsu cht neige n« .

14) D ie Angab en stammen j ewe ils vo m Pre ss e- und Info rmatio ns s tab
de s Bund es minis teriums de r Verteidigung; die Angab e n für 2 0 0 1
p er eM ail vo m 15 . 0 2 . 2 0 0 2 ; für 2 0 0 2 vo m 1 8 . 0 2 . 2 0 0 3 ; für 2 0 0 3 vo m
2 5 . 0 8 . 2 0 0 4 ; für 2 0 0 4 vo m 1 0 . 0 3 . 2 0 0 5 , für d as e rs te H albj ahr 2 0 0 5
vo m 2 4 . 0 8 . 2 0 0 5 .

15 ) D en Wehrdienstfähige n wurd e j eweils die H älfte der »vo rüb erge-
he nd nicht Wehrdiens tfähige n« zuge s chlage n . Als »vo rüb erge-
he nd nicht wehrdiens tfähig« wurden gemustert : 1 9 94 : 1 2 . 2 94 ;
19 9 5 : 2 7. 1 6 0 ; 1 9 9 6 : 8 . 1 2 1 ; 19 97 : 19 . 2 8 8 ; 1 9 9 8 : 14 . 94 1 ; 1 9 9 9 : 1 3 . 0 2 8 ;
2 0 0 0 : 1 2 . 52 3 ; 2 0 0 1 : 1 2 . 074 ; 2 0 0 2 : 1 1 . 670 ; 2 0 0 3 : 1 0 . 8 9 0 ; 2 0 0 4 : 9 . 0 89 ;
2 0 0 5 ( 1 . H albj ahr) : 14 . 4 3 6 .

1 6) D en Nicht-Wehrdie ns tfähigen wurde j eweils die H älfte der
»vo rüb e rgehe nd nicht Wehrdie ns tfähigen« zuges chl age n . D e re n
Z ahl s iehe vo rhe rige Fußno te .

17) In die s e m Mus terungsj ahr wurde nach einer ö ffentliche n D eb atte
üb e r »Wehrungere chtigkeit« der Tauglichke itsgrad T 7 e inge führt.
D amit s ollte de m in de r Ö ffe ntlichke it b e stehend en E indruck e nt-
gege ngewirkt we rde n, gesund e j unge M änner würd en untauglich
»ges chrieb en« und kö nnte n d amit »ve rdiene n s tatt dienen« .

1 8) In dies e m J ahr wird d er Tauglichkeitsgrad T7 wie de r ges trichen .

1 9) 67. 3 8 6 hab e n de n Tauglichke itsgrad T3 .

2 0) S eit Oktob er 2 0 0 4 wird de r Tauglichkeitsgrad T3 nicht mehr ver-
geb en . D ie B egründung mit de n hohen G esundhe its anfo rde run-
gen b ei d en Ausl ands e ins ätz e n is t irre führe nd und fragwürdig,
we il aus s chließlich fre iwillige S old aten im Ausland einges etzt
we rden . Wehrp flichtige des Grundwehrdiens tes we rde n für s ol-
che E ins ätz e nicht herangez oge n .

2 1 ) 5 7. 0 6 6 hab en den Tauglichkeitsgrad T3 .

2 2 ) D amit s ollte de m in de r ö ffentlichen D eb atte immer wie der
ge äußerte n E indruck, gesunde j unge M änne r würde n untauglich
»ges chrieb en« und kö nnten d amit »verdie ne n statt diene n« , e ntge-
gengewirkt werd en .

2 3) Zwe ites G es etz zur Ände rung d es Wehrp flichtge s etz e s und des Zi-
vildie nstges e tz e s vo m 2 1 . 0 6 . 1 9 94 (B GBl . I 1 2 8 6) .

2 4) G es e tz zur Neu aus richtung de r Bundeswehr vo m 2 0 . 1 2 . 2 0 0 1
(B GBl . I 4 0 1 3) .

2 5 ) E rl as s de s Bundes ministe rium d er Verteidigung vo m 1 1 . 0 4 . 2 0 0 3
(Az 2 4-0 9-0 1 ) , siehe www. z e ntralstelle-kdv. d e/aktuell 2 0 . htm

4

W
e

hr
pf

li
ch

t



Seit 2 0 0 1 sind die Musterungskap azitäten in den
Kreiswehrersatzämtern auf etwa 370 . 0 0 0 Muste-
rungen

2 6)

b eschränkt. Die Geburtsj ahrgänge sind
ab er deutlich größer. D as b edeutet, dass zurzeit j e-
des Jahr auf die Musterung von etwa 70 . 0 0 0 Wehr-
pflichtigen verzichtet wird .

B ei der B eurteilung, ob die Last der Wehrpflicht
gerecht auf alle Männer verteilt wird , müssen will-
kürliche Freistellungen eigentlich außer Acht blei-
b en . Streng an den Kriterien »geeignet für die Teil-
nahme an der Lande sverteidigung« orientiert ste-
hen 8 8 % eine s Jahrgangs für den Wehrdienst o der
Ersatzdienste zur Verfügung . Tatsächlich werden
ab er etwa 1 5 0 . 0 0 0 Wehrpflichtige entweder gar
nicht gemustert o der willkürlich für nicht wehr-
dienstfähig erklärt :

2 6) D ie Anz ahl d er j ährlichen Mus te rungs e nts che idungen ab de m
J ahr 2 0 0 0 is t de r Tab elle 4 , Sp alte »G emuste rte« zu e ntnehme n .

2 7) Z ahlen entno mme n de m S chre ib en d es Bunde s minis teriums d er
Ve rteidigung vo m 0 5 . 07. 2 0 0 5 , Tab elle 2 d auf S e ite 5

Ta belle 3

Noch nicht gemusterte Wehrpflichtige

Nach § 1 6 Ab satz 3 WPflG sind die Musterungen
bis zum Ablauf des Jahre s durchzuführen, in dem
die Männer 2 1 Jahre alt werden . B is Ende 2 0 04 hät-
ten also alle Männer bis einschließlich de s Geburts-
j ahrgangs 1 9 8 3 gemustert sein müssen, wenn die
Wehrverwaltung sich an diese ge setzliche Vorgab e
gehalten hätte . Tatsächlich waren ab er 1 5 9 . 0 1 2
Wehrpflichtige aus den Geburtsj ahrgängen 1 979
bis 1 9 8 3 no ch nicht gemustert. In den Folgej ahren
dürfte sich das Problem no ch verstärken . Schon die
Musterung der bisher no ch nicht gemusterten 1 9-
und 2 0-Jährigen im Jahre 2 0 0 5 würde die Kap a-
zitätsgrenze in den Kreiswehrersatzämtern voll er-
schöpfen .

Die Wehrpflicht dient der Vorb ereitung der mi-
litärischen Landesverteidigung. D aran konnten
sich auch Wehrpflichtige b eteiligen, die von 1 9 9 5
bis 2 0 0 0 als »verwendungsfähig für b estimmte Tä-
tigkeiten des Grundwehrdienstes unter Freistel-
lung von der Grundau sbildung« , also mit dem Taug-
lichkeitsgrad T7 gemu stert wurden . Mit die ser D e-
finition der Geeignetheit für die Landesverteidi-
gung lag der Anteil der Untauglichen bei 1 2 % . Die-
ser Wert entspricht den Erfahrungen unserer
Nachb arländer, solange es dort die Wehrpflicht
gab . Tauglichkeitskriterien, die zu stark von die sem
Wert abweichenden Mu sterungsergebnissen füh-
ren, stellen willkürlich eigentlich taugliche Wehr-
pflichtige von der Wehrpflicht frei . Gleiches gilt
für die B egrenzung der Musterungskap azitäten in
den Kreiswehrersatzämtern auf etwa 370 . 0 0 0 Mus-
terungen pro Jahr, die seit 2 0 0 1 wirken . Auch damit
werden b ei Jahrgangsgrößen von ca. 4 4 0 . 0 0 0 Män-
nern 70 . 0 0 0 willkürlich von der Wehrpflicht frei-
gestellt.

Ta belle 4

Willkürlich freigestellte Wehrpflichtige

2 . Kriegsdienstverweigerer

Nach Artikel 4 Ab satz 3 Grundgesetz können
Wehrpflichtige , die Gewissensgründe gegen den
Kriegsdienst mit der Waffe hab en, die sen verwei-
gern . In Folge ihrer Gewissensentscheidung müs-
sen sie nach erfolgter staatlicher Anerkennung
statt de s Grundwehrdienste s Zivildienst leisten . Sie
stehen deshalb für eine Einberufung zum Grund-
wehrdienst nicht zur Verfügung. Die Zahl der aner-
kannten Kriegsdienstverweigerer für die einzel-
nen Geburtsj ahrgänge zeigt die folgende Tab elle :

2 8) D iffere nz zwis chen den eige ntlich Tauglichen und de n willkür-
lich für »tauglich« E rkl ärte n .

2 9) E ntno mmen aus Tab elle 1 .

3 0) Z ahlen entno mme n de m S chre ib en d es Bunde sminis teriums d er
Ve rteidigung vo m 0 5 . 07. 2 0 0 5 , Tab elle 7b auf S e ite 1 0 .

3 1 ) Z ahlen entno mme n de m S chre ib en d es Bunde sminis teriums d er
Ve rteidigung vo m 0 5 . 07. 2 0 0 5 , Tab elle 7b auf S e ite 1 0 .

Ta belle 5

KDV-Anträge und Anerkennungen

Nicht b esonders au sgewiesen ist hier, dass nicht
alle Kriegsdienstverweigerer b ereits vor der Einb e-
rufung zum Grundwehrdienst als Kriegsdienstver-
weigerer anerkannt wurden . Rund 2 . 5 0 0 KDV-An-
träge werden pro Jahr von Soldaten und Re servi-
sten ge stellt. Die se Gruppe stand zunächst für den
Grundwehrdienst zur Verfügung und darf folglich
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eigentlich nicht herausgerechnet werden, wenn
ermittelt wird , wie viele Wehrpflichtige für den
Wehrdienst verfügb ar sind . Allerdings stehen die
nach Einb erufung anerkannten Kriegsdienstver-
weigerer letztlich nicht für den militärischen Teil
der Landesverteidigung zur Verfügung. D er Ein-
fachheit halb er bleibt die ser Umstand b ei den wei-
teren B erechnungen unb erücksichtigt. E s wird für
alle anerkannten Kriegsdienstverweigerer ange-
nommen, dass sie nicht zum Grundwehrdienst ein-
b erufen werden können . B ei der Ab schätzung für
die Zukunft wird mit einem KDV-Anteil (anerkann-
te Kriegsdienstverweigerer an den tauglich Ge-
musterten) von 4 8 % weitergerechnet.

3 . Wehrpflichtige in anderen Diensten

D er Eintritt in verschiedene , im Wehrpflichtge-
setz b enannte Dienste führt zur Freistellung vom
Grundwehrdienst. Die zahlenmäßig größte Grup-
pe ist die der Helfer im Zivil- und Katastrophen-
schutz

3 2 )

. Die se Gruppe erreicht allerdings die in
den Planungen vorge sehene Hö chstzahl von
2 7. 0 0 0 Freistellungen pro Jahr

3 3 )

bei weitem nicht.
Insofern ist nicht die theoretisch mögliche Ob er-
grenze für B erechnungen von Interesse , sondern
die Zahl der tatsächlich Freigestellten . D er Eintritt
in den Polizeivollzugsdienst

3 4)

führt eb enso zur
Freistellung vom Grundwehrdienst wie die Tätig-
keit nach dem Entwicklungshelfergesetz

3 5 )

. Letzte-
re hat vor allem de shalb an B edeutung verloren,
weil die Entwicklungshilfeorganisationen ihre Auf-
gaben nur no ch in Ausnahmefällen mit Mitarb ei-
tern im wehrpflichtigen Alter erfüllen o der mit die-
sen Vorverträge ab schließen .

D a der auf Grund freiwilliger Verpflichtung
geleistete Wehrdienst auf den Grundwehrdienst
angerechnet wird

3 6)

, leisten Wehrpflichtige , die
von Anfang an als Zeitsoldaten oder Offiziersan-
wärter in die Bunde swehr eintreten, qu asi eb en-
falls einen b esser bezahlten Ersatz für den Grund-
wehrdienst. Die se Wehrpflichtigen stehen damit
nicht mehr für die Einb erufung zu einem Grund-
wehrdienst nach § 5 Wehrpflichtgesetz zur Verfü-
gung. Im Durchschnitt der Jahre 2 0 0 1 bis 2 0 04
wurden j ede s Jahr 1 2 . 0 09 Wehrpflichtige

37)

direkt
als Soldaten auf Zeit und rund 1 . 5 0 0

3 8)

als Offiziers-

anwärter einge stellt, ohne vorher Grundwehr-
dienst geleistet zu hab en . Diese Zahl wird sich in
Zukunft verringern . D as Bunde sministerium der
Verteidigung b eab sichtigt bis zum Jahr 2 0 1 5 pro
Jahr maximal 1 1 . 9 0 0 Männer (und 2 . 60 0 Frauen)

39)

als freiwillige Soldatinnen und Soldaten einschließ-
lich der Offiziersanwärter einzustellen .

32 ) N ach § 1 3 a Wehrp flichtges etz .

33) D ie s e Z ahl wurde zwis che n de m Bundes ministe r de s Inne rn und
de m Bundes minis te r de r Ve rteidigung in eine r Vereinb arung
vo m 2 2 . 1 1 . 1 9 9 6 fes tgelegt. Vgl . die Antwo rt des Parl amentaris che n
Staatss ekre tärs Walter Kolb ow vo m 2 2 . 1 1 . 2 0 0 0 auf e ine Frage d es
Abge o rdne te n Paul B reu er (CDU/C SU) , Bund es tags drucks ache
14/48 63 , S eite 4 3 .

3 4) N ach § 42 Wehrp flichtges e tz ; die Freistellung vo n Gre nzs chutz-
dienstp flichtige n n ach § 4 2 a Wehrp flichtge s e tz is t zur Z eit rein
the o re tis cher N atur, d a zur Z eit niem and zum Grenzs chutz diens t
ve rp flichtet wird .

35 ) N ach § 1 3b Wehrp flichtge s etz .

3 6) N ach § 7 Wehrp flichtges e tz . Auch wenn es zunächst merkwürdig
anmute t, Z eits old aten als » ande re D iens te Le is te nd e« zu b ez e ich-
ne n, is t d as in d er Syste matik de r Auswertung d enno ch sinnvoll .
Sie s tehe n wie Polizis ten und Katastro phens chutzhelfer nicht für
die E inb e rufung zum Grundwehrdiens t zur Ve rfügung .

37) Z ahle n e rre chne t nach den Angab en aus dem S chre ib e n de s Bun-

de s minis teriums der Verte idigung vo m 5 . 7. 2 0 0 5 , S e ite 7, Tab elle n
4 c und 4 d .

3 8) Angab e n entno mmen aus de n »Pe rs o nalinfo rmatio ne n« 2 0 0 2 b is
2 0 0 5 d es Bund es ministeriums de r Verte idigung . D ie »P SZ I Pe rs o-
n alinfo rm atio n« ers che int einmal j ährlich im ers ten H albj ahr und
n ach Auswertung d er D atenl age de s vo rhe rgegangenen Kalen-
de rj ahre s . Sie info rmiert üb e r ausgewählte Themen d er militäri-
s che n Pe rs o nalführung . Ihre B e reitstellung erfolgt auf de m Ve rtei-
lerweg und in elektro nis cher Fo rm . Sie richtet s ich s owohl an die
für die militäris che Pers o n alführung zus tändigen Vo rges e tzte n
und ihr G 1/A 1 -Fachp e rs o nal als au ch an die vo n ihnen ge führte n
S old ate n und S old atinnen unmittelb ar. D ie »Pe rs o nalinfo rm atio-
ne n« kö nne n im Bundes ministe rium de r Verte idigung angefo r-
de rt werd en .

39) Z ahle n e ntno mme n d em S chreib en de s Bund es ministeriums der
Ve rteidigung vo m 5 . 7. 2 0 0 5 , S e ite 2 1 , Tab elle n 15 c und 15 d .

40) Z ahle n e ntno mme n d em S chreib en de s Bund es ministeriums der
Ve rteidigung vo m 0 5 . 07. 2 0 0 5 , Tab elle zur Antwo rt auf Frage 6 , S ei-
te 9 .

4 1 ) Durchs chnitts- bzw. Planz ahlen, d a keine geburtsj ahrgangsb ez o-
genen Z ahle n vo rliegen .

42 ) E ntno mme n aus Tab elle 1 .

43) E ntno mme n aus Tab elle 1 .

44) E ntno mme n aus Tab elle 5 .

45 ) E ntno mme n aus Tab elle 6 . Für die J ahrgänge ab 1 9 8 4 is t die Z ahl
de r Bunde swehrfreiwilligen s cho n voll e inge re chne t.

Ta belle 6

Andere Dienste
4 0)

Auf ab sehb are Zeit kann davon ausgegangen
werden, dass sich auch zukünftig nicht mehr als
2 1 . 0 0 0 wehrpflichtige M änner zum Zivil- und Ka-
tastrophenschutz, zur Polizei o der als freiwillige
Soldaten zur Bunde swehr melden bzw. genommen
werden .

4. Verfügbare für Grundwehrdienst

Für die Einb erufung zum Grundwehrdienst
standen und stehen nach Abzug aller gesetzlichen
Dienstausnahmen pro Geburtsj ahrgang j eweils zur
Verfügung :

Ta belle 7

Verfügbare für Grundwehrdienst
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Nach Abzug aller Ausnahmen steht etwa ein
Drittel der Gemusterten tatsächlich für den Grund-
wehrdienst zur Verfügung. B ei 370 . 0 0 0 Mu sterun-
gen pro Jahr sind das 1 2 0 . 0 0 0 potenzielle Wehr-
dienstleistende .

Von den Männern, die nach Abzug aller ge setzli-
chen Au snahmen für die Einb erufung zum Grund-
wehrdienst b ereitstanden, konnte und kann nur
ein Teil einb erufen werden, da die Zahl der Dienst-
po sten für Grundwehrdienstleistende begrenzt ist.
Ihre Zahl wird j eweils im Rahmen de s Bundeshaus-
haltes fe stgelegt und durch den D eutschen Bundes-
tag b eschlo ssen

4 6)

.

gängen 1 9 87 bis 1 9 9 2 . Von den Gemusterten ste-
hen nach den seit Oktober 2 0 0 4 geltenden Rege-
lungen letztlich ein Drittel

5 4)

für den Wehrdienst
zur Verfügung, also von den insgesamt 3 , 3 Millio-
nen Männern deutlich üb er eine Million .

Nach den j etzigen Planungen de s Bunde smini-
steriums der Verteidigung werden bis 2 0 1 0 insge-
samt no ch 3 5 4 . 4 0 0 Wehrpflichtige

5 5 )

einb erufen .
Üb er 65 0 . 0 0 0 Männer können in den nächsten fünf

Jahren nicht zum Grundwehrdienst einb erufen
werden, obwohl sie für diesen zur Verfügung stan-
den o der stehen .

D er Versuch des Ge setzgeb ers, mit Hilfe geän-
derter Tauglichkeits- und Freistellungsregelungen
sich einem »gerechteren« Einb erufungsverfahren
zu nähern, ist ge scheitert.

5 . Wer hat welchen Dienst geleistet ?

B ei der Frage , wer welchen Dienst geleistet hat,
kommt e s wieder auf die Gesamtj ahrgangsgröße
an, die durch die erfassten Wehrpflichtigen ange-
geb en wird .

Ta belle 8

Noch für zukünftigen Grundwehrdienst
Verfügbare aus den Geburtsj ahrgängen
1982 bis 1988

Ta belle 9

Verteilung: Grundwehrdienst
− andere Dienste − ohne Dienst

4 6) Artikel 87 a Ab s atz 1 Grundges e tz .

47) E ntno mmen aus Tab elle 8 .

48) Z ahlen entno mme n de m S chre ib en d es Bunde s minis teriums d er
Ve rteidigung vo m 5 . 7. 2 0 0 5 , Tab elle 4 a, S e ite 6 .

49) D ie Z ahle n für die J ahrgänge 1 979 b is 1 9 8 1 we ichen ab vo n den
Angab en im S chreib en des Bunde sminis teriums de r Ve rte idigung
vo m 5 . 7. 2 0 0 5 , Tab elle 3b auf S eite 6 . D as Ministerium dürfte b ei s e i-
ne n Angab en Wehrp flichtige , die auf Grund s o ge nannte r admini-
s trative r Wehrdie nstausn ahmen, die nicht durch Ge s e tz ge de ckt
s ind, fre iges tellt wurden, he rausgere chnet hab e n .

5 0) E ntno mmen aus Tab elle 3 . E twa 3 2 % der G emuste rten stehen
nach Abzug aller Aus nahme n für den Grundwehrdie ns t zur Verfü-
gung, 1 8 . 6 0 0 Wehrp flichtige , die gar nicht e rs t gemuste rt wurden,
hätten als o ganz ko nkret für d en Wehrdie nst zur Verfügung ge-
s tande n .

5 1 ) Am 1 . 1 . 2 0 0 5 s ollte n 39 . 8 0 0 Wehrdie ns tleiste nde W9 und 2 4 . 5 0 0
Wehrdie nstleis tende FWDL im D ie ns t s e in, insges amt als o 6 4 . 3 0 0
(s iehe Tab elle n 15 a und 15 b im S chre ib e n des Bundes ministe ri-
ums der Ve rteidigung vo m 5 . 7. 2 0 0 5 ) .Tats ächlich gib t es ab er eine
ganz e Re ihe nicht b e s e tz te r D ie ns tp o s te n (siehe Tab ellen 1 2 d und
1 2 f im S chre ib e n des Bundes ministe riums de r Verte idigung vo m
5 . 7. 2 0 0 5 ) , s o d as s am 1 . 1 . 2 0 0 5 tats ächlich nur rund 61 . 0 0 0 Wehr-
diens tle is te nde im D ienst gewes e n s e in dürften .

52 ) E ntno mmen aus Tab elle 3 .

5 3) Vo m J ahrgang 1 9 87 wurde n b is zum Stichtag 3 1 . 1 2 . 2 0 0 4 le diglich
knap p 1 6 . 0 0 0 gemus te rt. D e shalb wird dies e r J ahrgang de r E in-
fachhe it halb er als »unge mus tert« b e trachte t.

Von den b ereits Gemusterten aus den Geburts-
j ahrgängen 1 9 8 2 bis 1 9 8 6 können no ch 1 5 0 . 0 0 0
verfügb are Wehrpflichtige einb erufen werden . D a
die Zahl der Einzub erufenden auf unter 60 . 0 0 0 pro
Jahr sinkt, könnte j eder Dienstpo sten in den näch-
sten zweieinhalb Jahren b e setzt werden, ohne dass
auch nur ein weiterer Wehrpflichtiger gemu stert
wird . No ch nicht gemustert sind 8 2 8 . 0 0 0 Wehr-
pflichtige aus den Geburtsj ahrgängen 1 9 8 2 bis
1 9 8 6 und üb er 2 , 5 Millionen aus den Geburtsj ahr-

5 4) Siehe Sp alte »Verfügb are vo n Ge mus terte n in %« in Tab elle 7.

55 ) G epl ante E inb e rufunge n 2 0 0 5 b is 2 0 1 0 , s iehe Tab elle 1 0 .

5 6) S chreib en d es Bundes ministe riums der Verte idigung vo m
0 5 . 07. 2 0 0 5 , S eite 6 , Antwo rt auf Frage 4 a.

5 7) Wehrp flichtige , die tats ächlich ande re D ienste gele is tet hab en
(ande re D ie nste s tatt Wehrdie ns t o de r Zivildie ns t und E rs atz-
diens te nach de m Zivildie ns tge s e tz) Z ivil- und Katas tro phen-
s chutz , E ntwicklungs die ns t, Poliz ei, Z eits old aten ohne vo rhe ri-
gen Grundwehrdie ns t, Zivildie ns t, Fre iwillige ndienste nach de m
ZD G .

5 8) Wehrp flichtige , die keinen D ie nst gele is te t hab e n o der ke inen
D ie nst leiste n mus sten (nicht ge mus terte Wehrp flichtige , Untaug-
liche , Ausge s chlo s s ene , B efre ite , Fre iges tellte wege n unzumutb a-
re r H ärte und Unabkö mmlichke it, ohne Grund nicht einb e rufe ne
Wehr-/Z ivildienstp flichtige) .

B eim Geburtsj ahrgang 1 979 stellten die Män-
ner, die Grundwehrdienst geleistet hab en, no ch
ein Drittel des Jahrgangs . Etwa ein Drittel hat ande-
re Dienste geleistet und ein Drittel hat keinen
Dienst leisten müssen . D er Geburtsj ahrgang 1 9 8 3
scheint weitgehend die zukünftige Verteilung wi-
derzuspiegeln, weil von diesem Jahrgang zwar
noch etwas mehr, aber in etwa die Zahl zum Grund-
wehrdienst einb erufen wurde , die auch zukünftig
Wehrdienst leisten wird . 1 5 % leisten Grundwehr-
dienst, üb er 60 % müssen gar keinen Dienst mehr
leisten . Die Mehrheit der Minderheit (4 0 %) , die
überhaupt in Dienste gebracht werden, leistet frei-
willig andere Dienste o der wird − wie b eim Zivil-
dienst − zu diesen herangezogen .
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Ta belle 1 1

Erfasste, untaugliche und für den
Grundwehrdienst und andere Dienste
verfügbare Wehrpflichtige in den
Planungsj ahren 2 0 0 5 bis 2 0108

Wer die zukünftige Entwicklung ab schätzen
will, kann sich an der Verteilung de s Geburtsj ahr-
gangs 1 9 8 3 orientieren .

Ab Geburtsj ahrgang 1 9 8 2 hab en mehr Wehr-
pflichtige Zivildienst als Grundwehrdienst geleis-
tet. Die ser Trend wird sich fortsetzen . Die Zahl der
Grundwehrdienstleistenden pro Geburtsj ahrgang
wird sich b ei j ährlichen Einb erufungen von gut
5 6 . 0 0 0 zwischen 5 0 . 0 0 0 und 60 . 0 0 0 einpendeln .
Zum Zivildienst sollen ab er weiterhin 9 0 . 0 0 0
Dienstpflichtige einb erufen werden . D amit wer-
den zukünftig gegenüb er den Wehrdienstleisten-
den um die Hälfte mehr Zivildienst leisten . D amit
wird der Zivildienst zum »Regeldienst« und der
Wehrdienst zum »Ausnahmedienst«

6. Die Bundeswehrplanung
bis zum Jahre 2 010

Die Bundesregierung hat einen Transformati-
onsproze ss für die Bundeswehr in Gang ge setzt, an
de ssen Ende im Jahr 2 0 1 0 der Personalumfang der
Streitkräfte auf 2 5 0 . 0 0 0 Soldatinnen und Soldaten
reduziert sein soll . E s werden dann 1 9 5 . 0 0 0 Zeit−
und B erufssoldatinnen und -soldaten der Bunde s-
wehr angehören und 5 5 . 0 0 0 Wehrdienstleistende .
Aus Haushaltsgründen ist die Transformation aber
schon so weit fortgeschritten, dass der neue Perso-
nalumfang schon 2 0 0 6 erreicht wird . D er Grund-
wehrdienst dauert 9 Monate (W9) , und e s wird wei-
terhin die Möglichkeit geb en, freiwillig bis zu 1 4
Monate länger zu dienen, längstens also einen
Wehrdienst von 2 3 Monaten zu leisten (FWDL) .
Die se FWDL sind eigentlich freiwillige Soldaten,
die au s rechtssystematischen Gründen ab er den
Grundwehrdienstleistenden zuge schlagen wer-
den, damit der Arb eitsplatzschutz

5 9)

und die Unter-
halssicherung

60)

auch für sie gilt.

Ta belle 1 0

Dienstposten
und geplante Einberufungen bis 2 010

5 9) »G es e tz üb er de n S chutz d es Arb e itsplatz e s b ei E inb erufung zum
Wehrdie ns t« vo m 14 . 0 2 . 2 0 0 1

6 0) »G es e tz üb e r die Siche rung de s Unte rhalts de r zum Wehrdiens t
e inb erufe ne n Wehrp flichtige n und ihre r Angehö riger« vo m
2 0 . 0 2 . 2 0 0 2

Um die Dienstpo sten der Grundwehrdienstlei-
stenden mit einer Dienstdauer von neun Monaten
das ganze Jahr üb er besetzen zu können, sind ein
Drittel mehr Einb erufungen nötig als Dienstpo-
sten vorhanden sind . B ei den freiwillig länger die-
nenden Grundwehrdienstleistenden wird von ei-
ner durchschnittlichen Dienstdauer von 1 9 Mona-
ten

6 6)

au sgegangen . D eshalb ist hierfür die Zahl der
pro Jahr Einb erufenen auf knapp zwei Drittel der
Dienstpo sten festzusetzen .

7. Verfügbare Wehrpflichtige bis 2 010

Für die weiteren B erechnungen werden die
heute geltenden Rahmendaten (Tauglichkeitskri-
terien, Dienstausnahmen, Verpflichtungen zu an-
deren Diensten) angelegt. Allerdings wird vorau s-
ge setzt, dass alle gemu stert und nicht rund 70 . 0 0 0
Wehrpflichtige willkürlich »verge ssen« werden .
B ei der Planung bis zum Jahre 2 0 1 0 kann deshalb
von Verfügb aren für den Grundwehrdienst in fol-
genden Größenordnungen au sgegangen werden :

61 ) S chreib e n des Bunde sminis te riums de r Verte idigung vo m
0 5 . 07. 2 0 0 5 , Tab elle 15 a, S e ite 2 0 .

62 ) S chreib e n des Bunde sminis te riums de r Verte idigung vo m
0 5 . 07. 2 0 0 5 , Tab elle 15 b , S e ite 2 0 .

63) S chreib e n des Bunde sminis te riums de r Verte idigung vo m
0 5 . 07. 2 0 0 5 , Tab elle 15 a, S e ite 2 0 .

64) S chreib e n des Bunde sminis te riums de r Verte idigung vo m
0 5 . 07. 2 0 0 5 , Tab elle 15 b , S e ite 2 0 .

65 ) M itte 2 0 0 1 s ahe n die Planz ahlen für E inb erufungen zum Wehr-
dienst no ch s o aus : für 2 0 0 5 : 9 6 . 0 0 0 ; für 2 0 0 6 : 9 4 . 6 0 0 ; für 2 0 07 :
9 3 . 1 0 0 ; für 2 0 0 8 : 9 1 . 6 0 0 ; für 2 0 0 9 : 9 0 . 2 0 0 ; für 2 0 1 0 : 8 8 . 6 0 0 ;

6 6) D as ents p richt de m E rfahrungswe rt de r le tz te nJ ahre , d as Verte idi-
gungs minis terium re chne t Anz ahl de r D ie ns tp o s te n (z . B . 2 5 . 0 0 0) ,
die 1 2 M o n ate b e s etzt s e in müs s e n (mal 1 2 ) , mit D ie ns tleiste nde n,
die im S chnitt 19 M o nate D ienst tun (geteilt durch 19) , ergib t die
Z ahl de r E inb e rufungen (z . B . 15 . 78 9) .

67) N ach E rfahrungswerte n, e ntno mmen aus Tab elle 4 (Muste rungs-
j ahr 2 0 0 5 ) .

68) D ie G eburtsj ahrgänge 19 9 1 und 1 9 9 2 werden durch Zuwande-
rung und E inbürgerung no ch e rheblich wachs en .

Scha ubild 1
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Ta belle 12

Zum Grundwehrdienst einberufbare
Wehrpflichtige in den Planungsj ahren
2 0 0 5 bis 2 010

Ta belle 13

Einberufene und nicht benötigte
Wehrpflichtige bis 2 010

Ta belle 14

Zukünftige Verteilung: Grundwehrdienst
− andere Dienste − ohne Dienst

Abzuziehen sind diej enigen, die den Kriegs-
dienst verweigern, einen B efreiungstatb estand zur
Seite hab en o der andere Dienste leisten . Für eine
Einb erufung zum Grundwehrdienst stehen letzt-
lich zur Verfügung :

den Folgej ahren verfügb ar. Grundsätzlich ist j eder
Wehrpflichtige bis zur Vollendung des 2 3 . Lebens-
j ahre s einberufb ar, solange er den Grundwehr-
dienst no ch nicht geleistet hat. Diese − gegenüb er
früher schon stark verkürzte − Verfügb arkeitsdau-
er b aut eine »Bugwelle« an einb erufb aren Wehr-
pflichtigen auf, die die Wehrverwaltung vor sich
herschiebt. Ein Abb au durch Einb erufung zum
Grundwehrdienst ist wegen der b egrenzten
Dienstpo sten für Grundwehrdienstleistende nicht
möglich.

Wie groß die »Bugwelle« ist, die die Wehrverwal-
tung vor sich herschiebt, zeigt die nachfolgende
Grafik

74)

:

69) N ach E rfahrungswe rten, d arges tellt in Tab elle 5 .

70) N ach E rfahrungswe rten .

7 1 ) N ach E rfahrungswe rten, d arges tellt in Tab elle 6 .

72 ) E ntno mmen aus Tab elle 1 0 .

73) Bunde sverwaltungsge richt, Urte il vo m 1 9 . 1 . 2 0 0 5 , BVe rwG 6 C
9 . 0 4 ; im Interne t : www. z e ntralstelle-kdv. d e/p re ss e-5 9-0 1 . p df In
de n Urteilsgründe n wird ausgeführt : »D er Bunde sge s e tzgeb e r h at
es in de r H and, die Z ahl de r verfügb aren Wehrp flichtigen und den
Pers o n alb e d arf de r Bunde swehr zur D e ckung zu b ringen . . . . Z e igt
s ich, d as s die s ich d araus ergeb ende Z ahl der E inb e rufunge n d au-
erhaft e rheblich unter de r Z ahl de r verfügb are n Wehrp flichtigen
ble ib t, s o mus s de r G es e tzgeb er – wie d argelegt – im Falle der B e i-
b eh altung d er Wehrp flicht d as s trukturelle D e fizit durch eine
Neuregelung de r Ve rfügb arke itskriterie n ausgleiche n . «

74) »Grundwehrdiens tle is te nde« sind die im j ewe iligen J ahr E inb e ru-
fene n, »Bugwelle« sind diej e nige n, die im gleiche n J ahr zwar ver-
fügb ar s ind, ab er nicht e inb erufe n werd en kö nne n .

75 ) D ie J ahrgänge für die Planungsj ahre 2 0 0 9 und 2 0 1 0 dürften durch
Zuwanderung und Einbürge rung no ch d eutlich grö ße r werden,
s o d ass d er Ante il de r Wehrdienst Leis te nde n am J ahrgang auch
hie r b e i 1 2 % liegen dürfte .

76) 15 . 8 0 0 (siehe Tab elle 1 0 , Sp alte »E inb e rufunge n FWDL«) die s er
Grundwehrdiens tle is te nde n s ind e ige ntlich fre iwillige S old aten,
die aus re chts syste matis chen Gründe n de n Pflichtwehrdie ns t
Le is tenden zuge s chlage n we rden . E chte Grundwehrdie ns tleis-
tend e s ind ab 2 0 07 nur no ch 4 0 . 6 0 0 Wehrp flichtige p ro J ahr.

7 7) Zivil- und Katas tro phens chutz , E ntwicklungs die nst, Poliz ei,
Z e its old ate n ohne vo rhe rige n Grundwehrdiens t, Z ivildie nst und
Zivildie ns ters atz dienste .

78) Nicht ge mus terte Wehrp flichtige , Untaugliche , Ausges chlo s s e ne ,
B efre ite , Freiges tellte wegen unzumutb arer H ärte und Unab-
kö mmlichke it, ohne Grund nicht einb e rufene Wehrp flichtige .

In j edem Jahr stehen rund 1 2 0 . 0 0 0 Wehrpflich-
tige für den Grundwehrdienst zur Verfügung.

8. Einberufbare und einzuberufende
Wehrpflichtige bis 2 010

Die Zahl der zum Grundwehrdienst einb erufb a-
ren Wehrpflichtigen schwankt in den nächsten
fünf Jahren zwischen 1 04 . 0 0 0 und 1 2 8 . 0 0 0 . B enö-
tigt werden aber deutlich weniger Wehrpflichtige ,
5 9 . 3 0 0 im Jahre 2 0 0 6 und nur no ch 5 6 . 4 0 0 ab 2 0 07.
D amit können Jahr für Jahr üb er die Hälfte der für
den Grundwehrdienst verfügb aren nicht einberu-
fen werden .

Mit dieser Planung wird die Vorgab e des Bun-
desverwaltungsgerichts

73 )

, nach der die Zahl der
verfügb aren und die Zahl der einzub erufenen
Wehrpflichtigen zur D eckung zu bringen ist, nicht
erfüllt. D er Gesetzgeb er wird erneut handeln müs-
sen, wenn er die Wehrpflicht b eib ehalten will .

Je weniger verfügb are Wehrpflichtige auf
Grund der reduzierten Grundwehrdienstplätze
einb erufen werden können, umso mehr bleib en in

9 . Wer wird welchen Dienst leisten?

Wie in der Vergangenheit wird es auch für die
Zukunft von B edeutung sein, wie viele Männer ei-
nes Geburtsj ahrgangs Grundwehrdienst, wie viele
andere Dienste geleistet hab en und wie viele kei-
nen Dienst leisten mussten .
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Durch die Änderung der Tauglichkeitskriterien
und die deutliche Ab senkung der Einb erufungen
zum Wehrdienst wird künftig nur no ch j eder Achte
Wehrdienst, j eder Dritte einen anderen Dienst und
j eder Zweite gar keinen Dienst mehr leisten .

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die
Verteilung:

10 . Zusammenfassung der Ergebnisse

D as Bunde sverfassungsgericht hat schon 1 978
b etont, dass die Durchführung der allgemeinen
Wehrpflicht unter der Herrschaft de s Artikels 3 Ab-
satz 1 Grundge setz steht und damit der staatsbür-
gerlichen Pflichtengleichheit in Gestalt der Wehr-
gerechtigkeit unterliegt. D aran ist die heutige
Wehrpflichtpraxis zu me ssen .

Scha ubild 3

Rund 70 . 0 0 0 Wehrpflichtige eine s Jahrgangs
werden b ei der Musterung »verge ssen« , weil die
Musterungskap azitäten in den Kreiswehrer-
satzämtern auf unter 370 . 0 0 0 Musterungen pro

Jahr b egrenzt sind . Außerdem hat die Änderung

de s Wehrpflichtge setz im Oktober 2 0 04 den Anteil
der Untauglichen verdreifacht, von 1 2 % im Jahr
2 0 0 0 auf 3 6 % im Jahr 2 0 0 5 . Auf diese Weise wer-
den mindestens 1 1 0 . 0 0 0 Wehrpflichtige j edes Jahr-
gangs entweder nicht gemu stert o der willkürlich
für nicht wehrdienstfähig erklärt.

Nach Abzug aller Ausnahmen steht etwa ein
Drittel der Gemusterten tatsächlich für den Grund-
wehrdienst zur Verfügung . B ei 370 . 0 0 0 Musterun-
gen pro Jahr sind das 1 2 0 . 0 0 0 potenzielle Wehr-
dienstleistende . Jährlich sollen aber nur 5 6 . 4 0 0
Wehrpflichtige zur Bundeswehr und damit über
die Hälfte der tatsächlich Verfügb aren nicht mehr
einberufen werden . Auch die großzügigen Vorga-
b en des Bunde sverwaltungsgerichts vom Januar
2 0 0 5 werden damit nicht erfüllt.

Die b eiden exemplarisch ausgewählten Ge-
burtsj ahrgänge 1 9 8 3 und 1 9 9 0 zeigen, dass heute
wie zukünftig etwa die Hälfte eines Jahrgangs kei-
nen Dienst mehr leistet. Während vom Geburts-
j ahrgang 1 9 8 3 noch 1 5 , 4 % Wehrdienst leisteten,
werden e s vomJahrgang 1 9 9 0 nur no ch 1 2 , 6 % sein .

Von 2 0 0 5 bis 2 0 1 0 sollen insgesamt 3 5 4 . 4 0 0
Wehrpflichtige zum Wehrdienst einb erufen wer-
den . Wenn alle Männer gemustert würden, ständen
üb er eine Million M änner nach den heutigen Mu-
sterungs- und Freistellungskriterien für die Einb e-
rufung zum Wehrdienst zur Verfügung, rund
65 0 . 0 0 0 können also trotz Verfügb arkeit bis 2 0 1 0
nicht einb erufen werden .

Zukünftig leisten weniger als 1 3 % Grundwehr-
dienst, 3 2 % andere Dienste und üb er 5 5 % keinen
Dienst. Anders ausgedrückt : Von einem Geburts-
j ahrgang wird nur no ch j eder Achte Wehrdienst

1 0

W
e

hr
pf

li
ch

t



leisten, j eder Dritte einen anderen Dienst machen
und j eder Zweite sogar keinen Dienst mehr leisten .

D er Versuch de s Ge setzgeb ers , sich mit Hilfe
geänderter Tauglichkeits- und Freistellungsrege-
lungen einem »gerechteren« Einb erufungsverfah-
ren zu nähern, ist ge scheitert. Die Untersuchung
be stätigt, was »der M ann auf der Straße« schon
längst fe stge stellt hat : Wenn von üb er 4 3 0 . 0 0 0 Män-
nern eines Jahrgangs weniger als 60 . 0 0 0 für den
Wehrdienst gebraucht werden, lässt sich das nicht
gerecht organisieren .

Peter To biassen ist Geschäftsführer der Zen tral-
stelle KDV. Der h ier veröffen tlich te Text ist die
(vo m A u tor selbst angefertigte) Kurzfassung einer
umfa ngreicheren Studie, die im Okto ber ersch ie-
nen ist. Die a usführliche Fassung ist im In ternet
a ufden Seiten der Zen tralstelle KDV abrufbar un-
ter der Adresse: www. zen tralstelle-kdv. de/wehrge-
rech tigkeit-2005. h tm; als Brosch üre (32 Seiten) ist
die Studie zum Preis vo n 5, 85 Euro (inkl. Porto) zu
bestellen bei der Zen tralstelle KDV, Sielstraße 40,
26345 Bockhorn.

Ulrich Finckh

Die Problematik der Wehrpflicht
Ein Memorandum

Die Wehrpflicht bleibt umstritten, auch
wenn die neue »Große Ko alition der Wehr-
pflichtbefürworter« an ihr festhalten will. Ei-
ne Rechtfertigung für die Zwangsverpflich-
tung gibt es sp ätestens j etzt nicht mehr,
schon die eklatante »Wehrungerechtigkeit«
müsste zur sofortigen Aufhebung der Wehr-
pflicht führen (siehe den vorhergehenden
Beitrag von Peter Tobiassen) . In einem Me-
morandum fasst Ulrich Finckh die Gründe
zusammen, die aus einer systemimmanenten
Sicht gegen die Wehrpflicht sprechen.

eit Jahren wird üb er die Wehrpflicht ge-
stritten . E s geht dab ei einerseits um die feh-

lende Wehrgerechtigkeit, die Frage der Ko sten und
den Zweifel an der Notwendigkeit, andererseits um
die Verbindung zur demokratischen Gesellschaft,
um die b ewährte Praxis und um die Chance , mit ih-
rer Hilfe Zeit- und B erufssoldaten zu gewinnen .
Viele Argumente werden vorgebracht und von an-
deren b estritten . Die kleinen Fraktionen de s Bun-
destage s sind gegen die Wehrpflicht, die Unions-
fraktion ist mit großer Mehrheit dafür, die SPD teils
dafür, teils dagegen, ab er in der großen Ko alition
hat sie der B eib ehaltung zuge stimmt. D ass die Bun-
deswehr ihr 5 0-j ährige s B e stehen gefeiert hat, ist
ein guter Anlass , der Streitfrage genauer nachzuge-
hen .

Entstehung

Ab 1 9 5 5 wurde die Bundeswehr, von Adenauer
schon länger geplant, gegen erhebliche Widerstän-
de aufgestellt, um im Kalten Krieg die we stliche Sei-
te zu stärken und gleichzeitig für die im Brenn-

punkt der Konfrontation liegende Bundesrepublik
mehr Sicherheit und mehr Mitsprachemöglichkei-
ten zu organisieren . Angesichts der gewaltigen Ar-
meen der Sowj etunion und ihrer Verbündeten
wurde eine starke deutsche Bundeswehr mit
5 0 0 . 0 0 0 Soldaten vorge sehen . Durch eine Ände-
rung des Grundge setzes wurde geregelt, dass
Streitkräfte zur Verteidigung aufge stellt werden
und dass dafür eine Wehr- und Ersatzdienstpflicht
durch einfache s Ge setz eingeführt werden kann .
Zunächst wurden die Kader aufgeb aut, die weitge-
hend au s Offizieren und Unteroffizieren der deut-
schen Wehrmacht gebildet und mit mehr o der we-
niger Freiwilligen verstärkt wurden . Erst ab 1 9 6 1
b emühte man sich mit Einberufungen in großer
Zahl um den vorge sehenen Umfang, der allerdings
nie ganz erreicht wurde . Im Blick auf die vielen Ein-
b erufungen wurde 1 9 61 auch mit dem Zivilen Er-
satzdienst b egonnen, um Kriegsdienstverweigerer
ebenfalls mit einem Dienst zu b elasten und ihnen
keinen Anreiz durch fehlende Dienstmöglichkei-
ten zu geben .

Tradition

Ihre Tradition führte die Bunde swehr auf die
preußische Armee zurück. Die Ernennung der ers-
ten Offiziere am 2 0 0 . Geburtstag de s preußischen
Heeresreformers und Generalfeldmarschalls von
Scharnhorst, dem 1 2 . Novemb er 1 9 5 5 , knüpfte an
die se Militärtradition an . Gesagt wird gern, dass da-
mit an die freiheitlichen Traditionen der preußi-
schen Reformer angeknüpft wird . Die Heeresre-
form war ohne Zweifel Grundlage für die militäri-
schen Leistungen in den B efreiungskriegen gegen
Napoleon . Sie brachte wichtige Umstellungen vom
Standes- und Anciennitätsprinzip der alten Armee ,
die kläglich versagt hatte , zu einem Leistungssys-
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de auch diskutiert. Ab er die Vereidigung auf die
Verfassung wäre möglich gewesen, doch wollten
das die Militärs nicht, wie sich in der Weimarer Re-
publik gezeigt hatte .

D er Ausweg, dass Soldaten gelob en, der Bunde s-
republik D eutschland treu zu dienen und Recht
und Freiheit de s deutschen Volkes tapfer zu vertei-
digen, ließ nationalistische D eutungen zu und tat
nur so , als sei der Rechtsstaat mit dem Grundge setz
gemeint. Recht und Freiheit eine s Volkes sind j e-
do ch etwas andere s als seine staatliche Verfassung.
Zu Recht gilt das Grundgesetz für die ge samte B e-
völkerung, auch die dänischen, friesischen, sorbi-
schen und anderen Minderheiten . E s garantiert
eb enso die Menschenrechte der hier leb enden Au s-
länder und enthält nicht zuletzt die Verpflichtung
auf Völkerrecht und Frieden .

D er demokratische B eginn war allerdings, das
darf man nicht üb ersehen, erschwert. M an mu sste
auf Soldaten der Wehrmacht zurückgreifen und
war damit auf sie angewie sen . Für führende Po si-
tionen wurden sie zwar von einem Gutachterau s-
schuss üb erprüft, ab er nur wenige wurden abge-
wiesen o der zogen ihre B ewerbungen zurück. In
der Öffentlichkeit gab e s selb st an diesen wenigen
Abweisungen Kritik.

D er Einfluss der Soldatenverb ände und der für
sie weithin das Wort führenden Generäle war so
stark, dass sich Bundeskanzler Adenauer und US-
Präsident Eisenhower veranlasst sahen, Ehrener-
klärungen abzugeb en, wonach die Wehrmacht
nicht für die NS-Verbrechen verantwortlich war.
No ch klarer formulierte es der erste Verteidigungs-
minister Blank, der davon sprach, dass die Wehr-
macht saub er gewe sen und nur politisch miss-
braucht worden sei .

Die se Persilscheine waren die Vorau ssetzung
für das Mitmachen der alten Soldaten . Merkwürdi-
ger Weise spielte es keine Rolle , dass nach dem Ge-
setz üb er das B erufsb eamtentum in der NS-Zeit nie-
mand mehr zum Offizier b efördert werden durfte ,
dem seine Vorge setzten nicht b e scheinigten, dass
er ein guter Nationalsozialist sei . Wie sehr die
Wehrmacht, vor allem die militärische Führung, in
die Verbrechen Hitlers involviert war, kam erst
Jahrzehnte sp äter im Zuge der umstrittenen Wehr-
machtausstellung zu Tage . Um rasch die Bunde s-
wehr aufb auen zu können, wollte man e s zunächst
lieb er nicht zu genau wissen .

Nach den umstrittenen Anfängen ist es der Bun-
de swehr inzwischen weitgehend gelungen, Rück-
fälle in NS-Traditionen in Namen von Kasernen
und Kriegsschiffen, in Traditionsecken mancher
Einheiten und bei Treffen mit Traditionsverb än-
den zu beenden . Allerdings gab es darum
manchmal no ch nach Jahrzehnten heftige Ausein-
andersetzungen .

Heute ist die Bunde swehr eine vom Parlament
kontrollierte und von der Bunde sregierung poli-
tisch geführte Armee , von der man hö chstens als

tem und öffnete militärische Laufb ahnen, die bis-
her dem Adel vorbehalten waren, für das gebildete
Bürgertum . Sie üb ernahm die Wehrpflicht nach
dem Vorbild der franzö sischen M assenheere .

Einen gewissen Anteil an den Reformen hatte
sie also . Ab er Freiheit war b ei dieser Reform zu-
nächst die B efreiung von der franzö sischen Herr-
schaft. Ob der Rückgriff auf diese preußische Tra-
dition speziell an den Aspekt der B efreiung von B e-
satzung und fremder Herrschaft erinnern sollte , ist
nicht festzustellen . Wenn e s angedacht war, dann
nur heimlich .

Obwohl zu den preußischen Reformen auch de-
mokratische gehörten, die freilich zu erheblichen
Teilen nur verspro chen und sp äter widerrufen
o der sonst zurückgenommen wurden, ist von der
Heere sreform zu sagen : Ein Weg in eine freiheitli-
che o der gar demokratische Gesellschaft war sie
nicht. Die Armee blieb ausschließlich dem B efehl
de s Monarchen unterstellt. E s gab keine p arlamen-
tarische Mitwirkung o der Kontrolle . D aran änder-
te sich üb er 1 0 0 Jahre bis zum Ende des Ersten Welt-
kriegs nichts .

Die reformierte Armee scho ss 1 84 8/49 die de-
mokratische B ewegung zu sammen, woran die
D enkmäler für den »b adischen Feldzug« in Pots-
dam no ch heute erinnern . Sie führte 1 8 64 , 1 8 66
und 1 870/7 1 die Kriege Bismarcks und Anfang des
2 0 . Jahrhunderts die Kolonialkriege . Sie war Instru-
ment des Griffs nach der Weltmacht 1 9 1 4 .

Im Rückblick ist e s schwer verständlich, wie
man gerade an die se preußische Armee anknüpfen
konnte .

Vielleicht war es der Gegensatz zur DDR, die
üb erraschend nationale Gefühle entdeckt und für
ihre NVA die B efreiungskriege und deren militäri-
sche Führer auf den Schild gehob en hatte , der man
diese Tradition ab er nicht allein üb erlassen wollte .
Vielleicht war es auch mehr ein Versuch, die massi-
ven B edenken der Soldatenverb ände durch den
Rückgriff auf eine militärisch unangefo chtene Per-
son und Tradition aufzufangen . Jedenfalls war die-
ser Rückgriff auf monarchische Zeiten kein siche-
rer Start in eine demokratische Gesellschaft. D as
Ankommen in der D emokratie blieb Aufgab e der
neuen Armee , die sich damit no ch lange schwer
tun sollte .

Allerdings muss man zugeb en : Eine Anknüp-
fung an die demokratische B ewegung von 1 8 47-49
hätte für die nach dem Zweiten Weltkrieg ge-
wünschte Bunde swehr erhebliche Probleme ge-
bracht.

Schon in den Offenburger Forderungen des Vol-
kes vom 1 2 . Septemb er 1 847 wurden nämlich die
»B eeidigung der Armee auf die Verfassung« und die
Ab schaffung des stehenden Heeres verlangt. Zwar
war angesichts der technischen Entwicklung eine
allgemeine Volksb ewaffnung hö chstens no ch teil-
weise durch ein Milizsystem neb en länger dienen-
den Kadern (wie in der Schweiz) denkb ar und wur-
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historische Reminiszenz sagen kann, dass sie ein
Kind des Kalten Kriege s und ein Enkel der Wehr-
macht ist.

Zu dieser Eindämmung falscher Traditionen ha-
ben sicher die Zu sammenarb eit in der NATO , die
Bildungsanforderungen an Offiziere , die nach und
nach kritischer werdenden Traditionserlasse und
die B egleitung durch die Presse und die gesamte
Gesellschaft eb enso beigetragen wie die Regelun-
gen der Inneren Führung und manche Gerichtsur-
teile . Auch von der Bundeswehr unterhaltene wis-
senschaftliche Institute hab en zu wichtigen Er-
kenntnissen geholfen, insb e sondere das Sozialwis-
senschaftliche Institut und das Militärgeschichtli-
che Forschungsamt.

Hinzu kommt: Obwohl die Militärseelsorge der
beiden großen Kirchen selb st stark von schon in
der Wehrmacht tätigen Geistlichen und Offizieren
geprägt wurde , hat sie eb enfalls manche nützliche
Diskussion angestoßen und im leb enskundlichen
Unterricht geholfen, die Bundeswehr in die demo-
kratische Gesellschaft einzugliedern .

Zur Verharmlo sung der Vergangenheit de s deut-
schen Militärs gehörte − und das wird oft üb erse-
hen − schließlich die wegen de s angestrebten Um-
fange s notwendige Entscheidung für die Wehr-
pflichtarmee . Wenn das Grundgesetz eine Wehr-
pflicht ermöglicht, ist Militärdienst etwas in einer
D emokratie Normale s . Wer in der NS-Zeit Soldat
war, konnte sich fortan darauf b erufen . D as entlas-
tete ungeheuer und schob alle Schuld an den Ver-
brechen auf die politische Führung, sowie auf die
S S und andere politische Einheiten . Soldaten hat-
ten j a nur − und das gilt demnach als normal − zu ge-
horchen .

Selb st für die verantwortlichen Generäle wurde
die se Pflicht zum Gehorsam in Anspruch genom-
men . D ass einige von ihnen am 2 0 . Juli 1 9 4 4 putsch-
ten, war damit eigentlich schwer zu vereinb aren,
wurde ab er nach einiger Zeit sogar als weitere s Ar-
gument für die angeblich saub ere Wehrmacht in
Anspruch genommen . E s ist bis heute nicht klar, ob
die B etonung der Wehrpflicht nicht b ei manchen
B efürwortern immer no ch ähnliche Gründe der
Entlastung von Verantwortung und Vergangenheit
hat, obwohl längst international gilt, dass j eder ein-
zelne Soldat für sein Handeln verantwortlich ist.
Verbrechen sind auch in Uniform strafb ar.

Wehrpflicht bis 1990

Die im Kalten Krieg von der NATO und für die
NATO als notwenig erachtete große Armee hatte
immer wieder Probleme mit ihrem Umfang. Fehl-
ten Rekruten, wurde die Dienstzeit erhöht, waren
die Jahrgänge so groß, dass nicht alle Wehrpflichti-
gen gebraucht wurden, korrigierte man entgegen-
gesetzt, verkürzte die Dienstzeit und versuchte zeit-
weise sogar, nicht sofort Einb erufene sp äter zum
Ausgleich schwächerer Jahrgänge heranzuziehen .

D as Ziel war stets, den vorge sehenen Umfang etwa
gleich zu halten .

D afür wurden auch andere Korrekturen vorge-
nommen . So schwankten bei den Musterungen die
Ergebnisse , wer für »wehrdienstfähig« und wer für
»nicht wehrdienstfähig« eingestuft wurde . Ob die
Ergebnisse durch Erlasse oder nur durch das Wis-
sen der Ärzte üb er zu viele o der zu wenige Wehr-
pflichtige beeinflusst wurden, wenn sie mal mehr,
mal weniger tauglich schrieb en, ist schwer zu sa-
gen . Wahrscheinlich gab e s alles , mal offen, wenn
die für die Tauglichkeit maßgebliche Zentrale
Dienstvorschrift der Bunde swehr ZDV 4 6/ 1 geän-
dert wurde , mal nur üb er B e sprechungen, mal
mehr gefühlsmäßig .

Weitere Möglichkeiten, die Zahlen zu b eeinflus-
sen, waren die Wehrdienstausnahmen und die An-
erkennungen in den Verfahren der Kriegsdienst-
verweigerer, außerdem die Aufteilung der Armee
auf länger dienende Zeit- und B erufssoldaten, kür-
zer dienende Freiwillige (S aM [Solda t a uf Mo na-
te], sp äter FWDL [Freiwillig länger Wehrdienst
Leistender]) und Wehrpflichtige , die nur Grund-
wehrdienst leisteten .

Wegen der unterschiedlich starken Geburts-
j ahrgänge und der darau s abgeleiteten unter-
schiedlichen Dienstzeiten gab es natürlich Kritik.
D as ist ungerecht, dachten die , die längere Zeiten
abzuleisten hatten . Ab er die se Kritik lief ins Leere .
So wie für Steuern und Abgaben j edes Jahr die gera-
de geltenden Gesetze maßgeb end sind , so auch b ei
der Wehrpflicht.

Freilich durfte aus Gründen der Akzeptanz in
der B evölkerung die Zahl der nicht Einb erufenen
nicht zu groß werden . D e shalb wurden Kommis-
sionen zur Wehrstruktur von Seiten der Regierung
einge setzt. D er Bundestag hat vor allem darauf ge-
achtet, dass die B egründung für verlangte Ände-
rungen der Dienstzeiten auch stimmt. Als sich 1 9 9 0
herausstellte , dass eine verlangte Dienstzeitverlän-
gerung mit unrichtigen statistischen Angab en er-
wirkt worden war, musste diese zurück genommen
werden .

Im Wesentlichen konnten das Verteidigungsmi-
nisterium, seine Bürokratie und die Generäle ab er
ihre Planungen stets durchsetzen, bis sich 1 9 89/9 0
alle s änderte .

D as Ende des Kalten Krieges
− zuviel Wehrpflichtige

D er Zusammenbruch der Sowj etunion und die
praktische Auflö sung des Warschauer Paktes b een-
deten den Kalten Krieg. Jetzt standen auf einmal
viel weniger Truppen im O sten der NATO gegen-
über, manche bisher feindlichen Truppen wurden
sogar Verbündete und stärkten die westliche Seite ,
andere wurden nicht mehr als Gefahr angesehen .
Die Grenze der NATO wurde weit nach O sten ver-
schob en . Die große bisherige Bunde swehr wurde
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nicht mehr gebraucht. Im 2 + 4 - Vertrag verpflich-
tete sich die Bunde srepublik zudem, die Bunde s-
wehr zu verkleinern .

D er erste Schritt dazu war eine kürzere Dienst-
zeit der Grundwehrdienstleistenden . Gleichzeitig
wurde die NVA der DDR fast ganz abgewickelt.
Ab er für künftige Einb erufungen standen im grö-
ßer gewordenen D eutschland nun deutlich mehr
Wehrpflichtige zur Verfügung . Hinzu kamen j etzt
zahlreiche Aussiedler ins Land , deren Kinder die
Geburtsj ahrgänge verstärkten, und immer mehr
wurden auch frühere Gastarbeiter eingebürgert,
deren Söhne ebenfalls zusätzlich wehrpflichtig
wurden . Im Ergebnis gab e s von da an weit mehr
Wehrpflichtige , als no ch gebraucht wurden, so
dass der Ersatzdienst der Kriegsdienstverweigerer
auf einmal die Wehrpflicht stützen mu sste .

Seitdem ist die Wehrpflicht in der Diskussion,
weil es an Wehrgerechtigkeit mangelt. Die sen B e-
griff hatte das Bundesverfassungsgericht 1 978 ge-
prägt und nicht nur festgestellt, dass auch eine Frei-
willigenarmee zulässig ist. E s hatte vielmehr au s-
drücklich fe stgelegt, dass dann, wenn die Bunde s-
wehr von der Wehrpflicht Gebrauch macht, die se
unter der Herrschaft des Artikels 3 Grundge setz
(Gleichheit) steht. D em ab er entspricht die Einb e-
rufungspraxis derzeit nicht. Von ca. 4 4 0 . 0 0 0 jun-
gen Männern eine s Jahrganges wird j edes Jahr nur
no ch ein kleiner Teil gebraucht. Die Planung für
dasJahr 2 0 0 6 sieht vor, dass (ohne die Soldatinnen)

zum Grundwehrdienst (W 9) : 4 0 . 0 0 0 ,
zum freiwillig längeren Wehrdienst : 1 5 . 8 0 0 ,
als Zeit- und B erufssoldaten : 1 1 . 9 0 0
einberufen werden . Hinzu kommen natürlich

alle , die andere gesetzliche Dienste leisten, die auf
den Wehrdienst angerechnet werden . D as sind vor
allem anerkannte Kriegsdienstverweigerer, von
denen voraussichtlich

Zivildienst: 8 5 . 0 0 0 ,
FSJ o der FÖJ : 5 . 0 0 0 ,
andere Dienste im Ausland : 1 . 0 0 0
leisten .
Schließlich gibt es no ch andere gesetzliche

Dienste , vor allem als
Helfer im Katastrophenschutz : 1 0 . 0 0 0 ,
Polizist im Vollzugsdienst: 1 . 5 0 0 ,
zudem gibt es gesetzliche Dienstausnahmen,

die voraussichtlich
in Anspruch nehmen können : 2 . 5 0 0 .

Zählt man alle ge setzlich vorge sehenen Dienste
zusammen, ergibt das nur knapp 1 73 . 0 0 0 Wehr-
pflichtige , die der gesetzlichen Pflicht nachkom-
men oder von Ge setzes wegen freige stellt sind . Ih-
nen zuzurechnen sind alle , die nicht wehrdienst-
fähig sind . E s ist offensichtlich, dass das auf keinen
Fall die Differenz zu den ca. 4 4 0 . 0 0 0 Wehrpflichti-
gen ausfüllt. Die se Zahl ergibt sich au s den zur Ein-
b erufung anstehenden Jahrgängen . Früher nicht
einberufene Wehrpflichtige sind dabei nicht ein-

gerechnet, sondern nur die neu zur Einb erufung
anstehenden . Geht man für die B erechnung der
Tauglichen von der bisher langfristig üblichen Zahl
von ca. 1 5 Prozent nicht Wehrdienstfähigen aus,
wären von ca. 4 4 0 . 0 0 0 Wehrpflichtigen ca. 66 . 0 0 0
wegen fehlender Tauglichkeit nicht einb erufb ar.
1 73 . 0 0 0 + 66 . 0 0 0 ergibt 2 39 . 0 0 0 Wehrpflichtige
und nicht 4 4 0 . 0 0 0 . Üb er 2 0 0 . 0 0 0 bleiben übrig, für
die kein Dienst geplant ist.

In den vergangenen Jahren wurden zwei Versu-
che unternommen, die se Zahl zu verringern . Die
Zahl der im Jahr Gemusterten wurde mit 370 . 0 0 0
so niedrig angesetzt, dass ca. 70 . 0 0 0 Wehrpflichti-
ge nicht gemustert werden, also auch nicht einb e-
rufen werden konnten und einfach aus der weite-
ren Statistik heraus fielen . Von den Gemu sterten
wurden zuletzt 4 6 Prozent als nicht wehrdienst-
fähig einge stuft. D as war offensichtlich willkür-
lich, denn selb st als in früheren Jahren zu viele
Wehrpflichtige verfügb ar waren, erreichte die
(nach ob en manipulierte) Zahl der nicht Wehr-
dienstfähigen nie auch nur ein Viertel der Gemu s-
terten .

Die Zahlen b elegen, dass die von Karlsruhe als
Voraussetzung für eine Wehrpflicht geforderte
Wehrgerechtigkeit nicht mehr gegeb en ist. D as ist
auch das Hauptargument der kleinen Fraktionen
de s D eutschen Bunde stages gegen die Wehr-
pflicht. Theoretisch könnte man auf das Mittel
zurückgreifen, das früher b ei einem Üb erangeb ot
an Wehrpflichtigen angewandt wurde , eine Ver-
kürzung der Dienstzeit. D agegen wird ab er unwi-
derspro chen von Militärs und Militärpolitikern an-
geführt, dass eine weitere Verkürzung der Dienst-
zeit militärisch sinnlo s wäre und nicht in Frage
komme .

Begründungen für die Wehrpflicht auch
ohne Wehrgerechtigkeit

Trotz der Probleme mit der Wehrgerechtigkeit
gibt es weiterhin die Wehrpflicht. D as bedarf b e-
sonderer B egründung . Als b esonders wichtige
Gründe für die Wehrpflicht werden angeführt :

1 . Die Gewinnung länger dienender Freiwilliger
aus der Truppe .

2 . Die Verbindung der Bundeswehr mit der Ge-
sellschaft.

3 . Die Gefahr, dass eine Freiwilligenarmee zum
Staat im Staate wird und die D emokratie gefährdet.

4 . Die zu hohen Ko sten einer Freiwilligenarmee
nach Erfahrungen anderer Länder.

5 . Die b ewährte Praxis der Wehrpflichtarmee .
6 . Eine Wehrpflichtarmee verhindere Kriegs-

abenteuer.
7. Ohne die Wehrpflicht müsse man weitere

Standorte schließen .
8 . An der Wehrpflicht hänge auch der Zivil-

dienst, den man brauche .
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9 . Schließlich sei e s gut, wenn junge Männer ler-
nen, dass sie auch Pflichten hab en .

Diese B egründungen sind deshalb zu prüfen .

1 . Die Werbung freiwilliger Soldatinnen und Sol-
daten erfolgt bisher durch b e sondere Wehrdienst-
berater, Schrifttum und andere PR-Aktivitäten . Ein
Engp ass für die Einstellung Freiwilliger sind die An-
nahmestellen, deren Kap azität zu gering ist.
M anchmal wird sogar b erichtet, dass abgewiesene
B ewerb er gesagt b ekommen, sie könnten sich au s
dem Grundwehrdienst herau s erneut b ewerb en .
D as spricht dafür, dass es weniger an B ewerb ern
fehlt als viel mehr an der angemessenen Organisati-
on zum Umgang mit B ewerbungen . Außerdem ist
die Attraktivität der Bunde swehr nicht sehr ho ch .
Am b e sten schneiden die Offizierslaufb ahnen
durch das Angeb ot eines Studiums und die Unterof-
fizierslaufb ahnen durch b erufliche Angeb ote ab .
M annschaftslaufb ahnen sind weniger attraktiv.
Viel hängt de shalb davon ab , welche Angebote
über den militärischen Dienst hinaus gemacht wer-
den .

Vergleicht man die Vergütung von Soldaten und
Polizisten, merkt man, dass der Mangel an B ewer-
bern für einfache Laufb ahnen kein Wunder ist.

2 . Wie steht e s um die Verbindung zur Gesell-
schaft? Immer wieder b e schweren sich Soldaten
über zu geringes Ansehen . Die Wehrpflicht soll
dann helfen, die Verbindung zwischen der Bundes-
wehr und der Ge sellschaft zu verb e ssern . Nach al-
lem, was man an negativen Urteilen üb er die Bun-
deswehr hört, gehen die se vor allem auf die Bun-
deswehr selb st und die B erichte ehemaliger Solda-
ten zurück. Unkorrekte B ehandlung Untergeb e-
ner, Unfälle und negative B erichte üb er Vorge setz-
te wirken sich au s . D azu kommt natürlich die in-
haltliche Kritik aller, die Militär generell o der auch
nur die »Verteidigung am Hindukusch« ablehnen .
Die Reaktion auf Proteste ist nicht immer ge-
schickt, so dass manche B erichte darüb er weitere
negative Eindrücke vermitteln . D ass die mündli-
chen B erichte derj enigen, die auf Grund der Wehr-
pflicht Soldat werden mussten, hier helfen, ist zu
bezweifeln . Vor allem werden sie nicht helfen son-
dern das Gegenteil b ewirken, solange e s keine
Wehrgerechtigkeit gibt und die Einb erufenen sich
deshalb ungerecht b enachteiligt fühlen .

3 . Die Sorge , dass eine deutsche Armee zum
Staat im Staate werden könnte , kommt aus den Er-
fahrungen der Weimarer Republik und aus der Er-
innerung an die Sonderstellung de s Militärs in der
Kaiserzeit. Insofern scheint sie b erechtigt. Ihr ist
ab er institutionell auf doppelte Weise vorgeb eugt.
Die Bunde swehr untersteht nicht dem Bundesprä-
sidenten wie früher dem Monarchen o der
Reichspräsidenten, sondern der Regierung, im
Frieden dem Verteidigungsminister, im Krieg dem
Bunde skanzler. Sie ist also schon dadurch p arla-

mentarisch kontrolliert. Zusätzlich hat der Bundes-
tag zwei Instrumente zur Kontrolle der Armee , die
sich bisher als sehr wirksam erwiesen hab en : D en
Wehrbe auftragten und das Sonderrecht des Vertei-
digungsausschusses , als Untersuchungsausschuss
tätig zu werden . Außerdem sind die Rechte der ein-
zelnen Soldatinnen und Soldaten so geregelt, dass
sie nicht au s der demokratischen Ge sellschaft her-
au sfallen . Unser Land ist nicht darauf angewiesen,
dass die Wehrpflichtigen, also die untersten B e-
fehlsempfänger, die Bundeswehr kontrollieren .

4 . Häufig wird in Diskussionen über die Frage
der Wehrstruktur ge sagt, eine Freiwilligenarmee
sei zu teuer, das b ewie sen die Verbündeten, die von
der Wehrpflicht abgerückt seien . Hier ist zweierlei
zu sagen . Einmal hab en Wirtschaftsprofe ssoren
der Bunde swehruniversitäten in fachlichen Aufsät-
zen das Gegenteil vertreten . Obwohl die Professo-
ren e s durch die Nähe zur Armee und ihre ökono-
mische Fachkenntnis am b e sten wissen müssten,
widersprechen ihnen manche Militärpolitiker. An-
scheinend hängen die unterschiedlichen B erech-
nungen davon ab , welchen Umfang der Bundes-
wehr man annimmt. Geht man vom gleichen Um-
fang wie mit der Wehrpflicht aus , ist eine Armee
Freiwilliger, die länger im Dienst sind , natürlich
teurer, weil Freiwillige mehr als den Sold der Wehr-
pflichtigen erhalten . Geht man ab er von gleicher
Kampfkraft aus und b erücksichtig, wie viel weni-
ger Soldatinnen und Soldaten in einer Freiwilligen-
armee j eweils in der Au sbildung sind , kann man
mit einer wesentlich kleineren Bundeswehr rech-
nen und Geld sp aren . D ass außerdem der große
und teure App arat der Wehrverwaltung für die Er-
fassung, Musterung und Einb erufung der Wehr-
pflichtigen wegfällt, dürfte die Mehrko sten für
Werbung üb ertreffen und auch zu Ersp arnissen
führen .

Zum Verweis auf Verbündete und ihre Schwie-
rigkeiten nach dem Verzicht auf die Wehrpflicht ist
zu sagen, dass alle angelsächsischen Staaten au s
Gründen der individuellen Freiheit der Staatsbür-
ger und wegen ihrer demokratischen Traditionen
grundsätzlich im Frieden auf die Wehrpflicht ver-
zichten . Anders ist es in Staaten wie Frankreich,
B elgien oder den Niederlanden . In Frankreich und
B elgien war es so , dass anfangs versucht wurde ,
den Umfang der Streitkräfte b eizub ehalten und die
Soldaten nur wie wehrpflichtige Grundwehr-
dienstleistende zu b e solden . D as hat natürlich
nicht geklappt, denn wer sich für längere Zeit ver-
pflichten und das freiwillig tun soll, hat Anspruch
auf eine angeme ssene Vergütung und wehrt sich zu
Recht dagegen, unter Sozialhilfeniveau abzurut-
schen . Soldat kommt von Sold . In den Niederlan-
den scheint es dagegen keine Probleme gegeben zu
hab en .

B ei der Frage nach den Ko sten darf man nicht
nur den Sold der einen und das Gehalt der anderen
vergleichen und daraus schließen, dass Freiwillige
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das Vielfache ko sten . Die wichtigsten Ko sten von
Soldaten sind nämlich die Ko sten für Ausrüstung,
B ewaffnung, Unterkünfte , andere Liegenschaften,
soziale Ab sicherung etc . Die B esoldung ist nur ein
kleiner Teil der tatsächlichen Ko sten . D er Unter-
schied zwischen Freiwilligen und Wehrpflichtigen
ist deshalb viel kleiner als b eim Blick auf die B esol-
dung meist vermutet wird .

B erechtigt ist allerdings die Sorge , dass für
Mannschaftslaufb ahnen sich vor allem Freiwillige
melden, die nicht gerade Spitzenleistungen ver-
sprechen . D as ist die Erfahrung anderer Staaten,
die Freiwilligenarmeen hab en . Ab er in gewisser
Weise gibt e s das Problem schon j etzt. Während
von den Zivildienstleistenden ca. 60 Prozent eine
Hochschulreife haben, sind es unter den Soldaten
viel weniger. Die se B eob achtung rechtfertigt die
Wehrpflicht aber nicht, sondern ist eher ein
Grund , üb er die Angeb ote an die Freiwilligen nach-
zudenken .

5 . Wenn die anderen Argumente angezweifelt
werden, kommt regelmäßig der Hinweis , die Wehr-
pflichtarmee habe sich bewährt. An die sem S atz
stimmt fast nichts . Die Bunde swehr b esteht längst
ganz üb erwiegend aus Freiwilligen . Die wehr-
pflichtigen Grundwehrdienstleistenden (W 9)
sind in einer Armee von 2 5 0 . 0 0 0 Soldatinnen und
Soldaten nur no ch 3 0 . 0 0 0 , ein Achtel . Und von die-
sen ist wegen der kurzen Dienstzeit etwa die Hälfte
j eweils in Ausbildung o der im Urlaub . Nimmt man
die Freiwillig länger Dienenden (FWDL) hinzu , so
sind es in der Statistik 2 5 . 0 0 0 mehr, also immer
no ch nur 5 5 . 0 0 0 von 2 5 0 . 0 0 0 Soldatinnen und Sol-
daten, nicht einmal ein Viertel der Bundeswehr.
Wie e s mit der B ewährung der Wehrpflicht anson-
sten steht, kann man daran able sen, dass in die Au s-
landseinsätze keine Wehrpflichtigen sondern nur
Freiwillige entsandt werden . Und wenn an die Hil-
fe b ei Flutkatastrophen erinnert wird , kann man
nur antworten : Um S andsäcke zu schleppen, muss
man nicht schießen lernen .

6 . Vor allem in der SPD wird manchmal argu-
mentiert, die Wehrpflicht sei ein Schutz vor leicht-
fertigen Kriegen . Die ses Argument hat auf den er-
sten Blick viel für sich . Leider ist e s inzwischen
gleich doppelt widerlegt worden . D en Krieg gegen
das ehemalige Jugo slawien hat die Bunde srepublik
ohne Auftrag der Vereinten Nationen und auf
Grund falscher B egründungen mitgemacht. In
Afghanistan kämpfen KSK− Soldaten heimlich an
der Seite der US −Army, auch das ohne Auftrag der
Vereinten Nationen . In b eiden Kriegen wurden
und werden nur Freiwillige von der Bundeswehr
eingesetzt. Wenn üb erhaupt eine Struktur de s Mi-
litärs gegen Krieg hilft, dann scheint das b egrenzte
Personal der Freiwilligenarmee wirksamer zu sein .

Jedenfalls wird seit einiger Zeit b erichtet, dass die
USA und Großbritannien Probleme b ei der Wer-
bung von Freiwilligen hab en, weil der völker-
rechtswidrige Krieg gegen den Irak die B ereit-

schaft, Soldat zu werden, b eeinträchtigt. D arauf
muss die politische Führung offenb ar mehr Rück-
sicht nehmen als auf die Öffentlichkeit. Als Argu-
ment für eine Wehrpflichtarmee ist die Vermu-
tung, sie biete eine höhere Schwelle gegen leicht-
fertige Kriegseinsätze , j edenfalls nicht geeignet.

7. Eher als Lokalpolitik verständlich ist das Argu-
ment, b ei einer weiteren Verkleinerung der Bun-
de swehr müssten weitere Standorte ge schlo ssen
werden . Sicher gibt j eder Bundeswehrstandort ei-
nigen Leuten Arb eit. D as gilt für einige Ge schäfte ,
für Reinigungskräfte , für Imbisse , für Tankstellen,
in gewissem Umfang vielleicht auch für Verkehrs-
b etriebe und andere . Ab er gleichzeitig ist j eder
Standort eine B elastung für den zivilen B ereich
durch Lärm, B e schädigung von Straßen, B ehinde-
rungen de s Verkehrs und ähnliche s . Und im Übri-
gen ist die Bundeswehr schon teuer genug, sie
kann sich nicht auch no ch an lokaler Wirtschafts-
förderung b eteiligen . Wo bisher Standorte ge-
schlo ssen wurden, hat e s unterschiedliche Folgen
gehabt. M anche Orte sind aufgeblüht, andere hat-
ten Schwierigkeiten . Ihnen zu helfen, ist S ache der
Konversionspolitik. Schwieriger sind die Folgen
für die Soldaten und ihre Familien, wenn Standorte
ge schlo ssen werden . D as zwingt zu Umzügen o der
Wo chenendehen . D o ch wird solche Mobilität auch
immer häufiger in zivilen Dienstverhältnissen von
den Angestellten verlangt, ist also keine Sonderb e-
lastung. .

8 . D ass der Zivildienst von der Wehrpflicht ab-
hängt, ist zutreffend . Ab er der Zivildienst ist Ersatz
für den Wehrdienst und nicht ein selb ständiger
Dienst, der eine Pflicht rechtfertigt. Er ist einge-
richtet worden, um die Wehrpflicht zu stützen und
hat nur darin seine B egründung. In den vergange-
nen Jahren ist er wegen der veränderten Mu ste-
rungskriterien und der verkürzten Dienstzeit
schon etwa halbiert worden . D as ist ohne große
Probleme vor sich gegangen . Wer sich den Umfang
der sozialen Dienste ansieht, wird schnell feststel-
len wie gering der Anteil des Zivildienste s ist. D e s-
halb ist auch ein weiterer Verzicht auf Zivildienst-
leistende möglich. D ab ei darf man hinzufügen,
dass dort, wo das Schwierigkeiten macht, der Zivil-
dienst reguläre Arbeit verdrängt hat. D as ab er darf
von Gesetzes wegen und auch um der Klienten und
der sozialen B erufe willen nicht sein .

9 . Schließlich ist ein eher konservatives Argu-
ment für die Wehrpflicht, junge Menschen mü s-
sten lernen, dass sie auch Pflichten hab en . D as ist
schon wegen der allein Männer treffenden Wehr-
pflicht problematisch . E s ist auch schwer zu b e-
gründen, weil nur no ch etwa die Hälfte der jungen
Männer zum Wehr- o der Ersatzdienst herangezo-
gen wird . D eshalb gibt e s Vorschläge , eine allge-
meine Dienstpflicht einzuführen . Die würde aber
nicht nur gegen Artikel 1 2 Grundgesetz verstoßen,
sondern auch gegen wichtige D eutschland binden-
de internationale Menschenrechtskonventionen .
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Außerdem gäb e e s dafür weder sinnvolle Aufgaben
noch das nötige Geld . Vor allem aber lernen junge
Leute von klein auf, dass sie Pflichten haben, sob ald
sie nämlich in die Schule kommen .

Schließlich ist die Frage der Pflicht eine gegen-
seitige . Wenn der Staat, wie es j etzt die Ko alition
diskutiert, den wehrpflichtigen Soldaten und den
Zivildienstleistenden, die für neun Monate aus ih-
rer normalen Karriere herausgerissen werden,
nicht einmal mehr das Entlassungsgeld für den
Üb ergang zurück ins zivile Leb en zahlen kann o der
will, hat er kein Recht, den Zwang der Wehrpflicht
aufrecht zu erhalten .

Ergebnis

Üb erblickt man die angeführten Argumente ,
wird deutlich, dass sie nicht geeignet sind , die
Wehrpflicht trotz der eklatanten Ungleichheit b ei
der Heranziehung zum Wehr- o der Ersatzdienst zu
begründen . Offensichtlich ist die B egründung
nicht rational, sondern hängt an Gefühlen o der
Ideologien .

»E s war halt bisher so« und »das hat do ch funk-
tioniert« . B edenkt man aber, was der kleine für die
derzeitigen Aufgaben sowie so nicht einsetzb are
Anteil Wehrpflichtiger ko stet, ist schwer verständ-
lich, dass nüchterne Üb erlegungen anscheinend
keine Chance hab en . Vielleicht sollen einfach Stel-
len in der Bunde swehr- und Zivildienstverwaltung

erhalten bleib en, womöglich die Stellen derj eni-
gen, die in der Frage der Dienstpflicht b eraten?
D ass sie für das bisherige System sind , wäre kein
Wunder. Oder geht e s um ein p aar leitende Leute ,
die es in Ministerien und Ob erb ehörden zusätzlich
gibt? O der mö chte man im Bündnis möglichst
große Soldatenzahlen melden, um mehr Gewicht
zu hab en? Eine nachvollziehb are B egründung für
die Wehrpflicht ist bisher j edenfalls nicht auszuma-
chen, und eventuelle heimliche Gründe erfährt
man nicht. So bleib en die Ungerechtigkeit der feh-
lenden Wehrgerechtigkeit und die unzureichen-
den Argumente , mit denen sie trotzdem b egründet
wird , ein Grund , auch für die Bundesrepublik zu
fordern, dass an die Stelle der Pflicht zum Wehr-
o der Ersatzdienst Freiwilligkeit ge setzt wird , für
die Bunde swehr wie für alle sozialen, ökologischen
und Friedensdienste . Freiwilligkeit ab er kann man
fördern durch angemessene B ezahlung und an-
sprechende B edingungen für die Tätigkeit. Nicht
die Naturalleistung eines erzwungenen Dienste s
wie Frondienst im Mittelalter ist für unsere moder-
ne Welt angeme ssen sondern allein Freiwilligkeit.

Ulrich Finckh ist Pfarrer i. R. und Mitglied im
Versöh n ungsbund. Er war dreiJahrzeh n te Vorsit-
zender der Zen tralstelle KDV und Mitglied im Bei-
ra tfür den Zivildienst desjeweils zuständigen Mi-
n isteriums.

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit sei-
nem Urteil vom 2 1 . 0 6. 2 0 0 5 (siehe Forum Pazi-

fismus 0 7; der Urteilstext ist im In ternet veröf-
fen tlich t un ter: www.forum-pazifismus. de/

bverwge-gewissensfreiheit. h tm) zu Recht in-
nerhalb und außerhalb der Bundeswehr er-
hebliche Diskussionen ausgelöst. Mit bisher
kaum gekannter Deutlichkeit hat das höchste
deutsche Verwaltungsgericht die Bedeutung
der Grundrechte, vor allem des Artikels 4
Grundgesetz, im militärischen Bereich her-
ausgearbeitet und zudem klare Worte zur völ-
kerrechtlichen Beurteilung des Irak-Krieges
gefunden. Die teilweise heftigen Reaktionen
auf die Entscheidung zeigen, dass die öffentli-
che Debatte über, auch und gerade im Zusam-

Günter Werner

Den »Massenschlaf des Gewissens«
verhindern helfen . . .
Zum Urteil des 2 . Wehrdienstsenats des Bundesverwaltungsgerichts
vom 2 1 . 0 6. 2 0 0 5

menhang mit der Bundeswehr, dringend not-
wendig ist.

Jürgen Rose hat sich in Forum Pazifismus
07 mit der Bedeutung des Urteils für die völ-
kerrechtliche Einordnung des Irak-Krieges
und den Konsequenzen für den einzelnen
Soldaten auseinandergesetzt.

Der folgende Beitrag befasst sich vor allem
mit den D arlegungen des Urteils zur Bedeu-
tung der Gewissensfreiheit im Allgemeinen,
vor allem aber zum Verhältnis der Grund-
rechte aus Art. 4 Abs . 1 und Abs . 3 GG sowie
mit dem Verhältnis des Grundrechts aus Art.
4 Abs . 1 GG zu der »verfassungsrechtlich ge-
troffenen Grundsatzentscheidung« für die
allgemeine Wehrpflicht.
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islang galt als Kernsatz der Rechtspre-
chung, dass »im B ereich der Wehrpflicht«

die Gewissensfreiheit » ab schließend« durch das
Grundrecht auf Anerkennung als Kriegsdienstver-
weigerer geregelt sei .

Zudem stelle die Entscheidung für die allgemei-
ne Wehrpflicht eine mit Verfassungsrang versehe-
ne Grundsatzentscheidung dar, die prinzipiell den
gleichen Verfassungsrang hab e wie das Grund-
recht aus Artikel 4 Grundge setz .

Die The se von der »ab schließenden Regelung«
der Gewissensfreiheit geht zurück auf eine Ent-
scheidung des Bunde sverfassungsgerichts
(BVerfG) vom 2 6 . 0 5 . 1 970 ( 1 BvR 8 3/69 – BVerfGE
2 8 , 2 4 3 ) . In dieser Entscheidung ging e s um die Fra-
ge , ob ein Soldat, der nach seinem Dienstantritt ei-
nen Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstver-
weigerer gestellt hat, bis zu seiner Anerkennung
zum militärischen Dienst verpflichtet werden
kann .

Die The se von der »ab schließenden Regelung«
der Gewissensfreiheit hat in der Folgezeit insb e-
sondere in Strafproze ssen gegen totale Kriegs-
dienstverweigerer eine b edeutsame und manch-
mal verhängnisvolle Rolle gespielt.

D em totalen Kriegdienstverweigerer, der sich
b ei seiner prinzipiellen Entscheidung gegen j ede
Art von Kriegdienst o der Kriegsb eteiligung auf das
Grundrecht der Gewissenfreiheit aus Art. 4 Ab s . 1
GG b erief, wurde entgegengehalten, das Grund-
recht der Gewissensfreiheit sei – nach der Recht-
sprechung der BVerfG – in Art. 4 Ab s . 3 GG ab-
schließend geregelt. Wer keinen KDV-Antrag stelle ,
könne sich daher insoweit auch nicht auf die Ge-
wissensfreiheit b erufen .

Auf dieser Grundlage wurden in den 70 er und
8 0 er Jahren viele totale Kriegsdienstverweigerer
zu teilweise empfindlichen Freiheitsstrafen verur-
teilt. Nicht wenige mu ssten ihre Strafen verbüßen .
Wer konsequent dem eigenen Gewissen folgte ,
wurde – entgegen der Gewährleistung der Freiheit
de s Gewissens im Grundge setz – mit Haftstrafen
b elegt und damit als krimineller Rechtsbrecher ge-
brandmarkt.

D er 2 . Wehrdienstsenat de s Bundesverwal-
tungsgerichts (BVerwG) hat in seiner Entschei-
dung vom 2 1 . 0 6 . 2 0 0 5 in der Frage de s Verhältnis-
ses de s Art 4 Ab s . 1 zu Art. 4 Ab s . 3 GG diese rigide
und grundrechtsfeindliche Rechtsprechung wenn
nicht revidiert so do ch zumindest in Frage gestellt.

Zunächst stellt das Gericht unzweideutig fest,
dass das Grundrecht aus Art. 4 Ab s . 3 GG gerade
nicht als »ab schließende Spezialvorschrift für den
militärischen B ereich anzusehen ist, die der
Grundnorm de s Art. 4 Ab s . 1 GG vorgeht. «

Die Regelung des Art. 4 Ab s . 3 GG stelle »eine
den allgemeinen Schutz der >Freiheit de s Gewis-
sens < ergänzende oder mo difizierende >Sonderre-
gelung < nur insoweit dar, wie ihr Anwendungsb e-
reich (Regelungsgehalt) reicht. «

D as b edeutet zunächst nur: Wer als Kriegs-
dienstverweigerer anerkannt werden mö chte und
statt des Wehrdienstes Zivildienst leisten will, mu ss
einen Antrag auf Anerkennung gem . Art. 4 Ab s . 3
GG stellen .

Keine sfalls kann nach der Entscheidung de s
BVerwG gelten, dass derj enige , der keinen KDV-An-
trag gem . Art. 4 Ab s . 3 GG gestellt hat, damit – was
den militärischen B ereich b etrifft – praktisch von
der Gewissensfreiheit au sge schlo ssen ist. Im Ge-
genteil : j edem Menschen, auch einem Soldaten,
steht das Grundrecht aus Art. 4 Ab s . 1 GG zu mit der
Konsequenz, dass »niemand zu einem Verhalten ge-
zwungen werden darf, das dem Geb ot de s eigenen
Gewissens widerspricht. «

D amit ist deutlich gemacht, dass das Grund-
recht aus Art. 4 Ab s . 1 GG prinzipiell und immer zu
b eachten ist, ganz unabhängig von der Frage , ob j e-
mand als Kriegsdienstverweigerer im Sinne de s
Art. 4 Ab s . 3 GG anerkannt werden will o der nicht.

Welche Konsequenzen die se Auffassung für die
vom BVerfG entwickelte These von der »ab schlie-
ßenden Regelung« der Gewissensfreiheit »im B e-
reich der Wehrpflicht hat« , lässt das BVerwG offen .
Die se Frage war auch nicht Gegenstand de s Verfah-
rens . D as Gericht macht ab er deutlich, dass die
Rechtsprechung de s BVerfG j edenfalls nicht in der
Weise fehlinterpretiert werden darf, wie das Jahr-
zehnte lang geschehen ist. E s spricht einige s dafür,
dass der Wehrdienstsenat der Auffassung ist, dass
mit » ab schließend geregelt« in die sem Sinne nur
die b e sonderen Regeln im Verfahren auf Anerken-
nung als Kriegsdienstverweigerer gemeint sein
können .

Wichtig erscheint mir die klare Feststellung,
dass es kein wie auch immer geartetes Rangverhält-
nis zwischen den Grundrechten aus Art. 4 Ab s . 1
und 3 GG geben kann . B ei dem Grundrecht aus Art.
4 Ab s . 3 GG handelt e s sich um ein eigenständige s
Grundrecht, das für einen spezifischen Normb e-
reich (Wehrdienst/Zivildienst) verselb ständigt
worden ist.

Ich bin sicher, dass so manchem totalen Kriegs-
dienstverweigerer eine Haftstrafe ersp art geblie-
b en wäre , wenn dieses grundsätzliche Verhältnis
der Grundrechte aus Art. 4 GG in die ser D eutlich-
keit früher b enannt worden wäre .

B edeutsam erscheinen mir die Au sführungen
de s BVerwG zum grundsätzlichen Verhältnis der
Gewissenfreiheit aus Art. 4 GG zur allgemeinen
Wehrpflicht. D as Gericht stellt klar fest, dass das
Grundrecht der Gewissensfreiheit nicht durch die
wehrverfassungsrechtlichen Vorschriften (Art.
1 2 a, 87 a etc . GG) verdrängt wird . Im Gegenteil
gehöre »zur Gewährleistung der Funktionsfähig-
keit einer wirksamen Landesverteidigung nach
dem Grundge setz . . . sicherzustellen, dass der von
der Verfassung zwingend vorgegeb en Schutz u . a.
de s Grundrechts der Gewissensfreiheit nicht b e-
einträchtigt wird . «
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D amit stellt das Gericht klar, dass auch die mit
Verfassungsrang versehene Grundsatzentschei-
dung für eine militärische Landesverteidigung
nicht unter dem Vorb ehalt der Grundrechte steht,
sondern dass vielmehr diese Grundsatzentschei-
dung im Sinne des Grundge setzes nur dann ge-
währleistet ist, wenn die Grundrechte geachtet
werden .

Mit Verfassungsrang ausgestattet ist hiernach le-
diglich die Kompetenz des Bundes zur Ge setzge-
bung üb er die Verteidigung. D as »legislatorische
Pro dukt« dieser Kompetenz, die allgemeine Wehr-
pflicht mit allen ihren Konsequenzen und Ausfor-
mungen, erhält dadurch no ch keinen Verfassungs-
rang .

In dieser D eutlichkeit ist das bisher von keinem
Gericht au sge spro chen worden . Bislang konnte
man, vor allem in der KDV-Rechtsprechung frühe-
rer Jahre wie vor allem in den Strafverfahren gegen
totale Kriegsdienstverweigerer häufig den Ein-
druck gewinnen, dass die grundgesetzlich nor-
mierte Entscheidung für eine militärische Landes-
verteidigung quasi gleichrangig neb en den Grund-
rechten steht. Folge war eine bedenkliche Relati-
vierung der B edeutung der Grundrechte .

D ass ausgerechnet der Wehrdienstsenat de s
BVerwG solche Festlegungen trifft, verleiht der
Entscheidung b e sondere B edeutung. Die Wehr-
dienstsenate de s BVerwG sind b esondere Abteilun-
gen des BVerwG für Wehrdisziplinarsachen und
Wehrbe schwerdesachen . E s ist also davon auszuge-
hen, dass hier Richter mitwirken, die mit den B e-
sonderheiten der Streitkräfte und den B e sonder-
heiten des Soldatenverhältnisses vertraut sind .
Nicht selten gab e s in der Vergangenheit B efürch-
tungen, dass durch die Einrichtung der b e sonde-
ren Wehrdienstsenate die Gefahr verbunden ist,
dass hier eine Art Spezialgerichtsb arkeit installiert
ist, bei der die Interessen der Bunde swehr und der
»militärischen Lande sverteidigung« insgesamt Vor-
rang genießen . Solche B efürchtungen waren häu-
fig genug b egründet.

Umso mehr ist zu b egrüßen, dass gerade diese s
Gericht j etzt deutliche Worte gefunden hat, mit
denen der Vereinnahmung auch de s einzelnen Sol-
daten durch die Interessen der Landesverteidi-
gung Grenzen ge setzt werden .

Die Entscheidung des BVerwG kommt zu einer
Zeit, in der der grenzenlo se und weltweite Einsatz
deutscher Streitkräfte zum Alltag geworden ist. Seit
der (j edenfalls in der Praxis) weitgehenden Lib era-
lisierung des KDV-Anerkennungsrechts ist die Fra-
ge nach der B edeutung des Grundrechts auf Gewis-
sensfreiheit au s den Schlagzeilen der Öffentlich-
keit weitgehend verschwunden . Auch die Zahl der
Strafverfahren gegen totale Kriegsdienstverweige-
rer ist vor dem Hintergrund stark reduzierter Ein-
b erufungen zur Bundeswehr rapide gesunken .

Die Frage , wie es angesichts weltweiter Einsätze
der Bundeswehr um die Grundrechte b e stellt ist,
ist gerade wegen dieser Einsätze von zunehmender
B edeutung. Zugleich b esteht j edo ch die Gefahr,
dass mit der Normalisierung solcher Einsätze der
Grundrechtsalltag auch und gerade in der Bundes-
wehr aus dem Blick gerät. Schon j etzt zeigt sich,
dass nicht selten die Auslandseinsätze der Bundes-
wehr schwerwiegende Grundsrechtsfragen auf-
werfen . B ei den Wehrdienstsenaten des BVerwG
liegen b ereits mehrere Verfahren, in denen es u . a.
auch um den Grundrechtsschutz im Rahmen von
Auslandseinsätzen geht.

Von umso größerer B edeutung ist, dass durch
die vorliegende Entscheidung de s BVerwG die B e-
deutung der Grundrechte als prinzipielle Grundla-
ge der rechtsstaatlichen Ordnung wieder in den
Blickpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit ge-
rät.

Gün ter Werner ist Rech tsanwalt in Bremen, der
seit vielen Jahren u. a. To tale Kriegsdienstverwei-
gerer verteidigt. In Forum Pazifismus 01 ko m-
men tierte er das der jetzigen En tscheidung zu-
grundliegende Urteil des Truppendienstgerich ts
Nord.
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ls die Nachricht vom To de B ertha von Sutt-
ners sich 1 9 1 4 verbreitete , war die Zahl der

Trauernden Legion : Künstler, Wissenschaftler, In-
dustrielle und Arb eiter, Theologen und Atheisten
ehrten das Andenken einer großen Persönlichkeit,
eines tapferen Menschen .

D er US-amerikanische Multimillionär Andrew
C arnegie , der wegen B ertha von Suttner ein Mäzen
der Friedensbewegung geworden war, prophezei-
te : »Je enger wir uns zusammenschließen, desto
mehr wird die Welt eine Nachb arschaft, um b ald ei-
ne Bruderschaft zu werden . Die S ache , für die unse-
re verstorb ene Feundin wirkte , wird triumphieren,
und zivilisierte Menschen werden Kriegsführung
nicht mehr lernen . Unter allen j enen, die die ses
wahre Evangelium predigen und no ch im To de die-
se Mission verkünden, wird keine im Range höher
stehen als j ene , um die wir heute so tief trauern . «

Im Namen »aller Friedensfreunde in D eutsch-
land« rief Herb ert Eulenb erg der Toten nach, was
damals viele meinten : »Der Name B ertha von Sutt-
ners wird fortan immer dort als einer der ersten ge-
nannt werden, wo von den Vorkämpfern der
Menschlichkeit, der Vernunft und der Gerechtig-
keit die Rede wäre . «

Die se Erwartung hat sich, wie wir alle wissen,
nicht erfüllt. B ertha von Suttners Bild ist blass ge-
worden . Was kann e s auch für einen Sinn hab en,
sich mit einer Gestalt zu b eschäftigen, deren Kon-
zept, deren Theorien und Progno sen durch zwei
Weltkriege so offensichtlich wiederlegt zu sein
scheinen, durch 60 Millionen Tote die in diesen Ka-
tastrophen zugrunde gingen? D o ch kein Krieg
kann die Sinnlo sigkeit der Friedensbewegung b e-
weisen . Er b eweist b e stenfalls, dass die Friedensb e-
wegung noch nicht stark genug war, ihn zu verhin-
dern, sie nicht genug Menschen in der Friedensge-
sellschaft und anderen Gruppen organisieren
konnte , nicht rechtzeitig und gründlich genug
Alarm ge schlagen hatte .

Als im Januar 1 89 4 ein Krieg zwischen
Frankreich und Italien drohte sagte B ertha von
Suttner den Spöttern : » . . . wenn der große Friedens-
damm, an welchem die Kriegswellen abprallen
sollten, und an dem sie in letzter Zeit auch tatsäch-
lich wiederholt abgeprallt sind , no ch nicht ho ch
genug errichtet war, um auch die ser, aus altem Hass
und Wahn zu sammengepeitschten Flut zu wieder-
stehen, so sind eb en j ene Schuld daran, die , statt ei-
nen Stein herb eizutragen, zweifelnd und höhnend

b eiseite blieb en; und b ei einem künftigen Kriege
können sie sich sagen, dass von dem Rie senj ammer
der Welt j eder einzelne , der an der Friedensarb eit
nicht mitgeholfen hat, ein Teilchen, − ein winzige s
Teilchen, von Millionen-Morden, nur ein Millions-
tel – auf sein eigene s Gewissen laden muss . «

B ertha von Suttner kannte den Krieg − ihr Vater
und dessen B rüder waren die ö sterreichischen Ge-
nerale Kinsky, ihre Mutter eine geb orene Körner,
aus der Familie de s »Heldenjünglings und b egeis-
terten Kriegssängers Theo dor Körner. «

1 )

1 8 76 hei-
ratete sie den Freiherrn von Suttner, den Gründer
und Vorsitzenden des »Vereins zur Abwehr des An-
tisemitismus« . Seit 1 8 8 5 lebten und arbeiteten die
Suttners hauptsächlich im väterlichen Schlo ss Har-
mansdorf in Nieder-Ö sterreich .

Am b ekannte sten ist B ertha von Suttners Haupt-
werk »Die Waffen nieder ! « D as Werk ist oft, und ich
meine zu Recht, mit Harriet B eecher-Stows »Onkel
Toms Hütte« verglichen worden; es ist ein klassi-
scher Tendenzroman . E s ist schon zuviel wenn man
von einer Handlung spricht. Tagebuchaufzeich-
nungen folgend , erzählt die Gräfin M artha Althaus
die Ge schichte ihres Leb ens , schildert die Au swir-
kungen der Kriege von 1 8 5 9 und 1 8 70/7 1 auf die
Angehörigen ihrer Familie .

Fast alle bis zum Ersten Weltkrieg in den Frie-
densgesellschaften Westeurop as geläufigen Ankla-
gen gegen den Krieg, ab er auch Vorschläge , wie er
zu überwinden wäre , sind in dem Buch enthalten .
E s werden die Folgen de s Kriege s b eschrieb en :
Wissenschaft und Künste verfallen, Geschäfte sto-
cken, Menschen verrohen und verarmen, alle sittli-
chen M aßstäbe werden verschoben . D er Zivilb e-
völkerung bringt er nur Not und Elend .

Die politischen Hauptziele der von Suttner ge-
prägten Friedensb ewegung waren die Herbeifüh-
rung einer Verständigung zwischen den Staaten
Europ as . Die Forderung nach europ äischer Inte-
gration war ihrer Zeit weit voraus . Im Zeitalter de s
»Imperialismus« konnten aber die se europ äischen
Einigungspläne als Instrument zur Aufrechterhal-
tung der europ äischen Welthegemonie und der
Überlegenheit der weißen Rasse missverstanden
werden . Die ser Gefahr waren sich die Pazifisten b e-
wusst.

Die Friedensge sellschaften b etonten daher im-
mer wieder, dass die p azifistische Konzeption frei

Holger Schmidt

Die Abschaffung des Krieges
durch die Macht des Rechts
Zur Bedeutung der Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner

1 ) B e rtha vo n Suttner: »S elb stb eke nntniss e« , in : Le o p old Kats che r:
»B ertha vo n Suttner« ; D res de n 19 0 6 ; S . 1 15



21

0 8
I V/ 2 0 0 5

Pa
zi

fi
s

m
us

sei von der Vorstellung militärischer und machtpo-
litischer Auseinandersetzungen mit nichteurop äi-
schen Völkern . Vor allem ab er ging B ertha von Sutt-
ner üb er eine kontinentale Blockbildung hinau s
und b etrachtete den europ äischen Völkerbund
nicht als Endziel, sondern als Vor- und Zwischen-
stufe zu einer humanen Weltfö deration .

Im Mittelpunkt des Gründungsaufrufs zur D eut-
schen Friedensge sellschaft von 1 89 2 stehen daher
die Fragen de s internationalen Vertragsrechts und
der Schiedsgerichtsb arkeit.

D as Programm der D eutschen Friedensgesell-
schaft von 1 897 nannte neb en der Üb erwindung
nationaler Vorurteile durch intensive B eziehungen
zwischen den Völkern zwei konkrete Schwerpunk-
te , um im Verhältnis zwischen den Nationen » an
Stelle der Gewalt das Recht zu setzten«

2 )

: »D as
Hauptgewicht hierzu bildet das internationale
Schiedssystem . B eginnend mit Schiedsgerichten
für den einzelnen Fall . . . fortschreitend zu dauern-
den Schiedsgerichten wird die se s System gekrönt
werden durch die Errichtung eines ständigen inter-
nationalen Schiedsgerichtshofes , welchem sich die
Staaten unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit und
Selb stständigkeit freiwillig anschließen . Eine bitte-
re Frucht des bisherigen Zustande s ist der b ewaff-
nete Friede , in Wahrheit ein schleichender Krieg,
der durch fortwährende s gegenseitiges und daher
nutzlo se s Wettrüsten am Mark der Völker zehrt und
die B eseitigung sozialer Missstände . . . in hohem
M aße erschwert. «

1 89 8 war das Jahr, in welchem ein Krieg zwi-
schen England und Frankreich nur dadurch ver-
mieden werden konnte , dass Frankreich Fascho da
räumte und damit seine Sudanpläne aufgab . E s war
das Jahr, in dem England Truppen nach Südafrika
verlegte und den Burenkrieg vorb ereitete und Chi-
na mit Angriff drohte .

D a lud am 2 4 . August 1 89 8 der russische Außen-
minister Mouravieff alle au sländischen B otschaf-
ter zu einem Empfang nach S ankt Petersburg. D ort
überreichte er ihnen ein M anifest von Zar Niko-
lau s II . , das die Mächte , ganz im Sinne B ertha von
Suttners, zu einer Abrü stungskonferenz einlud .

D arin heißt es : »Die Aufrechterhaltung des allge-
meinen Friedens und eine mögliche Herab setzung
der üb ermäßigen Rü stungen, die auf allen Natio-
nen lastet, stellen sich in der gegenwärtigen Welt
als ein Ide al dar, auf das die B emühungen aller Re-
gierungen gerichtet sein sollten . . . Hunderte von
Millionen werden dazu verschwendet, furchtb are
Zerstörungsmaschinen zu erwerb en, die , heute als
die letzte Errungenschaft der Wissenschaft b e-
trachtet (werden) , (und die) dazu be stimmt sind ,
morgen infolge irgendeiner neuen Entdeckung auf
die sem Gebiete j eden Wert zu verlieren . . . «

D as Manife st war nicht nur eine Üb erraschung,
so der ö sterreichische B otschafter − es war eine
Sensation . Die Wiener »Neue Pre sse« begriff den

Zaren als »Verkünder de s Friedens« , als »Kämpfer
gegen den Militarismus« .

3 )

Die Londoner »Times« b egrüßte die Initiative ,
schränkte j edo ch ein, »es (liege) kaum in der Macht
des Zaren, das Nationalgefühl in ganz neue Kanäle
zu leiten . «

4)

Die Politiker waren sich einig, dass man den ju-
gendlichen Idealismu s des Zaren lob en und der öf-
fentlichen Meinung wegen und zur Wahrung de s
Prestige s die Einladung annehmen mü sse , dass
ab er die Abrüstungskonferenz keinerlei Aussicht
auf Erfolg hab e . D enkb ar seien hö chstens Zuge-
ständnisse zur Errichtung eine s Schiedsgerichtsho-
fes , der nicht obligatorisch sei, und ein Verb ot b e-
stimmter Sprengge scho sse und das Abwerfen von
Sprengmitteln aus B allons .

Am 1 8 . Mai 1 89 9 wurde die Konferenz nach D en
Haag einb erufen . B ertha von Suttner nimmt als ein-
zige Frau daran teil . D er Kongress, auf dem 2 6 Staa-
ten vertreten waren, akzeptierte einen acht Punkte
umfassenden ru ssischen Programmvorschlag und
b e stellte drei Kommissionen . Die erste hatte das
Recht und Gebräuche des Krieges , die zweite die
Fragen der Abrüstung und die dritte Mittel und We-
ge zur Verhinderung von Kriegen zu b eraten . Hier-
zu b emerkt B ertha von Suttner am 7. Juni 1 89 9 in ih-
rem Tagebuch :

»In der gestrigen Konferenzsitzung kamen die
B eratungen der Sektion I . : Kriegsge setze , B ewaff-
nung u . dgl . zur Sprache . D avon üb ertrage ich
nichts in die se Blätter. Die >Friedenskonferenz < ist
es , die mich hierhergelo ckt hat . . . Zu oft wird die
B efassung mit der Humanisierung de s Krieges als
eine Anfangsaufgab e o der do ch nützliche Neb en-
aufgab e der Friedensb ewegung aufgefasst und die
Gegensätzlichkeit der beiden B e strebungen wird
dab ei üb ersehen . Die Friedensb ewegung . . . zielt
nach der Sicherung de s Friedens , hat also mit der
Regelung des Krieges nichts zu tun . Man denke , e s
hätte ein Kongress zur B efreiung der Sklaven statt-
gefunden . Wäre daneb en eine Konvention nötig
gewesen, üb er die B ehandlung der Neger, üb er die
Zahl der Peitschenhieb e , die ihnen zu erteilen sind ,
wenn sie sich bei der Arb eit in der Zuckerplantage
träge zeigen? O der die B ewegung gegen die Folter-
ju stiz? Wäre die Vereinb arung, das in Ohren zu träu-
felnde Öl, statt siedend , nur mit 3 0 Grad Hitze anzu-
wenden, eine Etappe auf dem Weg zum Ziel gewe-
sen, und nicht vielmehr ein Zurückb ehalten auf j e-
nem anderen Weg, der j a verlassen werden sollte . «

5 )

Die Konferenz war das erste multilaterale
Forum für die Diskussion von Rü stungskontroll-
problemen der damaligen Zeit. Ein allgemeiner
Rü stungsstopp , das Verb ot der Einführung neuer
Kampfmittel und die Herab setzung der Effektiv-
stärken sowie der Militärhaushalte waren Aus-
gangsfragen der auf dem Gebiet der Abrüstung

3) D am als , Juni 19 8 1 , S . 48 8

4) D am als , Juni 19 8 1 , S . 48 8

5 ) Ve rm ächtnis und M ahnung, S . 3 8 f.2 ) Frie d enswarte , 2 6/ 1 9 2 6 , S . 3 2 6
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letztlich erfolglo sen Konferenz . Auf dem Gebiet
de s humanitären Völkerrechts gab e s Erfolge , auch
wenn der englische Marine sachverständige mein-
te , »den Krieg humanisieren zu wollen sei dasselb e ,
wie zu versuchen, dem humanitären Prinzip in der
Hölle Geltung zu verschaffen . «

E s wurde ein nicht ständiger Schiedsgerichts-
hof b egründet und am 2 5 . Juli das Schlu ssprotokoll
unterzeichnet. B ertha von Suttner und die DFG wa-
ren enttäuscht und realistisch zugleich . Ein Anfang
war gemacht, und eine obligatorische Schiedsge-
richtsb arkeit für alle Fälle und Mächte der Welt er-
reichen zu können, war nur zu hoffen gewe sen .

Auf der Folgekonferenz 1 9 07 kam e s schließlich
zur Etablierung des Ständigen internationalen
Schiedsgerichtshofe s . D as erste Haager Abkom-
men zur friedlichen Erledigung internationaler
Streitfälle vom 1 8 . Oktob er 1 9 07

6)

wirkte zukunfts-
weisend . Zum einen b estätigte es die internationa-
le Schiedsgerichtsb arkeit als das wirksamste und
zugleich der Billigkeit am meisten entsprechende
Mittel zur Erledigung von Streitigkeiten, die nicht
auf diplomatischem Wege beizulegen sind .

7)

D er
ständige Schiedshof diente und dient als Informati-
ons- und Vermittlungsorgan, das die Errichtung
von Schiedsgerichten erleichtert. Er verwaltet eine
Liste von Schiedsrichtern, die b ereit sind , ein
Schiedsrichteramt zu üb ernehmen .

Die 3 . Haager Konferenz sollte 1 9 1 5 stattfinden;
sie wurde durch den Weltkrieg üb erholt. Die DFG
erwartete von dieser Konferenz den obligatori-
schen Schiedsvertrag, d . h . das Schiedsgerichtsver-
fahren zur B eilegung von Streitigkeiten sollte für al-
le M ächte verbindlich werden . Neue B edeutung
b ekam das Schiedswe sen durch die Einbindung in
das Friedenssicherungssystem des Völkerbundes

8)

,
dem Genfer Protokoll von 1 9 2 4 , dem Lo carno-Ver-
trag von 1 9 2 5 und der Generalakte üb er die friedli-
che Erledigung von Streitigkeiten von 1 9 2 8 .

Der Friedensnobelpreis

Mit dem To de Alfred Nob els 1 89 6 verlor B ertha
von Suttner nicht nur einen guten Freund , sondern
auch ihren wichtigsten Mäzen . Sie hatte Nob el ge-
drängt, die Finanzierung der Friedensarb eit auch
üb er seinen Tod hinaus sicherzustellen . Alfred No-
b el verfügte in seinem Te stament, dass nach sei-
nem To de 3 1 Millionen Schwedenkronen in Wert-
p apieren anzulegen seien, um einen Fonds zu bil-
den, »dessen j ährliche Zinsen als Preis denen zuteil
werden (soll) , die im verflo ssenen Jahr der
Menschheit den größten Nutzen geleistet hab en . «

Weiter heißt e s, er verfüge u . a. einen »Preis für
Friedensvorkämpfer . . . die am be sten für die Ver-
brüderung der Völker und für die Ab schaffung
o der Verminderung der Stehenden Heere sowie

die Bildung und Verbreitung von Friedenskongre s-
sen gewirkt (hab en) . « B ei der Verleihung dürfe
»keine Rücksicht auf die Zugehörigkeit zu irgendei-
ner Nation« genommen werden .

D er am 1 0 . D ezemb er 1 9 0 1 erstmals verliehene
Friedensnob elpreis ging zu gleichen Teilen an
Henry Dunant und den franzö sischen Pazifisten
Frédéric Passy. Im Jahr 1 9 0 5 war e s dann soweit :
B ertha von Suttner wurde als erste Frau der Welt
mit dem Friedensnob elpreis ausgezeichnet. D amit
wurde gewürdigt, dass sie mit dem Roman »Die
Waffen nieder ! « und vielen weiteren Publikationen
moralisch für Frieden und Völkerverständigung
warb , dass nicht zuletzt aufgrund ihrer Initiative
und B eharrlichkeit die Haager Friedenskonferenz
zustandekam, dass sie mit der Schiedsgerichtsidee
eine Möglichkeit aufzeigte , Konflikte zwischen
den Staaten statt gewaltsam friedlich zu regeln, dass
sie über Jahrzehnte in vielen Ämtern und Funktio-
nen auch praktische Friedensarb eitet leistete .

In einer Wertung der Verdienste der Nob el-
preisträgerin aus historischer Sicht bleibt nachzu-
tragen, dass die Haager Konferenz Modell für die
sp äteren Weltfriedensorganisationen war. So wur-
de b ei der Gründung des Völkerbunde s 1 9 2 0 au s-
drücklich auf D en Haag B ezug genommen und
1 9 45 erfolgte auch die Gründung der Vereinten Na-
tionen in die ser Traditionslinie .

D ass der Völkerbund den Zweiten Weltkrieg
nicht verhinderte und die Vereinten Nationen
no ch nicht so erfolgreich sind wie erhofft, ist letzt-
lich kein Grund , solche Einrichtungen abzuwer-
ten . D enn e s gibt − trotz aller Schwierigkeiten − kei-
ne Alternative zu den Vereinten Nationen; e s
genügt, sich eine Welt vorzustellen ohne sie . In die-
sem Fall wären Aggressoren und Kriegstreibern
üb erhaupt keine Grenzen mehr gesetzt; Arme , Un-
terdrückte , Kinder und Flüchtlinge in vielen Teilen
der Welt verlören ihren oft einzigen Anwalt.

Die Suttnersche Schiedsgerichtsidee hat auch in
jüngster Zeit wieder an B o den gewonnen : So wur-
de vor 1 0 Jahren anlässlich der Welt-Klima-Konfe-
renz in B erlin eine Kamp agne zur Installierung ei-
nes »Internationalen Umweltgerichtshofes« b egon-
nen in der Ab sicht, sich rechtlich − also friedlich −
mit den Hauptverantwortlichen für Klima- und
Umweltkatastrophen au seinandersetzen zu kön-
nen . Die O SZE , der üb er 5 0 Staaten angehören, b e-
sitzt seit Mai 1 9 9 5 einen eigenen »Vergleichs- und
Schiedsgerichtshof« , der no ch wenig b ekannt ist.

Die Ideen B ertha von Suttners hab en also keine s-
wegs abgewirtschaftet ; im Gegenteil : M an kann ihr
höchstens den »Vorwurf« machen, sie sei ihrer Zeit
sehr weit voraus gewe sen .

Holger Sch m idt ist Geschäftsführer des DFG- VK-
La ndesverbandes Nordrhein- Westfalen. Der Bei-
trag wurde als Refera t bei der Tagung »Zivile

A ußenpolitik gestern und heute« am 1 6. 1 0. 2005 in
Dortm und gehalten.

6) RGBl . , 1 9 1 0 , 5

7) Art. 3 8

8) Art. 1 2 Völkerbunds atzung
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m 1 1 . Juli j ährte sich zum zehnten M al das
M assaker von Srebrenica, bei dem ca. 8 . 0 0 0

bo sniakische Männer von serbischen Truppen bru-
tal ermordet wurden .

Für p ax christi − und andere in der deutschen
Friedensb ewegung − hat das Srebrenica-Massaker
eine b esondere B edeutung . E s war in p ax christi
Auslö ser des so genannten »Pazifismus-Streits« um
die Frage , ob ein militärische s Eingreifen zur Ver-
hinderung eine s Völkermords sein darf, j a: sein
muss − oder ob e s grundsätzlich ausge schlo ssen
bleib en soll .

Heute − zehn Jahre sp äter − hab en wir zwei Krie-
ge mit deutscher B eteiligung hinter uns , und die
Bunde swehr ist aktuell in sechs Ländern bzw. Re-
gionen im Einsatz (B o snien, dem Ko sovo , in Afgha-
nistan, am Horn von Afrika, im Sudan und in Geor-
gien) :

D er Ko sovo-Jugo slawien-Krieg 1 9 9 9 hat in der
politischen Szene zu heftigen Auseinandersetzun-
gen geführt. Jo schka Fischer ging so weit, den
Krieg mit »Nie wieder Auschwitz« zu legitimieren .
Pax christi hat sich gegen den Krieg au sge spro-
chen .

Der Krieg in Afghanistan 2 0 0 1 /2 0 02 wurde von
der Bundesregierung zwar halbherzig, ab er do ch
unterstützt. Anschließend wurden für die I SAF
Bunde swehr-Einheiten zur Verfügung ge stellt.

Auch gegen die sen Krieg hat sich p ax christi ge-
stellt: B omben sind keine Antwort auf Terror − und
die damals befürchtete Gefahr der E skalation die-
ser Art von »Kreuzzug« hat sich leider mehr als b e-
wahrheitet.

Üb er die Völkerrechtswidrigkeit de s Krieges im
Irak be steht in unserem Land − Gott sei D ank −
weitgehend Einigkeit und D eutschland war und ist
nicht b eteiligt.

Hoher Anspruch − begrenzte Wirkung

In der Europ äischen Union wird eine gemeinsa-
me Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Rah-
men der − sehr defizitären − gemeinsamen Außen-
politik entwickelt. Über die Ausrichtung der
EU-Politik gibt es in D eutschland und den anderen
Mitgliedsländern unterschiedliche Einschätzun-
gen, die Disku ssionen um die EU-Verfassung haben
das gezeigt. Wachsamkeit und Kritik sind auf j eden
Fall geb oten . D as ist ein Schlaglicht auf die militäri-
sche Seite .

Verändert hat sich in D eutschland auch das D en-
ken und Agieren auf der zivilen Seite : D er Zivile
Friedensdienst (ZFD) , getragen von Nicht-Regie-
rungs-Organisationen und Entwicklungsdiensten,
wird seit Anfang 2 0 0 0 staatlich gefördert. Üb er 1 60
Fachkraft-Stellen wurden b ewilligt und sind
größtenteils be setzt.

Pax christi hat schon seit 1 9 97 Pilotproj ekte de s
ZFD entwickelt und b eteiligt sich auch j etzt aktiv
an dem Programm .

Die Bundesregierung hat seit dem Jahr 2 0 0 0 ei-
ne Ausbildung für deutsches Personal für UN- und
O SZE-Einsätze aufgeb aut und sich b ei UN und
O SZE dafür stark gemacht, dass das Personal für de-
ren Missionen generell be sser qu alifiziert wird .

Seit M ai 2 0 04 gibt es den »Aktionsplan Zivile Kri-
senprävention« der Bundesregierung − mit hohem
Anspruch und (no ch) begrenzter Wirkung .

D er dort zum Au sdruck gebrachte politische
Wille wird de facto konterkariert, da dem Militär
ungleich mehr Geld zur Verfügung steht als den zi-
vilen M aßnahmen .

Der ZFD wird im Aktionsplan ausdrücklich er-
wähnt, ist j edo ch als flexibles Instrument derzeit
nicht nutzb ar, da e s schon unter der alten Bundes-
regierung keine Mittel für neue , aktuelle Proj ekte
zur Verfügung standen und wir j etzt auch keine
sub stanzielle Aufsto ckung de s Etats erwarten .

E s bleibt generell abzuwarten, was die Außenpo-
litik der neuen Bunde sregierung bringen wird .

»Traurige Bilanz«

Die Weltlage ist angesp annt und sehr komplex.
»Privatkriege« und die Auflö sung von Staaten

sind auf dem Vormarsch, schwere Menschen-
rechtsverletzungen in vielen Ländern der Welt eine
Folge .

»Alte« Bürgerkriege wie in Kolumbien o der auf
Sri Lanka bleib en ohne Lö sung und bringen unend-
liches Leid .

Die ungerechte Verteilung von Reichtum, die
ungleiche Nutzung von Ressourcen und die damit
verbundenen ökologischen Probleme verschärfen
sich weiter.

D er so genannte »Krieg gegen den Terror«
bringt weiterhin mit sich :

Völkerrechtsverletzungen der USA − und der an-
deren beteiligten Staaten − durch den Krieg im Irak
und die arrogante Haltung der we stlichen Welt im

Christamaria Weber

»Harmonie oder Konflikt«
D as Sp annungsfeld
zwischen ziviler und militärische Konfliktbearbeitung
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»Krieg gegen den Terror« hab en dramatische Fol-
gen nicht nur für das Verhältnis zur muslimischen
Welt.

Staatsterrorismus − wie der der Russischen Fö-
deration gegen Tschetschenien − wird von der
we stlichen Welt toleriert und legitimiert, weil er als
Teil de s »Kriege s gegen den Terror« darge stellt
wird bzw. weil b estimmte politische Bündnisse
Vorrang vor der Kritik an Menschenrechtsverlet-
zungen haben .

Gerade wegen dieser traurigen Bilanz gilt:
Zivile Mittel der Krisenprävention und Krisen-

b ewältigung müssen ab soluten Vorrang hab en .
Ide al wäre eine starke , demokratische UNO und
der Aufb au einer internationalen Polizei − b eides
derzeit leider Zukunftsmusik.

»Früher undenkbar«

Die se Rahmenb edingungen gelten auch für die
deutsche Politik − auf Regierungsseite und für die
Friedensb ewegung.

Die Präsenz der Bunde swehr, der GTZ, von poli-
tischen Stiftungen und von Nichtregierungsorga-
nisationen − auch der Friedensb ewegung − z . B . mit
Proj ekten de s Zivilen Friedensdienste s bzw. der zi-
vilen Konfliktb earb eitung in verschiedenen Kri-
sengebieten hat − gemessen an der Grundsatzde-
b atte vor 1 0 Jahren − manche s verändert.

E s gibt de facto B erührungspunkte zwischen
Bundeswehr und Teilen der Friedensb ewegung,
die no ch vor 1 0 Jahren undenkb ar gewe sen wären .

Zwei B eispiele au s unseren Arb eitszu sammen-
hängen :

D as p ax christi-Büro in Zenica hatte von 1 9 9 6 bis
2 0 0 3 regelmäßigen Kontakt zur SFOR. Türkische
Soldaten haben mit schwerem Gerät Schutt von ei-
ner von p ax christi-B au stelle geräumt o der eine
neue Wasserleitung zu einem Flüchtlingslager ge-
legt. Weder p ax christi no ch die Stadt Zenica hatten
Geld bzw. Gerät, diese Arb eiten ausführen zu las-
sen .

Die ZFD-Mitarb eiterInnen des forumZFD und
von p ax christi in Prizren/Ko sovo standen von
2 0 0 0 bis 2 0 0 3 auf den Evakuierungslisten der deut-
schen KFOR-Einheit.

Klare Position

Die B erührungspunkte haben bei Regierung
und Militärs eine Diskussion über kohärentes Han-
deln deutscher bzw. internationaler Kräfte bei Au s-
landseinsätzen geführt. D as Schlagwort dazu ist »zi-
vil-militärische Zusammenarb eit« . D azu mö chte
ich mich hier deutlich po sitionieren :

Die Frage de s »ob« einer zivil-militärischen Zu-
sammenarb eit stellt sich, wenn überhaupt, nur in
völkerrechtlich einwandfreien Fällen militärischer
Präsenz − d .h . ,

a) wenn sie auf Bitten de s j eweiligen Staates zu-

stande gekommen ist − zur Verhinderung von
Krieg bzw. Bürgerkrieg:

Ein B eispiel ist M azedonien im Jahr 2 0 0 3 : eine
EU-Militär-Mission konnte eine Ausweitung der b e-
waffneten Auseinandersetzungen zwischen Regie-
rungsarmee und Guerilla-Gruppen der alb ani-
schen Minderheit verhindern; p arallel dazu vermit-
telte das Büro von »Mr. GASP« (Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik der EU − Javier Sola-
na) auf der politischen Eb ene .

b) mit klarem UN-M andat zur Verhinderung von
Völkermord − sicher ein heikler Punkt, wenn wir
die D efizite der UN berücksichtigen . Als Stichwort
mö chte ich Ruanda nennen − dort wäre 1 9 9 4 eine
Intervention meiner Ansicht nach geb oten gewe-
sen .

Eindeutige Zuordnungen

Für j ede Form der Intervention − das heißt auch
für zivile Interventionen und Proj ekte der zivilen
Konfliktbe arb eitung und der Entwicklungshilfe
gilt :

1 .) »D o no harm« − richte keinen Schaden an und
− geradezu als Voraussetzung dafür:

2 .) Kenne die Konfliktp arteien − auch die Akteu-
re in der Zivilge sellschaft, nehme sie ernst und tra-
ge nicht dazu b ei, dass sich die Widersprüche zwi-
schen ihnen verschärfen .

Die Situ ation im Irak ist ein trauriges B eispiel für
eine Intervention, die diese Punkte außer Acht
lässt.

Wenn e s zu einer Intervention gekommen ist
gilt : D as Primat der Politik ist nötig, die Rollen und
Aufgab en der internationalen o der nationalen Re-
gierungsstellen, der Militärs und der Zivilge sell-
schaft müssen klar definiert sein .

» . . . nicht von Militärs«

Eine Ko ordination aller an der Konflikteindäm-
mung und -b earb eitung b eteiligten Kräfte ist sinn-
voll . Sie darf j edo ch nicht in der Hand der Militärs,
sondern muss b ei den (internationalen) Regie-
rungsstellen liegen . So laden UN-Stellen in Krisen-
gebieten regelmäßig Nicht-Regierungs-Organisa-
tionen, Polizei und Militärs zu »Briefings« ein . D ort
werden Informationen zusammengetragen und ei-
ne sinnvolle Vernetzung unterstützt. Auch die deut-
sche B otschaft z . B . in B o snien lädt deutsche Orga-
nisationen regelmäßig zum Au stausch ein .

Humanitäre (Not-) Hilfe sollte von neutralen Or-
ganisationen geleistet werden, auf keine Fall von
Militärs . Venro , der »Verb and Entwicklungspolitik
deutscher NRO s« (u . a. Caritas International) hat im
Mai 2 0 0 3 dazu eindeutig Stellung b ezogen und auf
die Gefahren der Instrumentalisierung von huma-
nitärer Hilfe hingewie sen . Hilfe wird im Zweifels-
fall nur no ch an die »richtige Seite« ausgegeb en
o der an B edingungen geknüpft.
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B eispiele dafür gibt es aus dem Bürgerkrieg in El
S alvador in den 8 0er Jahren o der nach der Inter-
vention im Irak.

Fachkräfte des Zivilen Friedensdienste s hab en −
auf Einladung von Partnern − die Aufgab e , Struktu-
ren und Instrumente der zivilen Konfliktbe arb ei-
tung zu stärken . D ab ei sollten sie möglichst offen
für alle Konfliktp arteien innerhalb der Zivilgesell-
schaft sein, also »allp arteilich« .

Sie sind nicht Teil einer »Solib ewegung« − das
birgt durchau s Konfliktpotenzial in den entsen-
denden Organisationen .

Die Fachkräfte dürfen aber auch auf keinen Fall
als Teil einer Interventionstruppe o der als »An-
hängsel« der (internationalen) Regierungsstruktu-
ren wahrgenommen werden, da diese immer als
p arteilich wahrgenommen wird .

D as Ko sovo ist dafür ein gute s B eispiel : Nach En-
de de s Kriege s im Sommer 1 9 9 9 wurden die NATO-
Truppen von der alb anischen B evölkerungsmehr-
heit als »B efreier« wahrgenommen . Trotz der inter-
nationalen Präsenz konnte es zu Vertreibungen
von Angehörigen der serbischen und der Roma-
Minderheit durch Alb aner kommen . Inzwischen
werden die internationalen Truppen als »Serb en-
schützer« wahrgenommen und im März 2 0 04 in ei-
nigen Landesteilen sogar von Alb anern attackiert.
Auch die UN-Verwaltung hat ihren guten Ruf und
ihre Unschuld verloren .

Ziviler Friedensdienst darf nicht zum »Rep ara-
turb etrieb« oder zum Feigenblatt einer Außenpoli-
tik werden, die primär militärisch agiert.

D as Militär mu ss sich auf seine originären Aufga-
ben b eschränken : Kriegsp arteien auseinander hal-
ten, entwaffnen, entminen und − wenn e s dafür
sonst keine Kräfte gibt, Straßen und Brücken in
Stand setzen . D as heißt, das Militär soll nicht huma-
nitäre Hilfe o der Wiederaufb au leisten, wie das in
z . B . B o snien oder im Ko sovo ge schehen ist.

Hilfe als militärische Funktion

Nicht einverstanden bin ich deshalb mit dem
Konzept der »zivil-militärischen Ko operation« der
Nato und der Bundeswehr − international CIMIC
abgekürzt. Die Bunde swehr verfügt inzwischen
über ein eigene s CIM IC-B ataillon in Nienburg mit
über 1 5 0 MitarbeiterInnen . Auf der Internetseite
der Bunde swehr heißt es in einer Pre sseerklärung
vom 1 4 . Mai 2 0 04 :

» . . . Struck zog eine erfolgreiche Zwischenbilanz
der bisherigen CIMIC-Arbeit der Bundeswehr. Seit
1 9 97 − dem B eginn der NATO-Operation SFOR in
B o snien und Herzegowina − hätten rund 1 . 4 0 0
deutsche CIMIC-Soldaten auf dem B alkan und in
Afghanistan mehr als 4 . 0 0 0 Proj ekte im Gesamt-

wert von mehr als 3 8 Millionen Euro verwirklicht.
Struck hob vor allem die Spenden von Soldaten

hervor: Allein b ei der KFOR seien seit 2 0 0 3
4 2 5 . 0 0 0 Euro für CIMIC-Proj ekte ge sammelt wor-
den . B ei der I SAF in Afghanistan hätten Soldaten im
letzten Quartal 2 0 0 3 rund 1 8 . 0 0 0 Euro gespendet.
In 2 0 04 sind bislang 2 5 . 0 0 0 Euro aufgebracht wor-
den . D er von Soldaten getragene Verein >Lachen
helfen < hab e 1 0 . 0 0 0 Euro aufgebracht. . . .

CIM IC erfüllt laut Struck eine wichtige militäri-
sche Funktion : >Gerade die CIMIC-Kräfte werden
häufig als Hoffnungsträger angesehen . Sie unter-
stützen einerseits ganz gezielt die B evölkerung vor
Ort, schaffen andererseits ein günstiges Umfeld für
den Einsatz und tragen damit zum Schutz der einge-
setzten Soldaten b ei . < CIMIC sei zu einem fe sten B e-
standteil des >nation-building <-Proze sses geworden
und fördere auch die Sicherheit D eutschlands . «

D as Zitat macht die ganze B andbreite von CIMIC
deutlich :

Hilfe wird als »militärische Funktion« genutzt.
Sie ist aber auch private s Engagement anteilneh-
mender Soldaten und ihrer Familien, hilft vor Ort
tatsächlich, und e s dient auch zur p sychischen Ent-
lastung der Soldaten . D afür hab e ich als viel Ver-
ständnis, wenn ich an die Gefühle der Soldaten
denke , die in den Einsatzländern mit viel Elend kon-
frontiert sind . Ich nehme das humanitäre Engage-
ment der einzelnen Soldaten auch ernst.

Politisch halte ich e s j edo ch für fatal . D ie CIMIC-
Aktivitäten führen dazu , dass sich das Selb st- und
das Fremdbild der Soldaten auf merkwürdige Wei-
se verschiebt. Zuge spitzt: Sie sind keine »Soldaten« ,
d . h . keine »Krieger« mehr − sondern effiziente und
hilfreiche »Bürger in Uniform« . Alle sind dann ganz
erschreckt, wenn tatsächlich Soldaten aufgrund
von kriegerischen Handlungen ums Leb en kom-
men, wie z . B . in Afghanistan − o der wenn sie auf
Menschen im Interventionsgebiet schießen müs-
sen .

Soweit ein Einstieg in die komplexen Fragen . Ich
kann und will nicht für mich be anspruchen, auf al-
le Fragen eine Antwort zu hab en . D as wäre vermes-
sen . D o ch ich hoffe , ein p aar Eckpunkte deutlich
gemacht zu hab en, die ich für die Friedensb ewe-
gung für grundliegend halte .

Christamaria Weber ist Geschäftsführerin der
deutschen Sektio n vo n pax christi. Der h ier veröf-

fen tlich te und dafür gekürzte Beitrag wurde als
Refera t bei der Tagung »Zivile A ußenpolitik ge-
stern und heute« des Bildungswerkes der DFG- VK
Nordrhein- Westfalen am 1 6. Okto ber 2005 in Dort-
m und gehalten .
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nter dem Titel »Pazifistische Politik heute«
legt der nordrhein-westfälische Lande sver-

b and der DFG-VK zu die ser Tagung eine Bro schüre
vor, die Vorschläge für eine deutsche und europ äi-
sche Außenpolitik formuliert, die ohne das M acht-
mittel der militärischen Gewalt au skommt. Die
Bro schüre gliedert sich in drei Hauptb ereiche :

Wir verweisen zunächst auf internationale Ein-
richtungen, auf Instrumentarien und Metho den
der Zivilen Konfliktb e arbeitung, mit denen der An-
spruch einer zivilen Politik schon heute einlö sb ar
wäre . Sie umfassen staatliche Einrichtungen wie
UNO o der O SZE , Instrumente wie Vermittlung,
Mediation ab er auch Emb argo und nichtstaatliche
Initiativen wie die Pe ace Brigades International
o der das Nonviolent Pe ace Corp s .

Die Notwendigkeit und Möglichkeit solcher We-
ge einer zivilen Außenpolitik werden im zweiten
B ereich hergeleitet aus unseren p azifistischen
Grundsätzen und im dritten B ereich aus einer Ana-
lyse der aktuellen politischen Situation .

In der B eschreibung von Institutionen und Ins-
trumentarien einer zivilen Politik treffen wir uns in
vielen Punkten mit dem Aktionsplan der alten Bun-
de sregierung. D o ch im Gegensatz zum Aktions-
plan und zur gesamten Außenpolitik der Regie-
rung, die ohne militärische Gewalt meint nicht au s-
kommen zu können, lehnen wir sie als Pazifisten
energisch ab . Neb en der Frage , wie ernst e s der Re-
gierung mit der Umsetzung ihres eigenen Planes
war, wenn man auf die unzureichende finanzielle
Ausstattung der zivilen Aktionsfelder und die
gleichzeitige milliardenschwere Umrüstung der
Bundeswehr zur Interventionsarmee schaut, se-
hen wir in der Vermischung von zivilen und mi-
litärischen Ansätzen den fundamentalen Kritik-
punkt.

Vor dem Hintergrund der atomaren Ho chrü s-
tung und der Friedensb ewegung der 8 0erJahre hat
die Ablehnung kriegerischer Gewalt in der B evöl-
kerung unsere s Lande s einen breiten Rückhalt er-
langt. Ohne die se Haltung und die damit einherge-
hende D eb atte in den Parteien wäre der Aktions-
plan »Zivile Krisenprävention« , aber auch die
schon früher ansetzende Entwicklung eines Zivi-
len Friedensdienstes nicht denkb ar. D o ch wäh-
rend die Politik hier die Antikriegshaltung aufge-
griffen hat, wird ab Mitte der 9 0er Jahre der Pazifis-
mus als konsequente Ablehnung de s Krieges auf
breiter Front b ekämpft. Von D ogmatismus ist die
Rede , von Verantwortungslo sigkeit, und der dama-
lige Staatssekretär im Außenministerium Ludger

Volmer empfiehlt 2 0 02 den Pazifisten, do ch den
Krieg als ultima ratio anzuerkennen .

Die se Versuche , den Pazifismus zu diskreditie-
ren, halten bis heute an . D och inzwischen scheint
die Entwicklung in den Krisenregionen der Welt
uns Pazifisten Recht zu geb en . Kriegerische Gewalt
lö st keine Konflikte , mit Gewalt lässt sich keine
friedliche Ordnung aufb auen .

»Die p azifistische Haltung hat ihre Tradition in
zwei unterschiedlichen Anschauungen . D a ist zum
einen die Ablehnung des Kriege s als schreckliche s,
zerstörerisches und letztlich unvernünftiges Mittel
zur Durchsetzung von Politik. Die andere Grundla-
ge p azifistischen Handelns ist die Anerkennung
de s Leb ens als hö chstes Gut. « So wird in unserer ak-
tuellen Bro schüre die B asis p azifistischer Politik
b eschrieb en . D araus ergibt sich, dass das Ziel der
Verhinderung von Krieg und die Schaffung und Si-
cherung von Frieden im p azifistischen Sinne nur
ohne − zumindest tötende und verletzende − Ge-
walt verfolgt werden kann .

Die se Haltung b asiert beim einzelnen Men-
schen i . d . R. auf einer entsprechenden ethisch-mo-
ralischen Grundhaltung. Indem diese Grundhal-
tung von einer Vielzahl von Menschen geteilt wird ,
b ekommt sie eine ge sellschaftspolitische B edeu-
tung und Wirksamkeit. So sind wesentliche p azifis-
tische Eckpunkte vor dem Hintergrund der Erfah-
rungen der Menschen mit den Schrecken de s
Zweiten Weltkriegs in die Charta der VN eingeflo s-
sen und Völkerrecht geworden . D azu zählt das zwi-
schenstaatliche Gewaltverb ot zum einen und die
Anerkennung de s Rechts auf Leb en für j eden ein-
zelnen Menschen zum anderen . So ist es also nicht
allein der Wunsch vieler p azifistisch eingestellter
Menschen, sondern die Aussage des Völkerrechts,
die die Zivilisierung der Außenpolitik fordert.

Es gibt keine vernünftigen Kriegsgründe

Und wem weder die ethisch-moralischen no ch
die völkerrechtliche B egründung zur Ablehnung
kriegerischer Gewalt ausreicht, für den fügen wir
gerne no ch einige Vernunftgründe hinzu . Auch
wenn die Kriege der letzten Jahrzehnte das katas-
trophale Ausmaß des Zweiten Weltkriegs nicht er-
reicht hab en, ist die Bilanz auch so erschreckend
genug. Zu 9 0 Prozent sind die Opfer mo derner
Kriege Zivilisten, also genau die Menschen die vor-
geblich geschützt, gerettet o der b efreit werden sol-
len . D as Versprechen der präzisen, Opfer ein-
schränkenden chirurgischen Militärschläge war

Jo achim Schramm

Pazifistische Außenpolitik
Eine Diskussionsanregung
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nicht erfüllb ar. Wir haben e s zuletzt im Irak erlebt.
Die wirtschaftlichen Wiederaufb auko sten von

im Krieg zerstörten Ländern sind immens : nur mit
kräftiger EU-Hilfe konnte z . B . in die sen Tagen,
sechs Jahre nach dem Krieg in Jugo slawien, die D o-
naubrücke b ei Novi S ad wieder aufgeb aut werden .
Die Ko sten des Wiederaufb aus de s Irak werden auf
bis zu 2 0 0 Milliarden Euro geschätzt. Und auch die
B elastungen der kriegführenden Länder sind
enorm . Selb st für die Supermacht USA ist ein Mi-
litärhaushalt von j ährlich 4 0 0 Milliarden US-D ollar
so b elastend , dass bei der Hilfe o der gar der Vorsor-
ge von Naturkatastrophen wie j etzt in Louisiana die
Mittel fehlen . D er Irak-Krieg ko stet aktuell die USA
mit 5 , 6 Milliarden US-D ollar monatlich mehr als der
Vietnamkrieg. Auch die Bundesrepublik meint
trotz dringender Probleme im Sozial- und Gesund-
heitswesen, sich einen Militärhaushalt von 2 4 Milli-
arden Euro leisten zu können, der drittgrößte in
der EU.

Ethische , völkerrechtliche und Ko stengründe
sprechen also gegen eine militarisierte Außenpoli-
tik, gegen das Führen von Kriegen .

D o ch auch in Europ a, in D eutschland ist zumin-
dest b ei den politischen Eliten die B ereitschaft zur
B eteiligung an kriegerischen Auseinandersetzun-
gen in den letzten fünfzehn Jahren wieder gewach-
sen . In der B egründung für diese Entwicklung spie-
len neb en der mehr und mehr alles üb erdeckenden
Terrorabwehr nach wie vor die humanitären Ziele ,
die Wahrung der Menschenrechte und die Schaf-
fung von demokratischen Verhältnissen die we-
sentliche Rolle . Sie sind auch die zentralen Argu-
mente , wenn es um die Vermischung von zivilen
und militärischen Vorgehensweisen geht.

Diese Argumente halten wir für nicht stichhal-
tig . Auch humanitäre Zielsetzungen können nicht
die Anwendung von militärischer Gewalt rechtfer-
tigen . Militärische Gewalt ist ein grob schlächtiges ,
unscharfes Instrument. Sie unterscheidet i . d . R.
nicht zwischen − im moralischen Sinne − Schuldi-
gen und Unschuldigen . D amit nimmt der B efür-
worter militärischer Gewalt billigend in Kauf, dass
zur angestrebten Rettung von durch Völkermord
und Menschenrechtsverletzung b edrohte Men-
schen andere sterb en, die eb enso an der Situ ation
unschuldig sind . Dies ist moralisch nicht zu recht-
fertigen . Hinzu kommt, dass die Anwendung von
militärischer Gewalt häufig die E skalation von Ge-
gengewalt zur Folge hat, in deren Zuge die ange-
strebte Rettung der Opfer in das Gegenteil um-
schlägt.

Ein uns allen gegenwärtiges B eispiel für diese
schlimmen Folgen einer vorgeblich humanitären
Intervention ist der Ko sovo-Konflikt mit der massi-
ven B omb ardierung Re stjugo slawiens auch durch
die deutsche Luftwaffe 1 9 9 9 . Wenn wir einmal die
Argumentation außer Acht lassen, dass dieser
Krieg gar nichts mit den Menschenrechtsverlet-
zungen im Ko sovo zu tun hatte , sondern aus wirt-

schaftlich-strategischen Gründen von der NATO
geführt wurde , bleibt die Frage nach der Errei-
chung der prop agierten humanitären Ziele und
der Verhältnismäßigkeit der dazu b eschrittenen
Wege .

Auch wenn e s von Vertretern der alten Regie-
rungsp arteien immer no ch b e stritten wird , ist in-
zwischen klar, dass die humanitäre Katastrophe
mit Flüchtlingsströmen und Toten und misshan-
delten Menschen erst in vollem Ausmaß einsetzte ,
nachdem die NATO ihre Angriffe b egonnen hatte .
D er Friedensforscher Dieter Lutz veröffentlichte
zwei Jahre nach dem Krieg eine Lage analyse de s
Auswärtigen Amte s aus der Zeit wenige Tage vor
dem NATO-Angriff. D arin wurde festgestellt, dass
serbische Armee und alb anische UCK b eiderseits
den ge schlo ssenen Waffenstillstand brachen, die
jugo slawische Armee j edo ch nicht willkürlich Al-
b aner vertrieb oder Völkermord beging. Vielmehr
sei Ziel der Aktionen die B ekämpfung der UCK ge-
wesen, die Zivilb evölkerung wurde vor entspre-
chenden Aktionen gewarnt, verließ kurzfristig ihre
Dörfer, um anschließend wieder zurückzukehren .
Zu gleichen Au ssagen kommt ein 2 0 0 0 veröffent-
lichter Generalb ericht der Parlamentarier-Ver-
sammlung der NATO .

Nehmen wir einmal an, Regierung und Parla-
ment unseres Landes konnten die se Erkenntnisse
vor dem Hintergrund der damaligen emotional auf-
geheizten D eb atte nicht im erforderlichen Maß zur
Kenntnis nehmen − dann bleibt trotzdem Fakt, dass
auf Grund einer falschen Lageanalyse bzw. unzurei-
chendem Kenntnisstand ein Krieg b egonnen wur-
de , dem in erster Linie Zivilisten in Rest-Jugo sla-
wien zum Opfer fielen .

Hinzu kam die falsche Einschätzung der NATO ,
durch Luftangriffe die jugo slawische Führung
kurzfristig von Übergriffen auf die alb anische B e-
völkerung abhalten zu können . Ganz im Gegenteil
kam e s j edo ch zu Üb ergriffen und Vertreibungen
der nun für die NATO-Angriffe verantwortlich ge-
machten Alb aner. Nach dem Waffenstillstand kam
es zu neuen Vertreibungen, nun durch die Alb aner.
D er Ko sovo-Konflikt zeigt also deutlich , dass auch
humanitäre Notlagen keinen Krieg rechtfertigen .
Zum einen ist eine Fehleinschätzung − o der b e-
wusste M anipulation − nicht ausge schlo ssen, die
dann unschuldige Menschenleb en im angegriffe-
nen Land zu Folge hat. Zum anderen gibt e s keine
Erfolgsgarantie , die − zum Preis die ser unschuldi-
gen Opfer − den Schutz o der die Rettung derer si-
cherstellt, für die die se Militäraktion ge startet wur-
de .

Manipulative Fragestellungen

Pazifisten werden immer wieder vor die Frage
gestellt, ob sie denn einem Völkermord tatenlo s zu-
sehen wollen . Diese Frage ist genau so manipulativ
wie ähnliche Fragen aus den früheren Prüfungsver-
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handlungen für Kriegsdienstverweigerer. Sie sug-
geriert, dass militärisches Eingreifen lediglich die
Täter − also die Schuldigen − trifft und außerdem
den effektiven Schutz der Opfer bewirkt. B eides
trifft nicht zu , wie das B eispiel Ko sovo zeigt. Also
muss die Frage vielmehr lauten, wie durch frühzei-
tige Analyse und rechtzeitige zivile Präventions-
maßnahmen solche humanitären Katastrophen zu
verhindern sind .

Für einen weiteren B ereich wird auch gerade in
D eutschland die Notwendigkeit militärischer Ge-
walt b ehauptet. Hierb ei handelt es sich um die
Nachsorge von gewaltsamen Konflikten, in denen
inzwischen der zivilen Konfliktb earb eitung eine
größere Rolle auch von Regierungsseite zuge-
schrieb en wird . D o ch sei die se zivile Arb eit nur im
Schutz militärischer Einheiten leistb ar, so die B e-
hauptung .

Auch die ses Argument weisen wir zurück. D er
Erfolg ziviler Konfliktbe arb eitung b eruht wesent-
lich auf einer neutralen Po sition, einem Vertrau-
ensverhältnis zu den verschiedenen vormaligen
Konfliktp arteien . Militärische Verb ände , womög-
lich sogar verbunden o der identisch mit den vorhe-
rigen Interventionstruppen, werden von den Kon-
fliktp arteien als p arteiisch wahrgenommen . Die se
Parteilichkeit üb erträgt sich auf die zivilen Organi-
sationen, die so ihre ausgleichende Rolle gar nicht
o der nur eingeschränkt wahrnehmen können .

Hier ist der Afghanistan-Konflikt das B eispiel,
das diesen Zusammenhang illustriert. Auch hier
soll zunächst ausgeklammert werden, wie gerecht-
fertigt und humanitär ein Krieg gegen ein ganzes
Land war, de ssen Regierung Terroristen Hilfe ge-
währte . D o ch das militärische Vorgehen der USA,
das auch auf die Unterstützung von so genannten
warlords in Afghanistan selb st setzte , hat zur Ver-
fe stigung von militaristischen Strukturen b eigetra-
gen, einer zivilen Zukunft mittelfristig unüb er-
windb are Hürden in den Weg ge stellt. Während die
USA inzwischen in erster Linie die militärische Zer-
schlagung der Re st-Talib an anstreb en, ist es zumin-
de st das festgeschrieb ene Ziel des UNO-Mandats,
die Zivilgesellschaft zu stärken und notwendige
Hilfe zum Wiederaufb au des Lande s zu leisten .
D o ch ist von der einfachen afghanischen B evölke-
rung wirklich zu verlangen, dass siez unterscheidet
zwischen amerikanischem Militär, das immer wie-
der auch zivile Einrichtungen zusammenschießt
und Zivilisten tötet, sowie den I SAF-Truppen, de-
ren Ziel die Aufrechterhaltung einer gewissen Si-
cherheit im Land sein soll? Auch die Bundeswehr
b eteiligt sich an diesem D oppelspiel, indem sie
zum einen das größte ISAF-Kontingent stellt und
zum anderen mit ihren KSK-Einheiten die Amerika-
ner bei der Terroristenhatz unterstützt.

So kommen diverse Hilfsorganisationen zu dem
Ergebnis , dass die Militärpräsenz nicht zu ihrer Si-
cherheit b eiträgt, sondern ihren Einsatz diskredi-
tiert. Sie verweisen auf den prinzipiellen Unter-

schied zwischen ihren Zielen und denen de s Mi-
litärs : »Unserer Üb erzeugung nach sind Streitkräfte
und NRO [Nich t-Regierungs-Organ isa tio n] von
unterschiedlichen Zielen, Intere ssen und Vorge-
hensweisen geleitet. (. . . ) Die NRO befürchten eine
Überschätzung militärischer Einsätze als Mittel der
Konfliktau stragung. (. . . ) D ab ei mö chten wir auf
die Gefahr hinweisen, dass eine verstärkte Aufwen-
dung von Mitteln für kurzfristige militärische In-
terventionen zu Lasten der langfristigen Entwick-
lungszusammenarb eit geht. (. . . ) B ei den NRO üb er-
wiegt auf der Grundlage der bisherigen Erfahrun-
gen (Somalia, B o snien, Ko sovo , Afghanistan) die
Skep sis b ezüglich der Wirksamkeit von zivil-mi-
litärischen Unterstützungsmaßnahmen von Streit-
kräften« (aus VENRO-Stellungnahme zum Aktions-
plan der Bunde sregierung) .

Von Militärs geschützt und mit Geld und mo der-
ner Ausrüstung au sge stattet hat sich ein abge schot-
tete s System von Hilfsorganisationen eingerichtet,
das sicherlich der afghanischen B evölkerung Hilfe
zukommen lässt, j edo ch kaum dazu b eiträgt, dass
sich eine eigene , tragfähige Zivilge sellschaft im
Land bildet. Trotz der Wahlen, die in den letzten
Monaten unter fragwürdigen Umständen stattge-
funden haben, orientieren sich die Menschen im
Lande vorrangig an Traditionen und Stamme szu-
gehörigkeiten und nicht an demokratischen Re-
geln und Institutionen . Inzwischen nehmen Ge-
waltakte wieder zu , die ISAF-Truppen werden auf-
ge stockt.

D as p arallele Vorgehen von Militär und ziviler
Hilfe ist ge scheitert. Experten sprechen inzwi-
schen von der Notwendigkeit von 1 0 bis 2 0 Jahren
ausländischer Präsenz . D ass bis dann b eim bisheri-
gen Kurs eine tragfähige Ordnung in Afghanistan
entsteht, ist zu b ezweifeln .

Zivile Konfliktbearbeitung b edarf nicht de s
Schutze s militärischer Gewalt. Militär kann das zur
zivilen Arbeit notwendige Vertrauen aller Konflikt-
p arteien nicht erzwingen und daher auch kein er-
gänzender Partner der Zivilen Konfliktb earb ei-
tung sein . Zielsetzung einer erfolgreichen Nach-
sorge mu ss die rasche D emilitarisierung sein, also
die D emoblisierung der Einheiten der Konfliktp ar-
teien . Schutz der Hilfsorganisationen erfolgt durch
das aufgeb aute Vertrauensverhältnis bzw. gegen-
üb er kriminellen Aktivitäten durch aufzub auende
Polizeieinheiten . Die Vermischung von kriegeri-
schem Militär und ziviler Polizei ist eb enfalls zu ver-
meiden .

Im Gegensatz zum Bild einer imperial handeln-
den USA steht die EU in vielen Teilen der Welt no ch
immer für eine andere , eine ko operativere , zivile
Politik. D o ch in den letzten Jahren versucht die EU,
sich auf militärischem und politisch-strategischem
Gebiet zu einem Konkurrenten der USA aufzub au-
en . Interventionsstreitkräfte , waffentechnische
Proj ekte zur Ausrüstung die ser Einheiten sowie die
aktuelle EU-Sicherheitsstrategie stehen für die se
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Entwicklung. Sie üb erlagern Ansätze ziviler Außen-
politik wie sie z . B im europ äischen Conflict Pre-
venting Network enthalten sind . Auch der Aktions-
plan »Zivile Konfliktprävention« der alten Bundes-
regierung leidet unter der Gesamtaußenpolitik der
Bunde srepublik, die eine der zivilen Zielsetzung
des Aktionsplans entgegenstehenden militäri-
schen Ausrichtung hat.

D aher bleibt es Aufgabe der Friedensbewegung
und der Friedensforschung, ab er auch von Organi-
sationen der Entwicklungszu sammenarb eit, im-
mer wieder auf die alternativen Möglichkeiten und

Chancen einer zivilen Außenpolitik hinzuweisen
und für deren Stärkung zu streiten . Unsere
B ro schüre »Pazifistische Außenpolitik« soll dazu
ein B eitrag sein .

Joach im Schram m ist aktiv im DFG- VK-Landesver-
ba nd Nordrhein- Westfalen und Mitverfasser der
Brosch üre »Pazifistische A ußenpolitik heu te«. Der
Beitrag wurde als wurde als Refera t bei der Tagung
»Zivile A ußenpolitik gestern und heute« des Bil-
dungswerkes der DFG- VK Nordrhein- Westfalen
am 1 6. Okto ber 2005 in Dortm und gehalten.
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Wolfram Wette stellt die Entwicklung der Einstel-
lungen von Politik und Ge sellschaft zum Militär
und zu militärischen Aktivitäten D eutschlands im
2 0 . und b eginnenden 2 1 . Jahrhundert dar. Er
kommt zu dem Schluss , dass e s, auch mit Hilfe de s
organisierten Pazifismus und der Friedensb ewe-
gungen, durch das »gesamtgesellschaftliche Ler-
nen aus den Kriegen in der ersten Hälfte de s 2 0 .
Jahrhunderts« zu einer »demonstrativen Friedfer-
tigkeit der D eutschen« gekommen sei . Wäre dieser
Aufsatz 1 9 9 0 erschienen, würde ich seine B e schrei-
bung grundsätzlich hinsichtlich der Entwicklungs-
richtung teilen . Ende 2 0 0 5 kann ich seine generelle
Schlussfolgerung und einzelne Argumente de s B ei-
trags j edo ch nicht unhinterfragt lassen .

Wette schreibt, dass die Friedenshistoriker mit
ihrer kritischen B eleuchtung des Militarismu s
auch kaum eine Unterstützung bei den Sozialwis-
senschaften fanden; deren dominate Richtung
interessierten sich nur für die »Schokoladenseite
der Geschichte und hielten Distanz zu den Themen
Militär, Gewalt und Krieg. In einer Fußnote er-
wähnt er no ch Norb ert Elias als rühmliche Ausnah-
me unter den SozialwissenschaftlerInnen . Gerade
die Sozialwissenschaften hab en j edo ch in Form der
Kritischen Theorie (Adorno/Horkheimer/Marcu-
se und andere) zuerst auf die »Dialektik der Auf-
klärung« mit ihrem enormen Potenzial an D estruk-
tivität hingewiesen . Wette lässt die Kritik der in-
strumentellen Vernunft durch die Kritische Theo-
rie völlig unerwähnt.

Wette konstatiert b ei den deutschen Außenpoli-
tikern seit den 5 0-er Jahren »eine wachsende B e-
reitschaft zum D enken in internationalen Zusam-
menhängen der Friedenssicherung« . Ja, die Ent-
wicklung im Nachkriegswe stdeutschland war si-
cherlich eine der außenpolitischen Vorsicht, West-
orientierung und des Tabus von Auslandseinsätzen
der Bunde swehr. Diese Vorsicht galt j edo ch nur bis
zum Ende der Nachkriegszeit, d .h . bis zum Fall der
M auer. Seitdem entwickeln sich Verfassungstext

und Verfassungswirklichkeit zunehmend ausein-
ander. Seitdem wurde auch zunächst wieder offe-
ner üb er die Durchsetzung deutscher Intere ssen in
der Welt diskutiert, um sie dann zu praktizieren .

Der zweite Golf-Krieg gegen den Irak 1991 − ge-
führt vo n einer Koalitio n un ter US-a merikan i-
scher Führung − rief in der deu tschen Öffen tlich-
keit heftige Reaktio nen der A bleh n ung hervor. Ty-

pisch war die Parteinahme großer Teile der Bevöl-
kerung n ich t gegen eine der beiden kriegführen-
den Lager, so ndern gegen den Krieg selbst. Jetzt
wurde eine Pro testkultur des Friedens erkennbar.
Äh nliche Massenpro teste wiederh olten sich bei
dem A ngriffskrieg der USA und ein iger Verbünde-
ter gegen den Irak im Jahre 2003. Nunmehr be-

fand sich eine Bevölkerungsmehrheit vo n mehr
als 80 Prozen t m it dergegen den Krieg undfür eine

friedliche Ko nfliktlösung ein tretenden Bundesre-
gierung. Diese demo nstra tive Friedfertigkeit der
Deutschen ist als A usdruck eines gesam tgesell-
schaftlichen Lernens a us den Kriegen in der ersten
Hälfte des 20. Jahrh underts zu begreifen.

Diese Auflistung von Wette ist ungekürzt − und
irritiert am meisten in seinem Artikel . Wo bleibt der
Krieg gegen Ex-Jugo slawien? Johannes Plotzki
führt in ORL-Informationen 1 1 5 aus : »Was sich nach
nur sechs Monaten rot-grüner Regierungstätigkeit
zwischen dem 2 4 . März und 1 0 . Juni 1 9 9 9 ereigne-
te , lässt sich wie folgt zusammenfassen : Erstmals
seit 1 9 45 führen die D eutschen wieder Krieg . B ar
j eder völkerrechtlichen Legitimation, ohne UN-
M andat und ohne offizielle Kriegserklärung b om-
b ardieren Tornado s der Bunde swehr Städte und
Dörfer im damaligen Jugo slawien . « Plotzki wertet
das als den »zum Ab schlu ss gekommene(n) Pradig-
menwechsel deutscher Außenpolitik. «

E s ist nicht nachzuvollziehen, wie Wette zu die-
ser Unterlassungshandlung der Nichterwähnung
kommt, wenn es um eine B eschreibung der B edeu-
tung de s Militärischen in der Jetzt-Zeit die ser Repu-
blik geht.

Helmut Brinkmann-Kliesch

Wo bleibt der Krieg gegen Ex-Jugoslawien 1999 ?
Kritische Anmerkungen zu Wolfram Wette: Vom Militarismus zur zivilen Gesellschaft,
Forum Pazifismus 0 7 − III/2005
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ie internationale Friedensorganisation
Nonviolent Peaceforce (NP) ist seit über

zwei Jahren in Sri Lanka tätig. Mit dem Ziel, eine ge-
waltfreie Intervention in größerem M aßstab in ei-
nem Konfliktgebiet zu prob en, wurde dort im Sep-
temb er 2 0 0 3 ein Pilotproj ekt ge startet. D amals
wurden 1 2 Friedensfachkräfte aus der ganzen Welt
ausgewählt, trainiert und nach Sri Lanka ge schickt,
mittlerweile sind schon üb er 2 0 »Field Te am Mem-
b ers« vor Ort, um in dem vom Bürgerkrieg schwer
gezeichneten Land den Friedensproze ss zu unter-
stützen und zu versuchen, weitere E skalationen
und Verletzungen der Waffenruhe zu verhindern .

B atticalo a ist einer der vier NP-Einsatzorte . Die
vorwiegend von Tamilen b ewohnte Stadt liegt im
O sten der Insel, wo die tamilische B efreiungsar-
mee LTTE , die Tamil Tigers , eine starke B asis hat
und vor allem viele Kindersoldaten rekrutiert.

Ein B eispiel für die praktische Arbeit : Eine
Gruppe von Müttern aus B atticalo a, deren Kinder
gerade entführt worden waren, sind zum Haus der
NP gekommen, um Hilfe und B egleitung zu erbit-
ten, weil sie zu den LTTE-Führern gehen und nach
ihren Kindern fragen wollten . NP begleitete sie
und konnte bei sp äteren Verhandlungen behilflich
sein, als ihre Kinder schließlich b efreit wurden .

Im nordö stlichen Teil Sri Lankas, in Trincoma-
lee , versucht das zweite Team, zwischen den ver-
feindeten B evölkerungsgruppen zu vermitteln . In
diesem Gebiet leb en alle drei Religionsgruppen
eng nebeneinander, buddhistische Sinhale sen, hin-
duistische Tamilen und Mu slime . Hier herrscht of-
fiziell Waffenruhe , täglich ist sie ab er in Gefahr
durch b ewaffnete Konflikte , Anschläge mit Hand-
granaten, B omb en, Straßenkämpfe mit Toten und
Verletzten kommen immer wieder vor. Viele Sinha-
lesen sind Anhänger der Kommunistischen Partei,
die vor allem im Süden für viele brutale Anschläge
während des Bürgerkriege s in den 8 0er Jahren ver-
antwortlich gemacht wird . Auch die buddhisti-
schen Mönche sind hier einflu ssreich und spielen
eine wichtige Rolle . D o ch auch die LTTE ist stark
und hat in der Nähe ihr regionales Hauptquartier.
Die Muslime versuchen eher, neutral zu bleiben .

In Trincomalee entzünden sich die Sp annungen
zurzeit vor allem an einer neuen Buddha-Statue in
der Stadtmitte . Die tamilische B evölkerung prote s-
tiert heftig dagegen und hat sogar vor dem ob er-
sten Gericht Recht b ekommen, konnte sich aber
denno ch nicht durchsetzen . Die Regierung schick-
te Tau sende von Soldaten, wo durch die Lage weiter
eskalierte , vor allem als ein ehemaliger ob erster LT-

Outi Araj ärvi

Veränderungen machen sich bemerkbar
Nonviolent Peaceforce auf Sri Lanka

TE-Führer ermordet wurde − für die Tamilen steht
die Armee hinter der Tat. Hier zeigt das NP-Team
hauptsächlich Präsenz, hält engen Kontakt zu loka-
len Gruppen, Gemeindevertretern und internatio-
nalen Organisationen und führt Friedensp atrouil-
len durch (peace p atrolling) . NP arb eitet eng mit
der norwegischen Sri La nka Mo n itoring Missio n
zusammen, die vor Ort die Waffenruhe b eob achtet.
So konnten manche kritische Situationen b eruhigt
werden, indem NP die Missio n z . B . über willkür-
lich von der Armee verhaftete Tamilen informierte ,
die dann am nächsten Tag freigelassen wurden .
Eb enso hörte NP b ei einer Friedensp atrouille von
einem Gerücht, wonach der Hafen von Trincoma-
lee von der LTTE angegriffen werden sollte . Die
Missio n konnte die LTTE davon überzeugen, den
Angriff nicht durchzuführen .

Neue Sp annung gab e s außerdem, als die LTTE
die tamilischen Fischer aufforderte , nicht mehr
nach der üb er 2 0-j ährigen Tradition zu verfahren
und ihren Fang üb er die muslimischen Ge schäfte
zu verkaufen, die die B o ote und Au srüstung der Fi-
scher finanziert hatten . Die tamilischen Fischer
sollten nur no ch Tamilen b eliefern . Die muslimi-
schen Fischereigeschäfte b aten NP um Vermitt-
lung und B egleitung zum Treffen mit der LTTE , da
sie au s Sicherheitsgründen nicht alleine in die von
der LTTE kontrollierten Gebieten gehen könnten .
Erste Vermittlungsge spräche hab en stattgefunden,
auch ein Treffen der Konfliktp arteien unter B eglei-
tung des NP-Te ams fand statt. Alle B eteiligten dank-
ten NP für die Vermittlungsarb eit und b aten sie um
weitere B eratung und B egleitung .

D as Konzept der NP-Arbeit

Als die NP im D ezemb er 2 0 02 in D elhi in Indien
mit 1 3 0 TeilnehmerInnen aus 47 Friedensorganisa-
tionen gegründet wurde , stand im Mittelpunkt die
gewaltfreie Intervention in größerem M aßstab .
D as Treffen war b eflügelt von der Vision, einen
spürb aren Schritt zu machen, um Frieden effekti-
ver als bisher wahren zu können . E s sollte Hunder-
te , vielleicht irgendwann Tausende unbewaffnete ,
eigens ausgebildete und multinationale Mitarb eite-
rInnen geb en, die b ereit zum zivilen und aktiven
Einsatz in Konflikt- und Krisengebieten sind .

Neu sind nicht die Metho den der Friedensarb eit :
internationale Präsenz, schützende B egleitung, kri-
tische B eob achtung und D azwischenstellen; neu
ist vielmehr die große Anzahl von Menschen, die ge-
meinsam auf Einladung lokaler Gruppen in einen

Fr
ie

d
e

ns
ar

b
ei

t



Pa
zi

fi
s

m
us

31

Klaus Pfisterer

Jugendoffiziersbericht 2 004

ie Jugendoffiziere der Bundeswehr haben
im Jahr 2 0 04 mit knapp 1 9 4 . 0 0 0 Teilneh-

mern wieder mehr Menschen ansprechen können
als im Vorj ahr ( 1 6 3 . 0 0 0) . D as ist darauf zurückzu-
führen, dass im B erichtszeitraum nach mehreren
Vakanzen wieder 9 3 von 9 4 Dienstpo sten für
hauptamtliche Jugendoffiziere b e setzt werden
konnten . Mit üb er 1 5 6 . 0 0 0 erreichten Schülerin-
nen und Schülern lag der Schwerpunkt eindeutig
im schulischen B ereich . Hier waren vor allem Vor-
träge und Diskussionen sowie Seminare und Ta-
gungen gefragt, b ei denen die Teilnehmerzahl ge-
genüb er dem Vorj ahr deutlich gestiegen ist. Rück-
läufig waren die Zahlen b ei Po diumsdiskussionen
und Truppenbe suchen .

Die Jugendoffiziere stellten fest, dass Schülern
und jungen Erwachsenen die Themenb ereiche
»Politik und internationale Sicherheit« und Bun-
deswehr als Instrument der Sicherheitsvorsorge „
als zu komplex, ab strakt und schwer durchschau-
b ar erscheint. Die Sinnhaftigkeit deutscher Streit-
kräfte und ihr weltweiter Einsatz werde nicht hin-
terfragt. Viele Jugendliche hätten zwar ein hohe s
M aß an Vertrauen in die Streitkräfte , es fände ab er
keine Identifikation mit der Bundeswehr statt. D er
Wissensstand der Jugendlichen sei stark unterent-
wickelt und die Münchner Jugendoffiziere urtei-
len : »Insgesamt hegen wir starke Zweifel, ob nach
der 1 0 . Klasse abgehende Schüler in B ayern ihre

staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten wahrneh-
men können, da ihnen häufig das dafür notwendi-
ge Grundlagenwissen fehlt« .

Wehrpflicht und Wehrgerechtigkeit waren die
zentralen Themen der Jugendlichen in allen Schul-
formen . Persönliche Nützlichkeitserwägungen so-
wie die vermeintlich freie Wahl zwischen Wehr-
und Zivildienst sprächen gegen den Dienst b ei der
Bunde swehr. Für viele Jugendliche sei die Wehr-
pflicht b ereits abgeschafft, Argumente für die
Wehrpflicht seien ihnen kaum mehr geläufig. In
der B erufsarmee sehen sie die professionellere
und effektivere Wehrform . Für einen Teil der Ju-
gendlichen ist die Bunde swehr als sicherer Arbeits-
platz von immer größerer B edeutung. Vor allem in
strukturschwächeren Regionen wird sie von
Haupt- und Realschülern favorisiert.

Die Zusammenarb eit zwischen Schulb ehörden
und Jugendoffizieren wurde ausgeweitet. Auf den
Homep age s verschiedener Kultusministerien so-
wie Ob erschulämtern werden die Angeb ote der Ju-
gendoffiziere aufgeführt. In der Lehrerau s- und
Fortbildung sind die Jugendoffiziere in nahezu al-
len Bunde sländern vertreten . Im B erichtsj ahr ha-
b en sie 3 2 0 sicherheitspolitische Seminare und
378 interaktive Simulationen POL&I S für Pädago-
gen und Schüler durchgeführt. Die interaktive Si-
mulation POL&IS ist nach wie vor das einzige Ver-
anstaltungsangeb ot der Jugendoffiziere .

Konflikt eingreifen . NP will Töten und Zerstören
verhindern, Menschenrechte schützen und soziale
Gerechtigkeit fördern . D afür will NP den Aktions-
raum lokaler Gruppen erweitern und sie bei der Su-
che nach friedlichen Lö sungen unterstützen .

NP entsendet Te ams nur auf Anfrage von unab-
hängigen lokalen Friedensgruppen und erkundet
die Lage und den Konflikt sorgfältig vor dem Ein-
satz . NP arb eitet eng mit den örtlichen Partnern zu-
sammen und tritt immer unp arteiisch auf. NP lö st
keine Konflikte , unterstützt ab er aktiv die Men-
schen vor Ort, die für Frieden arb eiten .

Nonviolent Peaceforce wächst

Inzwischen gibt e s fast 1 0 0 Mitgliedsorganisa-
tionen und auf allen KontinentenRegionalbüro s
(in Afrika im Aufb au) . D er Hauptsitz ist in Minnea-
polis/USA, das Europ a-Büro b efindet sich in Brüs-
sel, e s ist ab er geplant, den Hauptsitz in ein Land im
glob alen Süden zu verlegen . Die NP finanziert sich
durch private Spenden, staatliche Zuschüsse (nie-

mals aus der Konfliktregion) und durch Zuwen-
dungen privater Stiftungen .

Auf dem Treffen der europ äischen Mitgliedsor-
ganisationen im April diesen Jahre s in Cluj/Rumä-
nien war e s beeindruckend zu erfahren, wie viel
Potenzial in der Zusammenarb eit steckt. E s waren
bisherige und neue PartnerInnen aus Mittel-/O st-
europ a eingeladen . Wir saßen zu sammen mit jung
und alt, mit neu gegründeten Organisationen und
mit » alten Hasen« . E s gab Menschen, die unter un-
glaublich schwierigen B edingungen arb eiten, wie
z . B . eine kleine Organisation aus Tschetschenien,
die eigentlich nur verdeckt arb eiten kann . Andere
dagegen versuchen, au s langer Erfahrung herau s
mit EU-Kommissionsvertretern üb er die zivilen
Einsätze der EU zu diskutieren und die EU-Sicher-
heitspolitik zu b eeinflussen .

Outi A rajärvi ist Ko ordina torin der deutschen A r-
beitsgruppe No n violen t Peaceforce und Mitglied
im Bundfür Soziale Verteidigung.
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3 2 Leitsatz (redaktio nell): Die Aufforderung an Bun-
de swehrsoldaten, sich gegen die »nukleare Teilha-
b e« aufzulehnen und entsprechende Einsatzb efeh-
le zu verweigern, ist eine zur Gewissensschärfung
und Gewissensentscheidung. Eine solche ist recht-
lich zulässig und fällt nicht unter den B egriff der
nach § 1 1 1 StGB verb otenen öffentlichen Aufforde-
rung zu Straftaten . Die Revision der Staatsanwalt-
schaft gegen das Urteil des Landgerichts Koblenz
vom 2 9 . März 2 0 0 5 wird deshalb als unb egründet
verworfen, es bleibt b eim Freispruch der Angeklag-
ten .

OLG Koblenz , Urteil vom 2 8 . 09 . 2 0 0 5
Aktenzeichen : 1 S s 2 1 5/0 5 (2 0 1 0 Js 3 2 62 0/04 7 Ns
StA Koblenz)

En tscheidungsgründe: I . D as Amtsgericht Co-
chem verurteilte die Angeklagten wegen öffentli-
cher Aufforderung zu Straftaten, den Angeklagten
T. in zwei Fällen zu einer Ge samtgeldstrafe und die
Angeklagte J . in einem Fall zu einer Freiheitsstrafe .

Auf ihre B erufungen hat die 7. kleine Strafkam-
mer des Landgerichts die Angeklagten au s tatsäch-
lichen Gründen freigespro chen . Gegen die ses Ur-
teil richtet sich die Revision der Staatsanwaltschaft
mit der S achrüge .

II . 1 . Nach den Urteilsfeststellungen sind die An-
geklagten − entschiedene Gegner von Atomwaffen
und der Politik der atomaren Ab schreckung − Mit-
glieder der B ewegung » Gewaltfreie Aktion Atom-
waffen ab schaffen« , die sich das Verb ot und die

Ächtung von Atomwaffen zum Ziel ge setzt hat. Seit
Jahren ist das Fliegerhorstgelände Büchel eines ih-
rer Hauptziele , weil die Angeklagten davon üb er-
zeugt sind , dass auf dem Militärgelände einsatzfähi-
ge amerikanische Atomsprengköpfe gelagert wer-
den .

Am 2 0 . März 2 0 04 verteilte der Angeklagte T. al-
lein und am 8 . Juni 2 0 0 4 zu sammen mit der Ange-
klagten J . Flugblätter vor dem Haupttor des Flieger-
horstes Büchel an dort stationierte Soldaten. Die-
ses Flugblatt, das von dem Angeklagten T. entwor-
fen und herge stellt worden war, hat folgenden
Wortlaut :

»A ufruf an alle Bundeswehrsolda ten des Jagd-
bo mbergesch waders 33, Büchel

Verweigern Sie jegliche Beteiligung an der völ-
ker- und grundgesetzwidrigen Teilhabe!

>DasgemeinsameBekenn tn is derBündn ispartner
zur Kriegsverh inderung, die gla ubwürdige De-
m o nstra tio n vo n Bündn issolidaritä t und das n u-
kleare Streitkräftepo ten tial erfordern a uch in Zu-
kunft die deu tsche Teilhabe an den kollektiven n u-
klearen A ufga ben. Dazu geh ören die Sta tio n ie-
rung vo n verbündeten Nuklearstreitkräften a uf
deutschem Boden, die Beteiligung a n Plan ung,
Ko nsulta tio nen so wie die Bereitstellung vo n Trä-
germ itteln <. (Walter Kolbo w, Parlamen tarischer
Staa tssekretär im Bundesverteidigungsm in isteri-
um, im Februar 2004 a ufeine schriftliche A nfrage
zum Thema »A to m waffen in Deutschland«).

Auf ihrem Bundeswehrstützpunktfindet diese
n ukleare Teilhabe sta tt:

Oberlandesgericht Koblenz

Aufruf zur Befehlsverweigerung ist
nicht strafbar
Bestätigung des Freispruchs für Friedensaktivisten, die zur
»Auflehnung« gegen die »nukleare Teilhabe« aufgerufen haben

Fazit

Die Arbeit derJugendoffiziere ist weiterhin sehr
mühsam und stößt b ei den SchülerInnen nicht auf
fruchtb aren B oden . Seit Jahren b eklagen sich die

Jugendoffiziere darüb er, dass sie mit ihren sicher-
heitspolitischen Themen die Jugendlichen oft
nicht erreichen, was auch daran liegen mag, dass
diese der Bundeswehr oft gleichgültig gegenüber
stehen . Die Zahl der Truppenb esuche ist in den
letzten Jahren insge samt rückläufig und hat sich
von 3 . 2 0 0 (im Jahr 2 0 0 1 ) auf 1 . 60 0 (im Jahr 2 0 0 4)
halbiert. Die Gründe liegen auf der Hand : Weitere
Bundeswehrstandort wurden ge schlo ssen . Die üb-
rig geblieb enen Standorte sind durch die Ausland-
seinsätze entweder üb erlastet, o der auf Grund feh-
lenden Großgeräts nicht attraktiv. Mit der Wehr-

pflicht hab en die Jugendlichen im Großen und
Ganzen abge schlo ssen . Sie setzen auf die Freiwilli-
gen- bzw. B erufsarmee − ohne eigene B eteiligung.
Zu den Themenb ereichen Kriegsdienstverweige-
rung und Friedensorganisationen äußern sich die
Jugendoffiziere nur insoweit, dass viele Jugendli-
che hoffen, um den lästigen Dienst, auch den Zivil-
dienst, herumzukommen . E s blieb e zu hoffen, dass
die Schulen mehr Gebrauch davon machen wür-
den, Vertreter von Friedensorganisationen in den
Unterricht einzuladen, um den Unterricht attrakti-
ver zu gestalten und damit den Schülerinnen und
Schülern die Gelegenheit zu geb en, sicherheitspo-
litische Themen kontrovers zu diskutieren .

Kla us Pfisterer ist KDV-Rech tsbeistand und aktiv
in der DFG- VK Baden- Württemberg.
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Es sind a uf Ihrem A rbeitspla tz US-a merikan i-
sche A to m bo m ben sta tio n iert, und Sie stellen m it
der Wartung, Instandhaltung, Einsa tzübung und
Bereithaltung ihrer Tornado-Kampfflugzeuge die
Trägerm ittel bereit, um im sog. Ernstfall jene
A to mbo m ben einzusetzen. Ein solcher Ernstfall
kö nn te künftig a uch ein Präven tivschlag sein,
schenkt man dem A nfa ng des vergangenenJahres
vo m Pen tago n veröffen tlich ten Grundsa tzdoku-
men t zur m ilitärischen Nuklearstra tegie Gla u-
ben, welches Pla nspiele für den prä ven tiven Ein-
sa tz vo n A to m waffen gegen m indestens sieben
Länder, darun ter Russland, Ch ina, L ibyen, Syrien,
bzw. die so genann te »Achse des Bösen« − Irak, Iran
und Nordkorea − en thält. Zudem en tsch ied der
US-Ko ngress im No vem ber 2003, das Verbo t für
den Ba u vo n Min i-A to mbo m ben a ufzuheben, wo-
m it die Ära einer neuen Genera tio n vo n A to m waf-

fen eingeläu tet worden ist, und gleichzeitig hält
die NA TO weiterh in an der Erst- einsa tzoptio n vo n
A to mwaffen fest. A uf diesem Hin tergrund sollten
Sie Ihre Un terstü tzung der n uklearen Teilha be
neu bewerten und dabei bedenken: Verstoß gegen
Völkerrech t und Grundgesetz:

A . Die Sta tio n ierung vo n A to m waffen a uf Ih-
rem Militärflugpla tz steh t n ich t in Übereinstim-
m ung m it dem Gu tach ten des in terna tio nalen Ge-
rich tsh ofs vo m 08. Juli 1996. Sie ist völkerrech ts-
widrig.

B. Die durch Ihre berufliche Tä tigkeit prakti-
zierte n ukleare Teilha be verstößt (spä testens im
Kriegsfall) gegen die Verpflich tungen der Bundes-
republik Deu tschland nach A rtikel 2 Nich tverbrei-
tungsvertrag. Sie ist völkerrech tswidrig.

C. Die Sta tio n ierung vo n A to m waffen a uf Ih-
rem Militärflugpla tz und Ihre Einbindung in die
n ukleare Teilha be verstoßen gegen das Rech t a uf
Leben und körperliche Un versehrtheit (A rt. 2 A bs.
2 Sa tz 1 Grundgesetz). Beides ist verfassungswid-
rig.

Eine Beteiligung und Un terstützung der n u-
klearen Teilhabe ist daher n ich t zu rech tfertigen.

Deshalb rufen wir Sie a uf:
Verweigern Sie ko nsequen t Ihre en tsprechen-

den Einsa tzbefehle!
L eh nen Sie sich a uf gegen jegliche Un terstüt-

zung der n uklearen Teilhabe! Erm u tigen Sie Ihre
Ka meraden, sich Ihrem Ungehorsam a nzuschlie-

ßen!
Rech tsh ilfebelehrung
Es kann geschehen, dass sich weigernde bzw.

sich a uflehnende Solda ten m it Verfahren nach
dem Wehrstrafgesetz wegen Gehorsamsverweige-
rung, Ungeh orsam, Meuterei, Verabredung zu Un-
bo tmäßigkeit, eigenmäch tiger A bwesenheit oder
Fah nenfluch t überzogen werden.

Beach ten Sie deshalb Folgendes:
Nach § 1 0 A bs. 4 Solda tengesetz darfder Vorge-

setzte Befehle n ur un ter Beach tung der Regeln des
Völkerrech ts erteilen. Gegen über einem Befehl, der

die Regeln des Völkerrech ts m issach tet, besteh t kei-
ne Geh orsamspflich t.

Nach § 22 A bs. 1 Wehrstrafgesetz en tfällt m ith in
die Rech tswidrigkeit der Befehlsverweigerung.

Nach § 1 1 A bs. 2 Solda tengesetz darf ein Solda t
keinen Befehl befolgen, wenn er h ierdurch eine
Strafta t begehen würde.

Wenn Ihre Dienstvorgesetzten Ihre Geh orsams-
verweigerung n ich t anerkennen sollten, gehen Sie
dienstrech tlich dagegen vor! Wenn a uch dies er-

folglos sein sollte, berufen Sie sich a uf Ihr Verfas-
sungsrech t zur umfassenden Kriegsdienstverwei-
gerung nach A rt. 4 A bs. 3 Grundgesetz. Sollte dies
n ich t zum Erfolg führen, besteh t in letzter Ko nse-
quenz die Fah nenfluch t als A usweg.

Bedenken Sie a uch, dass 1998 in einer repräsen-
ta tiven Umfrage desforsa-Instituts 93 Prozen t der
Befragten der A uffassung zustimm ten: >A to m waf-

fen sind grundsä tzlich völkerrech tswidrige Waf-
fen und sollten weder produziert noch geh ortet
werden dürfen <. Und 8 7 Prozen t der Befragten be-

jah ten die Forderung: >Die Bundesregierung sollte
dafür sorgen, dass die a uf deu tschem Boden gela-
gerten A to m waffen umgehend beseitigt werden <. «

2 . D as Landgericht hat aufgrund de s von ihm
au sgelegten Flugblatttexte s nicht fe ststellen kön-
nen, dass seinem Inhalt Aufforderungscharakter
zukommt. Aus dem Ge samtzusammenhang folge
zunächst, dass unter dem B egriff »Einsatz« nur der
Einsatz atomarer Waffen und nicht auch sonstige
militärische Handlungen, wie zum B eispiel Aus-
landseinsätze im Rahmen be stehender Bündnisse ,
humanitäre Hilfsaktionen o der anderweitige frie-
denssichernde M aßnahmen zu verstehen sei . D er
Aufruf b eziehe sich daher auf eine Lage , die weder
vorliege no ch unmittelb ar b evorstehe und von der
ungewiss sei, ob sie j emals eintrete . Insoweit fehle
es an einer unmittelb aren Einwirkung auf den Ent-
schluss der Adre ssaten . Auch den weiteren Aufru-
fen könne ein Aufforderungscharakter nicht b eige-
messen werden . Soweit darin von »Auflehnen« die
Rede sei, sei dies nicht gleichbedeutend mit der B e-
gehung von Wehrstraftaten . D enn den Soldaten
würden auch rechtmäßige »Auflehnungsmittel« ge-
gen tatsächlich o der vermeintlich unverbindliche
B efehle zur Verfügung stehen, wie zum B eispiel
der Rechtsb ehelf der Gegenvorstellung oder der
B e schwerde und weiteren B e schwerde nach der
Wehrbe schwerdeordnung. D as Flugblatt, das die s
au sdrücklich hervorheb e , ziele damit gerade nicht
darauf ab , b ei den Soldaten unmittelb ar den Tatent-
schluss zur rechtswidrigen Fahnenflucht o der ei-
ner anderen Wehrstraftat hervorzurufen . E s fehle
somit auch hier an dem erforderlichen Appellcha-
rakter und damit an einer strafb aren Aufforderung
im Sinne de s § 1 1 1 StGB . Gleiche s gelte für den Auf-
ruf zur Ermutigung der Kameraden, sich »Ihrem
Ungehorsam« anzu schließen .

III . Die Revision der Staatsanwaltschaft rügt,
dass die Strafkammer zu Unrecht den »appellativen
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1 3 2 , 1 3 , 2 1 ; 78 , 9 , 1 6 ; B GH NJW 2 0 0 0 , 1 0 3 6) . Ziel der
D eutung ist die Ermittlung de s obj ektiven Sinns ei-
ner Äußerung. Maßgeblich ist daher weder die sub-
j ektive Ab sicht de s sich Äußernden no ch das sub-
j ektive Verständnis der von der Äußerung B etroffe-
nen, sondern der Sinn, den sie nach dem Verständ-
nis eine s unvoreingenommenen und verständigen
Durchschnittslesers hat, wobei eine isolierte B e-
trachtung eines umstrittenen Äußerungsteils re-
gelmäßig nicht zulässig ist, sondern auch der
sprachliche Kontext und die sonstigen erkennb a-
ren B egleitumstände zu b erücksichtigen sind
(B GHZ 1 39 , 9 5 , 1 02 ; B GH NJW 2 0 0 0 , 3 4 2 1 , 3 4 2 2 ) .
B ei einer Aufforderung, die in einem Flugblatt ent-
halten ist, ist die Auslegung nicht nur auf einzelne
Formulierungen zu b eschränken, sondern der In-
halt der Erklärung ist unter Hinzuziehung de s ge-
samten Kontexts , in dem die umstrittene Äuße-
rung steht, und der B egleitumstände , unter denen
sie fällt, soweit die se für die Le ser erkennb ar wa-
ren, auszulegen . Die isolierte B etrachtung eine s
umstrittenen Äußerungsteils wird daher den An-
forderungen an eine zuverlässige Sinnermittlung
regelmäßig nicht gerecht (BVerfGE 9 3 , 2 66 , 2 9 5 ;
B GHZ 1 39 , 9 5 , 1 02 ; B GH NJW 2 0 0 0 , 3 4 2 1 , 3 4 2 3 ) .

b) Diesen Anforderungen genügt die vom Land-
gericht vorgenommene Auslegung des Flugblatte s .
Die Aufrufe in dem Flugblatt »Verweigern Sie kon-
sequent Ihre entsprechenden Einsatzb efehle ! « als
auch die weiteren Aufrufe »Lehnen Sie sich auf ge-
gen j egliche Unterstützung der nuklearen Teilha-
b e ! « und »Ermutigen Sie Ihre Kameraden, sich Ih-
rem Ungehorsam anzuschließen ! « hat die Strafkam-
mer zu Recht nicht isoliert, sondern im Zu sammen-
hang mit dem übrigen Inhalt de s Flugblattes au sge-
legt.

aa) Wenn das Landgericht dab ei aus dem Ge-
samtzusammenhang die ser Ausführungen den
Schluss gezogen hat, dass unter der Verweigerung
der Einsatzbefehle nur solche zu verstehen sind ,
die den Einsatz von atomaren Waffen b etreffen, ist
dies aus Rechtsgründen nicht zu b eanstanden .
D ass unter dem B egriff »Einsatz« nur der Einsatz
atomarer Waffen und nicht auch sonstige militäri-
sche Handlungen, wie zum B eispiel Auslandsein-
sätze im Rahmen be stehender Bündnisse , huma-
nitäre Hilfsaktionen o der anderweitige friedenssi-
chernde Maßnahmen zu verstehen sind , ergibt sich
aus dem Ge samtinhalt de s Flugblatte s . Die Furcht
vor dem Einsatz atomarer Waffen steht im Zentrum
der gesamten Ausführungen und es ist ausdrück-
lich vom präventiven Einsatz von Atombomben im
sog . Ernstfall und der Ersteinsatzoption von Atom-
waffen die Rede .

Allerdings hat das Landgericht in die sem Zusam-
menhang nicht au sdrücklich erörtert, ob sich der
Aufruf, Einsatzb efehle zu verweigern, auch auf Tä-
tigkeiten im Vorfeld des eigentlichen Atomb om-
b enseinsatze s , nämlich auf die Wartung, Instand-
haltung, Einsatzübung und B ereithaltung der Tor-

Charakter« der Aufforderung verneint habe . Sie
stelle b ei dieser Wertung allein darauf ab , dass b ei
den Adressaten nicht unmittelb ar der Entschluss
zu einem b estimmten Handeln hervorgerufen wer-
de . D amit werde der von der Anklage umfasste
S achverhalt j edo ch nicht vollständig erfasst. In
dem Flugblatt werde nicht nur auf künftige fernlie-
gende Einsätze , sondern auch auf Tätigkeiten der
Soldaten zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähig-
keit abgestellt, so dass − entgegen der Auffassung
de s Landgerichts − eine unmittelb are Einwirkung
auf die Soldaten vorliege .

IV. D as Rechtsmittel ist unb egründet. Die rechts-
fehlerfrei getroffenen Feststellungen tragen eine
Verurteilung nach § 1 1 1 StGB nicht.

1 . Unter einer Aufforderung im Sinne des § 1 1 1
StGB ist j ede − auch konkludente − üb er ein bloßes
B efürworten hinau sgehende Äußerung zu verste-
hen, die den Willen de s Täters zu erkennen gibt,
von dem Aufgeforderten ein b estimmt b ezeichne-
tes kriminelle s Tun oder Unterlassen zu verlangen
(vgl . KG NStZ-RR 2 0 02 , 1 0 ; NJW 2 0 0 1 , 2 89 6 ; OLG
Köln NJW 1 9 8 8 , 1 1 02 , 1 1 0 3 ; LG Koblenz NJW 1 9 8 8 ,
1 609 ; so b ereits auch RGSt 4 6 , 4 1 1 ; E ser in Schön-
ke/Schröder, StGB , 2 6 . Aufl . § 1 1 1 Rdnr. 3 ; Lack-
ner/Kühl, StGB , 2 5 . Aufl . § 1 1 1 Rdnr. 3 ; Rogall GA
1 979 , 1 4 , 1 6 m . w. N .) . Zur Abgrenzung einer so ver-
standenen Aufforderung von einer Erklärung, eine
Straftat sei »b egrüßenswert, notwendig o der un-
vermeidb ar« (vgl . B GHSt 3 2 , 3 1 0 , 3 1 1 ) , als zwar für
das friedliche Zusammenleb en keineswegs ge-
deihliche , ab er nach der Streichung de s früheren
§ 8 8 a StGB (vgl . B GHSt 2 8 , 3 1 2 , 3 14) straflo se Äuße-

rung (vgl . Horn/VVolters in SK-StPO , 6 3 . Lfg . [ März
2 0 0 5 ] § 1 1 1 Rdnr. 1 4 a, b) ist eine darüb er hinau sge-
hende b ewusst-finale Einwirkung auf andere Per-
sonen mit dem Ziel erforderlich, in ihnen den Ent-
schluss zu b estimmten strafb aren Handlungen her-
vorzurufen (B GHSt 2 8 , 3 1 2 , 3 14 ; 3 1 , 1 6 , 2 2 ; 3 2 , 3 1 0 ,
3 1 1 ; KG NStZ-RR 2 0 02 , 1 0) . In der Aufforderung
muss daher der Wunsch nach Re alisierung de s an-
ge sonnenen kriminellen Verhaltens deutlich wer-
den, sie muss Appellcharakter hab en (OLG Karlsru-
he NStZ 1 9 9 3 , 3 89 , 39 0) .

2 . Die Strafkammer ist von die sen rechtlichen
Voraussetzungen ausgegangen und hat zu Recht
den Aufforderungscharakter des Flugblattes ver-
neint. Die von ihr vorgenommene Auslegung des
Flugblattes kann vom Senat nur auf Lückenhaftig-
keit, Verstöße gegen Sprach- und D enkge setze so-
wie gegen Erfahrungssätze und allgemeine Ausle-
gungsregeln überprüft werden (B GHSt 2 1 , 37 1 ,
372 ; Meyer-Goßner, StPO , 4 8 . Aufl . § 3 37 Rdnr. 3 2
m .w. N .) . Diese Nachprüfung hat keinen die Ange-
klagten b egünstigenden Rechtsfehler ergeb en .

a) Voraussetzung für die richtige rechtliche
Würdigung von Äußerungen ist zunächst, dass ihr
Sinn zutreffend erfasst worden ist. Ob dies der Fall
ist, unterliegt allerdings in vollem Umfang der
Nachprüfung durch das Revisionsgericht (B GHZ
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nado-Kampflugzeuge b ezieht. Dies gefährdet den
B e stand de s Urteils j edo ch nicht. Aus dem Gesamt-
zu sammenhang der Urteilsgründe ergibt sich für
den Senat mit hinreichender Sicherheit, dass die
Strafkammer die s unter den Gesichtspunkt de s
»Auflehnens« gewürdigt hat.

D er B egriff de s »Auflehnens« in der Auslegung
des Landgerichts umfasst auch die Verweigerung
von Einsatzbefehlen im Vorfeld eine s eigentlichen
Atomb omb eneinsatze s . In dem Flugblatt wird zwi-
schen dem Einsatz von Atomwaffen und der »Teil-
hab e« an nukle aren Waffen unterschieden . Unter
»Teilhab e« in diesem Sinne ist die Stationierung von
verbündeten Nukle arstreitkräften auf deutschem
B o den, die B eteiligung an deren Planung, Konsul-
tation sowie die B ereitstellung von Trägermitteln
zu verstehen . Soweit die Strafkammer bei der Aus-
legung des Flugblatte s davon ausgegangen ist, dass
die Soldaten sich gegen die se Teilhab e » auflehnen«
sollen, b egegnet die s keinen rechtlichen B eden-
ken . Zwar kommt auch im Rahmen der Teilhab e die
Verweigerung entsprechender Einsatzb efehle in
B etracht. In dem Flugblatt wird auf die se vorb erei-
tende Tätigkeit au sdrücklich hingewie sen . Jedo ch
wird nur allgemein und plakativ zur Verweigerung
j eglicher »B eteiligung an der völker- und grundge-
setzwidrigen Teilhab e von Atomb omb en« aufgeru-
fen, im Gegensatz zu der Verweigerung des − kon-
kreten − Einsatze s von Atomwaffen im Ernstfall,
dem präventiven Einsatz von Atomb omb en und
der Ersteinsatzoption . D erartige Einsatzb efehle im
B ereich der vorb ereitenden Tätigkeit lassen sich
aufgrund ihrer Vielge staltigkeit auch nicht näher
präzisieren . E s liegt daher nahe , dass nur der weite
und schillernde B egriff de s »Auflehnens« auf diese
vorb ereitenden Tätigkeiten zielt. Diese Auslegung
des Landgerichts ist sprachlich und vom Sinnge-
halt de s Aufrufs her möglich und sogar nahelie-
gend . Sie ist daher vom Revisionsgericht hinzuneh-
men, auch wenn andere Auslegungsergebnisse
ebenso gut vertretb ar wären .

bb) Nicht zu be anstanden ist auch das weitere
Auslegungsergebnis der Strafkammer, der Aufruf
zum »Auflehnen« sei nicht gleichb edeutend mit der
Aufforderung, unmittelb ar Wehrstraftaten zu b e-
gehen . D er B egriff des »Auflehnens« kann zwar
auch die Verweigerung von Einsatzbefehlen umfas-
sen (vgl . § 2 0 Ab s . 1 Nr. 1 WStG) . Aus dem Flugblatt
ergibt sich ab er nicht, dass dies die allein den Solda-
ten angetragene Form de s Widerstandleistens sein
soll . Die Soldaten werden aufgrund der im Flug-
blatt aufgezeigten, gegen die Lagerung der Nukle-
arwaffen sprechenden verfassungs- und völker-
rechtlichen Gründe lediglich aufgefordert, ihre
Haltung zur Teilhab e von Nuklearwaffen »neu zu
bewerten und zu bedenken« .

In die sem Kontext und auch vor dem Hinter-
grund de s politischen Anliegens der Angeklagten,
die sog. »Nukle are Teilhab e« als etwas Völkerrechts-
widriges und Unmoralisches zu brandmarken, ist

es nicht nur möglich, sondern sogar naheliegend ,
die Formulierung, sich gegen diese Teilhab e »auf-
zulehnen« nicht im Sinne einer Aufforderung zu
unmittelb arer B efehlsverweigerung, sondern le-
diglich als Aufforderung zu einer Gewissensschär-
fung und Gewissensentscheidung der ange spro-
chenen Soldaten aufzufassen, verbunden mit der
persönlichen Meinungsäußerung der Angeklag-
ten, dass e s bei richtiger Sicht der Dinge und gehö-
riger Gewissensansp annung − sozusagen im Wege
der Erme ssensreduzierung auf Null − nur zu einer
einzigen richtigen Entscheidung kommen könne ,
nämlich das eine B eteiligung und Unterstützung
der nukle aren Teilhabe nicht zu rechtfertigen sei .
E s verbleibt insoweit ab er b ei der alleinigen Gewis-
sensentscheidung de s Soldaten .

Für den Fall einer po sitiven Entscheidung de s
Soldaten können sich − wie sich aus der »Rechtshil-
feb elehrung« ergibt − verschiedene Handlungs-
möglichkeiten eröffnen, die von der (rechtmäßi-
gen) Verweigerung des Kriegsdienstes bis hin zum
strafrechtlich relevanten Ungehorsam, B efehlsver-
weigerung o der Fahnenflucht reichen . Eine b e-
stimmte Handlungsalternative wird dab ei vom
Flugblattverfasser gerade nicht vorgegeb en .

Soweit sich der Soldat zur B efehlsverweigerung
entschließen sollte , weist die »Rechtshilfeb eleh-
rung« auf die dienstrechtlichen Möglichkeiten hin .
Gerade dieser Umstand stützt das Auslegungser-
gebnis der Strafkammer, dass der B egriff de s »Auf-
lehnens« nicht gleichb edeutend mit der B egehung
von Wehrstraftaten ist, sondern auch rechtmäßige
»Auflehnungsmittel« , wie Gegenvorstellung, B e-
schwerde und weitere B e schwerde nach der Wehr-
b e schwerdeordnung in B etracht kommen . Ledig-
lich in letzter Konsequenz wird darauf hingewie-
sen, dass notfalls die Fahnenflucht in Erwägung zu
ziehen ist.

Allein die se Auslegung wird auch, worauf die
Strafkammer zu Recht hingewie sen hat, der Wert-
entscheidung de s Art. 5 Ab s . 1 GG gerecht. Wenn e s
sich − wie das hier geradezu exemplarisch der Fall
ist − um einen Meinungsb eitrag in einer die Öffent-
lichkeit wesentlich, j a geradezu existentiell b erüh-
renden Frage handelt, hab en die Gerichte b ei meh-
reren obj ektiv möglichen D eutungen sich immer
für diej enige zu entscheiden, die der B edeutung
die se s Grundrechts , der Persönlichkeitsentfaltung
des Einzelnen und seiner Teilnahme am politi-
schen Leb en wie auch für die freie Kommunikation
in der Gesellschaft insgesamt entspricht und ein
entsprechende s Verhalten nicht strafb ar werden
lässt (BVerfGE 8 2 , 4 3 , 5 0) .

cc) Gleiches gilt für den Aufruf zur Ermutigung
der Kameraden, sich »Ihrem Ungehorsam« anzu-
schließen, dem insoweit, wie das Landgericht zu
Recht ausgeführt hat, nur unselb ständige B edeu-
tung zukommt, und − wie sich aus dem Kontext er-
gibt − in unmittelb arem Zusammenhang mit der
zuvor erörterten Äußerung steht und nicht mehr
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b esagt, als dass andere Soldaten sich in gleicher
Weise wie die Le ser des Flugblattes verhalten sol-
len, also keine Straftaten b egehen, sondern vorran-
gig die ihnen zur Verfügung stehenden Rechtsb e-
helfe gegen nach Auffassung des Verfassers unver-
bindliche B efehle ausschöpfen sollen .

3 . Aufgrund diese s rechtsfehlerfreien Ausle-
gungsergebnisses hat das Landgericht zu Recht ei-
ne tatb estandsmäßige Aufforderung im Sinne des
§ 1 1 1 StGB verneint.

a) Allerdings schließt die vom Landgericht zur
Verweigerung von Einsatzb efehlen vorgenomme-
ne Au slegung des Flugblattes die Aufforderung zur
B egehung von Straftaten im Sinne der § § 1 9 ff.
WStG nicht aus . D as allein b egründet j edo ch no ch
keine Strafb arkeit nach § 1 1 1 StGB . Strafgrund des
§ 1 1 1 StGB ist die Gefährdung de s Gemeinschafts-
friedens, die sich zwangsläufig aus einer öffentli-
chen o der quasi-öffentlichen, an einen unbe stimm-
ten Personenkreis gerichteten Aufforderung zu
Straftaten ergibt. Eine derart qualifizierte Auffor-
derung ist einerseits zur Weckung von gefährli-
chen Instinkten und Veranlassung von unkontrol-
lierb aren kriminellen Aktionen geeignet ; anderer-
seits sind ihre Auswirkungen weder üb erschaub ar
no ch steuerb ar und einer weiteren Einflussnahme
de s Auffordernden in aller Regel entzogen, was ins-
ge samt ihre b e sondere Gefährlichkeit b egründet.
D er Schutz de s § 1 1 1 StGB b ezieht sich sowohl auf
das durch die Straftat, zu der aufgefordert wird , b e-
drohte Rechtsgut, als auch auf den inneren Frieden
der Gemeinschaft (B GHSt 2 9 , 2 5 8 , 2 67; LK-
v. Bubnoff, 1 0 . A. , § 1 1 1 Rnr. 5 ; Schönke/Schrö der-
E ser, 2 5 . A. ; § 1 1 1 Rnr. 1 ; Rogall GA 79 , 1 1 , 1 6 ;) . Aus
dem Sinn und Zweck des § 1 1 1 StGB , nur b esonders
gefährliche Arten des Aufforderns zu erfassen,
folgt zugleich die Notwendigkeit einer diesem
Schutzzweck entsprechenden re striktiven Inter-
pretation der Vorschrift (OLG Karlsruhe NStZ
9 3 , 3 89) : Die Äußerung muss ange sichts des Schutz-
zwecks der Norm erkennb ar darauf abzielen, die
Adre ssaten unmittelb ar zur B egehung der rechts-
widrigen Tat zu motivieren (E ser aa0 . , § 1 1 1 Rdnr. 3 ;
OLG Karlsruhe aa0 . , 39 0) . D avon kann hier j edo ch
keine Rede sein . D er Aufruf soll eine Handlungsan-
weisung erst für den Fall des tatsächlichen Ein-
satze s der Atomwaffen sein . Die Soldaten sollen
sich erst in unb estimmter Zukunft und nicht schon
j etzt zur B efehlsverweigerung entschließen . Ob
und wann das j emals der Fall sein wird , ist völlig of-
fen, ein Anlass für eine sofortige Entschließung b e-
steht somit nicht. Im übrigen ist, wie das OLG Karls-
ruhe (aa0 .) in einem ähnlichen Fall zutreffend ent-
schieden hat, b ei einem Flugblatt ohnehin nicht da-
mit zu rechnen ist, dass es üb er den Verteilungszeit-
raum hinaus motivierende Wirkung hat.

b) Unabhängig davon handelt e s sich b ei diesem
Aufruf wie auch b ei dem Aufruf zum »Auflehnen«
nicht um eine Aufforderung zur B egehung rech ts-

widriger Taten :
D er 2 . Wehrdienstsenat de s Bundesverwal-

tungsgerichts hat in seinem Urteil vom 2 1 . 0 6 . 2 0 0 5
(2 WD 1 2 . 04) (siehe Forum Pazifismus 0 7) mit
ausführlicher B egründung entschieden, dass auch
ein Soldat, der von seinem Recht auf Kriegsdienst-
verweigerung keinen Gebrauch macht, sondern
sich zu den Streitkräften b ekannt hat, damit keine s-
wegs zugleich von vornherein auf sein Recht ver-
zichtet, im Einzelfall nach den Geb oten seine s Ge-
wissens zu handeln und in Konsequenz de ssen not-
falls auch einen B efehl zu verweigern . D as BVerwG
hat au sdrücklich fe stge stellt, d ass eine solche B e-
fehlsverweigerung im Falle einer aus ernster, wirk-
licher Gewissensnot herau s getroffenen Entschei-
dung rechtmäßig sein (und folglich auch keine
strafb are Handlung darstellen) könne (aa0 . LS
3 , 4 , 8) . Zu einer solchen Gewissensentscheidung
haben die Angeklagten aufgerufen . Sie hab en nicht
etwa die Soldaten einfach nur aufgefordert, gewis-
se B efehle nicht zu b efolgen . Sie hab en intensiv ar-
gumentiert und au sführlich auf diej enigen Aspekte
rechtlicher und moralischer Art hingewie sen, die
b ei einer solchen Gewissensentscheidung zu b e-
rücksichtigen seien . D er sich daran anschließende
Aufruf ist ein Appell, die danach notwendige und
nach ihrer Auffassung allein in B etracht kommen-
de Gewissensentscheidung zu treffen, nämlich ei-
nen etwaigen sp äteren Einsatzb efehl zu verwei-
gern und die ihm dienenden Vorb ereitungshand-
lungen zu unterlassen . Selb st wenn sie die Soldaten
dazu aufgefordert hätten, Handlungen zu begehen,
die j etzt schon den obj ektiven Tatb estand einer
Wehrstrafnorm erfüllen, so würde es sich, da die
Angeklagten sich eine solche Handlungsweise er-
sichtlich nur als Ergebnis einer ernstlichen, sorgfäl-
tigen, an den Kategorien von » Gut« und »B ö se« ,
Recht, Ethik und Moral ausgerichteten Gewissens-
entscheidung (BVerwG aa0 . LS 3 , 4 , 8 sowie S . 5 1 f.)
vorstellten, um ein durch eben diese Gewissens-
motivation gerechtfertigtes und daher nicht straf-
b are s Verhalten handeln . D er einzelne Soldat ist,
wie sich aus dem gesamten Kontext ergibt, als Trä-
ger eines Gewissens ange spro chen worden . Er soll,
wie die Angeklagten in vielerlei Formulierungen
deutlich gemacht hab en, sein Gewissen prüfen, ob
dieses ihm erlaubt, maßgeblich an einer kriegeri-
schen Vorgehensweise mitzuwirken, die nach Völ-
kerrecht, Moral und der Üb erzeugung von 9 0 % al-
ler D eutschen rechtswidrig und sogar verwerflich
sei . Ein solcher − auch sehr eindringlich formulier-
ter − Gewissensappell fällt weder unter § 1 1 1 StGB
no ch unter irgendeine andere Strafnorm .

Die Strafkammer hat daher zu Recht eine tatb e-
standsmäßige Aufforderung im Sinne de s § 1 1 1
StGB verneint und die Angeklagten freigespro-
chen .

Die Ko stenentscheidung folgt aus einer entspre-
chenden Anwendung des § 4 67 Ab s . 1 StPO .
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Rezensionen und Hinweise

Petra Gerster m it Michael Gleich: Die Friedensma-
cher; m it CD-ROM »Peace co un ts«, Okto ber 2005,
Hanser, 24, 90 Euro

Wenn wir die Zeitung aufschlagen o der zur
Nachrichtenzeit den Fernseher anschalten, erfah-
ren wir täglich viel Neue s über Krieg und Gewalt
überall auf der Welt. B ei vielen Menschen entsteht
dadurch ein Gefühl der Hilflo sigkeit – Krieg und
Gewalt scheinen allgegenwärtig, normale Men-
schen können dagegen unmöglich etwas ausrich-
ten . O der doch?

D er Eindruck täu scht. Krieg und Gewalt erzeu-
gen eindrückliche Bilder, die hohe Einschaltquo-
ten o der Auflagen versprechen – Frieden erzeugt
kaum spektakuläre Bilder, obwohl viele , wenn
nicht alle Menschen davon träumen, in dauerhaf-
tem Frieden leben zu können und viele versuchen,
ihren B eitrag zur Verwirklichung die ses Traume s
zu leisten . Ihre Arbeit taucht in den Medien kaum
auf, obwohl sie andere ermutigen könnte , sich
ebenfalls aktiv für Frieden einzusetzen .

Frieden ist kein Zustand , sondern ein Proze ss –
und dieserb e steht aus unzähligen, oft kleinen und
mühsamen Schritten zahlreicher Akteure . Wer sind
und wo finden sich diese »Friedensmacher« ?

Im Rahmen des Proj ektes »Peace Counts« hat
sich 2 0 02 eine Gruppe von JournalistInnen und Fo-
tografInnen auf die Suche nach »Friedensmachern«
gemacht. Gefunden und porträtiert hab en sie un-
ter anderem : Einen Abt in Jerusalem, zwei Ex-Ter-
roristen in Nordirland , eine Ärztin in Mazedonien,
einen Pater in Kolumbien, einen Politaktivisten in
Sri Lanka, die Leiterin einer Polizeiakademie in den
USA, eine Kursleiterin auf dem j ap anischen Peace
B o at, einen Ökonomen, einen B anker und eine So-
ziologin in Mali, eine Mediatorin in Südafrika, ei-
nen Pater auf den Philippinen, einen Ex-Guerillero
in B rasilien . Mit zahlreichen Bildern werden die B e-
richte aus den j eweiligen Proj ekten leb endig ge-
macht, in denen diese Menschen und ihre Mitstrei-
terInnen aktiv sind .

D as Buch wird ergänzt durch die Multimedia-
CD »peace counts« de s Tübinger Instituts für Frie-
densp ädagogik und zwei Aufsätze von Michael
Gleich: »Peace Counts − Wie man Frieden macht«
und »Pe ace Economics − wie sich Frieden auszahlt« .
Im ersten Aufsatz werden typische Eigenschaften
und Arb eitsweisen von Menschen ge schildert, die
sich erfolgreich in Friedensprozessen engagiert ha-
ben . Die Vision eine s für alle B eteiligten akzeptab-
len Friedensprozesse s , Verhandlungsge schick, Ge-
duld , Ausdauer, analytische Fähigkeiten, Wissen
über den konkreten Konflikt und seine Wurzeln,
die B ereitschaft, mit unterschiedlichen Akteuren

zu sammenzu arb eiten, realistische Zwischenziele ,
Kreativität, Emp athie , Selb stkenntnis und Reflexi-
on der eigenen Motive gehören dazu . Ganz schön
hohe Anforderungen, ab er vielleicht reicht es j a
auch, wenn der eine Geduld und Au sdauer, die
zweite analytische Fähigkeiten und historische s
Wissen, die dritte Emp athie und Verhandlungsge-
schick, der vierte unkonventionelle Lö sungsvor-
schläge und Selb streflexion einbringt und Vision
und Zwischenziele von der Gruppe gemeinsam er-
arb eitet werden .

Ein große s Fragezeichen ist j edo ch b ei einigen
Rechenb eispielen aus dem Kapitel »Peace Econo-
mics – wie sich Frieden au szahlt« angebracht. Hier
wird unter anderem mit Verweis auf eine Studie
der amerikanischen Wissenschaftler Brown und
Ro secrance behauptet, dass der Krieg in B o snien
zu verhindern gewe sen wäre , wenn Anfang der
9 0er Jahre »vorsorglich« eine »Friedenstruppe« von
» 2 0 0 . 0 0 0 Mann« für vier Jahre dort stationiert wor-
den wäre . D as wäre mit »nur« 3 3 Milliarden D ollar
billiger als der Ge samtschaden des B o snien-Krie-
ges von über 5 3 Milliarden D ollar gewesen . »Fazit :
Eine vorbeugende Friedensmission war nicht nur
moralisch geb oten, weil sie unsägliche s Leid ver-
hindert hätte – sie hätte sich auch wirtschaftlich
au sgezahlt. « Hier wird – im totalen Widerspruch
zur Grundaussage de s Buche s – Frieden als ein Zu-
stand aufgefasst, der sich durch die reine Anwe sen-
heit von Soldaten aufrecht erhalten lässt – die zu-
dem nach vier Jahren ohne weitere Maßnahmen
überflüssig werden (warum nicht schon nach ei-
nem o der erst nach zehn?) . Und es wird schließlich
− eb enfalls im Widerspruch zum vorher Ge schrie-
b enen – kein Gedanke an die Ursachen des Kon-
flikts verschwendet. Wenn schon »Was wäre gewe-
sen, wenn«-Szenarien diskutiert werden, müsste
untersucht werden, was gezielte wirtschaftliche
Unterstützung und klassische Diplomatie , wie sie
in den 9 0er Jahren im B altikum erfolgreich einge-
setzt wurden, in den 8 0er Jahren auf dem B alkan
hätten b ewirken können . Ärgerlich bleibt b ei die-
sem Rechenspiel auch, dass die politischen Impli-
kationen einer Militärlö sung vollkommen vernach-
lässigt werden . So hab en die Intervention in B o sni-
en und der Vertrag von D ayton entscheidend zur
Radikalisierung der UCK b eigetragen . D er Ko sovo-
Krieg hätte dem entsprechend nicht durchs Mili-
tär, sondern durch internationale zivile Hilfe und
Vermittlung während de s zehnj ährigen gewalt-
freien Widerstands verhindert werden können .
D en Friedensmachern de s B alkan Pe ace Team, die
die s versuchten, fällt der Autor somit nachträglich
noch in den Rücken .
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Die »Dividende« für Militärinterventionen in

Staaten, die gerade einen Bürgerkrieg hinter sich
hab en, wird mit Verweis auf eine andere Studie als
no ch viel lohnender dargestellt. D a ist e s nur
b edingt trö stlich, dass in die sem Kapitel auch zivile
Maßnahmen wie Entwicklungshilfe und die Kon-
trolle b estimmter Rohstofferlö se in Konfliktregio-
nen darge stellt werden und über die immensen
weltweiten Rüstungsausgab en und die Frage , was
mit die sem Geld Sinnvollere s gemacht werden
könnte , nachgedacht wird .

D ass in die sem Kapitel auf exakte Quellenanga-
b en verzichtet wird , ist unter diesen Umständen
b edauerlich . So lässt sich nur vermuten, dass das
Rechenb eispiel zum B o snien-Krieg aus der Studie
»The Co sts of Conflict. Prevention and Cure in the
Glob al Arena« stammt, deren Herausgeber B rown
und Ro secrance sind . Die Autorin des Kapitels über
B o snien, Andre a Kathryn Talentino , schildert
durchaus zutreffend die ökonomischen Probleme
Jugo slawiens seit Ende der 70er Jahre , so dass sich
auch b eim Studium dieser Quelle die Frage auf-
drängt, ob nicht gezielte Wirtschaftshilfe in den
8 0 er Jahren die sinnvollste Maßnahme im Sinne
von »Pe ace Economics« gewe sen wäre .

Durchgehend gelungen ist dagegen der Aufb au
der B eispiele auf der CD »peace counts« . In j edem
Fall lohnt sich auch ein B esuch auf der Web seite
www.peaceco un ts. org

Ute Finckh

ì

Ernst Sch warcz: Zeitenwende − En tweder es ge-
lingt der Menschheit, alle Kriege abzuschaffen.
Oder es wird den Kriegen gelingen, die Menschheit
abzuschaffen; agenda- Verlag Münster 2005; 240
Seiten; 1 7, 80 Euro

»Zeitenwende« lautet der Titel de s Buche s, in
dem der ö sterreichische Autor Ernst Schwarcz
kenntnisreich darstellt, dass das Ende de s Kalten
Krieges keine swegs die Atomkriegsgefahr verrin-
gert hat. D er üb erzeugte Quäker ist durch seine
Biografie dem Ideal der Gewaltfreiheit verpflich-
tet. 1 9 39 emigrierte er nach Schweden, wo er p azi-
fistische Ideen in sich aufnahm . Heute ist der in
Ö sterreich leb ende Profe ssor Ehrenvorsitzender
de s Internationalen Versöhnungsbunde s .

Die Zeitenwende b egann vor sechzig Jahren mit
der Katastrophe der B omb enabwürfe auf Hiro shi-
ma und Nagasaki .

Etwas Unvorstellb are s war eingetreten . Mit ei-
ner einzigen B ombe wurden in Hiro shima direkt
hundertdreißigtausend Menschenleb en au sge-
lö scht. Die radio aktive Verseuchung hat noch viele
Menschen mehr auf einen langsamen, grau samen
To desweg gebracht. Ende der vierziger Jahre wur-
de die UNO in der Ab sicht ins Leb en gerufen, Kon-
flikte zwischen Staaten künftig mit friedlichen Mit-
teln zu lö sen und eine allgemeine Abrüstung her-

b eizuführen . Aber die tatsächliche Entwicklung
verlief anders . D as weltweite Vernichtungspoten-
zial war auf eine Sprengladung angewachsen, mit
der alle s Leben auf dieser Erde mehrfach au s-
gelö scht werden kann . Die Menschheit geriet in po-
litischen Krisensituationen und durch vielfältige
Fehlerquellen mehrmals an den äußersten Rand ei-
nes atomaren Inferno s . Die B eendigung der Blo ck-
konfrontation hat diese Gefahr trotz wichtiger
Abrüstungs- und B egrenzungsvereinb arungen
nicht b eseitigt. Die Modernisierung der Atomwaf-
fen, ihre drohende Weiterverbreitung sowie die
verschärften Konflikte in einer multipolaren Welt
haben ein »zweite s Atomzeitalter« eingeleitet, das
die Menschheit mit zunehmend unkalkulierb aren
Risiken konfrontiert.

Ernst Schwarcz zeichnet in acht Kapiteln an-
schaulich und gut verständlich auf, warum es keine
Entwarnung geb en kann und woran er seine Hoff-
nung festmacht, dass die menschliche Vernunft
do ch no ch siegt. Mit seinem Buch »Zeitwende«
mö chte der Autor dazu b eitragen, das Thema Atom-
kriegsgefahr wieder in das Blickfeld einer breiten
Öffentlichkeit zu bringen .

Ernst Schwarcz zitiert au s den eindringlichen
Appellen b erühmter Wissenschaftler und Philo so-
phen, die auf die Gefahr eine s Atomkriege s hinwie-
sen, unter ihnen Initiatoren wie B ertrand Russel
und Alb ert Einstein . Die Wiener D eklaration der
Pugwash-Konferenz wurde in den fünfziger Jahren
von WissenschaftlerInnen au s O st und West verab-
schiedet. Sie enthielt eine an die ganze Menschheit
gerichtete Warnung über die akute Selb stvernich-
tungsgefahr sowie den Hinweis auf die Tatsache ,
»das unzerstörb are Wissen üb er die Erzeugung
neuer B omb en« nicht mehr rückgängig machen zu
können . D amit bleib e die Ausmerzung aller Kriege
der einzige Ausweg, der unvorstellb aren Katastro-
phe zu entrinnen .

In diesem Kontext stellt uns der Autor am An-
fang und am Ende seines Buches gewissermaßen
als Einrahmung Persönlichkeiten vor, die für ihn
B eispiele einer anderen Kultur de s Handelns und
D enkens abgeb en, unter ihnen Pap st Johanne s
XXIII . , der D alai Lama und Alb ert Schweitzer. Mit
B ertha von Suttners Aufruf »Die Waffen nieder !
S agt' s vielen − vielen« b ezieht er sich auf das Ver-
mächtnis der üb erzeugten Pazifistin, die er in einer
Hommage am Anfang seiner umfangreichen Au s-
führungen würdigt. Er sieht in der Einschätzung
dieser Friedensaktivistin heute durchaus Paralle-
len zur Situation vor dem Ersten Weltkrieg, so ,
wenn er meint, dass die »Vermilitarisierung« im da-
maligen Ö sterreich-Ungarn heute durch die NATO
in der westlichen Wohlstandsge sellschaft fortge-
führt wird . Ein grundsätzlich anderes D enken und
Handeln, die Üb erwindung einer »primitiven Kul-
tur« des kriegerischen D enkens , für die Suttner
stritt, sei heute mehr denn j e eine dringend zu lö-
sende Aufgab e .
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D as umfangreichste Kapitel handelt von der
Vorb ereitung künftiger Kriege . D er Autor b e-
schreibt ausführlich die aktuellen Konfliktpoten-
ziale , die vielfältigen Möglichkeiten menschlichen
und technischen Versagens ab er auch politischer
Fehlentscheidungen, das erneute Wettrüsten der
Atommächte und die Gefahr einer weiteren Aus-
breitung von Atomwaffen in ärmeren Ländern . Er-
schreckend deutlich wird , dass die Menschheit
auch nach dem Kalten Krieg wieder am Rande der
Auslö sung eines Atomkriege s stand und dass sol-
che Situationen in Zukunft keinesfalls ausgeschlo s-
sen sind . Im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit, in
einen Atomkrieg zu geraten, nimmt nach Meinung
des Autors zu . Schwarcz zitiert im Zu sammenhang
mit dem völkerrechtswidrigen Jugo slawien-Krieg
auch den früheren russischen Ministerpräsidenten
Tschernomyrdin mit den Worten : »D er NATO-An-
griff auf Jugo slawien hat die Welt an den Rand ei-
nes Dritten Weltkrieges gebracht. « (Seite 61 )

Trotz der Abrüstungsvereinb arungen zwischen
Russland und den USA sind die atomaren Potenzia-
le immer no ch b eträchtlich, geeignet, die Welt
mehrmals in Schutt und Asche zu legen und einer
atomaren Verseuchung auszusetzen . Russland
sieht sich mit einer fast geschlo ssenen Einkreisung
durch US-amerikanische Stützpunkte und neue
NATO-Mitglieder in seinem ehemaligen Einfluss-
bereich konfrontiert. Russland und China gehören
zu den Ländern, die die US-Regierung in ihren ato-
maren Zielkatalog aufgenommen hat. Inzwischen
hat auch die russische Regierung ihre Haltung auf-
gegeb en, auf den Ersteinsatz von Atomwaffen zu
verzichten . China be ansprucht die Insel Taiwan,
die unter militärischem Schutz der USA steht. Israel
ist eine atomare Supermacht im brisanten Kon-
fliktherd des Nahen O stens . Indien und Pakistan
stehen sich als feindliche Atommächte gegenüber.
Pakistan, das mit den USA eng verbündet ist, gibt
Hilfestellungen für Nordkore a und den Iran . Die
zunehmende Anzahl von Atommächten und die
Weigerung der führenden Atommächte abzurüs-
ten, vergrößert die Gefahr einer unkontrollierb a-
ren Ausbreitung von Atomwaffen . D amit erhöht
sich auch die Gefahr eines Atomwaffeneinsatzes .

Für ihre Rüstungsmaschinerie wenden die USA
mit üb er j ährlich 4 0 0 Milliarden US-D ollar fast die
Hälfte der weltweiten Rüstungsausgaben auf. Klei-
ne Atomwaffen und ein Raketenschutzschild sol-
len den Einsatz von Atomwaffen ohne die Gefahr
der eigenen, totalen Vernichtung möglich machen .

Auch die Länder der Europ äischen Union lagen
im Jahr 2 0 0 1 mit etwa 1 75 Milliarden US-D ollar für
Militärzwecke nach den USA an zweiter Stelle . Von
einem »We st-We st-Rüsten« ist die Rede im Zusam-
menhang mit der »Rolle der Europ äischen Union
als Friedensfaktor« , die Ernst Schwarcz unter der
Üb erschrift »Neue Friedenshoffnungen« b ehan-
delt. Hier mag die Üb erschrift eher einem Wunsch-
denken entspringen, denn die vom Autor angeführ-

ten Fakten legen den Schluss nahe , dass in den
Chefetagen der EU dem B eispiel der US-Hegemoni-
almacht gefolgt wird . Auch wenn die Abneigung
gegen Kriegseingriffe in weiten Teilen der europ äi-
schen B evölkerung größer sein mag als in den USA,
treten die europ äischen Regierungen nicht mit ei-
ner einheitlichen Stimme auf, wie das B eispiel Irak-
Krieg verdeutlicht hat. Europ äische Militärs und
Armeen sind an den hegemonialen Kriegen b etei-
ligt.

Der »Allmacht des amerikanischen Hegemon«
widmet der Autor ein ganze s Kapitel, in dem die
Angst vor den Kriegsab enteuern eine s »me ssianis-
tisch-religiö s« motivierten Präsidenten und vor der
Arroganz der Supermacht verdeutlicht wird . Ab er
auch hier griffe meine s Erachtens der Schluss zu
kurz, den europ äischen Regierungen in S achen
Frieden mehr Kompetenz zuzuordnen . Die konsu-
morientierte Leb ensweise , die Ernst Schwarcz als
einen wichtigen glob alen Konfliktgrund aus-
macht, unterscheidet sich in Europ a nicht grund-
sätzlich von der US-amerikanischen . D er »unersätt-
liche Durst« nach Öl, den der Autor den Amerikane-
rInnen b e scheinigt, treibt auch die europ äischen
Regierungen dazu , ihre »Verteidigungsarmeen« zu
weltweit interventionsfähigen Streitkräften im Sin-
ne der »westlichen« Konsumwerte umzurü sten .

D ass Menschenrechte lediglich als Vorwand für
ein militärisches Eingreifen herhalten mü ssen, pro-
blematisiert Ernst Schwarcz am B eispiel de s Mas-
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senmords in Ru anda. Er hält den USA ihr damaliges
Veto gegen einen Blauhelmeinsatz der UNO im
Weltsicherheitsrat vor. D amit deutet er gleichzeitig
auf ein ungelö stes ethisches Sp annungsfeld für Pa-
zifistInnen hin : Wie verhalten sich PazifistInnen,
wenn Machthab erInnen mit friedlichen Mitteln
nicht von einem Massenmord abzuhalten sind ?
Nichteingreifen kann auch als unterlassene Hil-
feleistung vorgeworfen werden, die unzählige un-
schuldige Opfer fordert.

Die Frage , ob die Menschheit mit Rie senschrit-
ten auf den selb stverschuldeten Weltuntergang zu-
geht, ist mit dü steren Aussichten verbunden . Aber
es gibt viele warnende Stimmen und Initiativen, die
Ernst Schwarcz zu Wort kommen lässt. Die au strali-
sche Regierung hat die C anb erra-Kommission ins
Leb en gerufen und als ihren hoffnungsvollen Er-
folg wird das Protokoll der internationalen Üb er-
prüfungskonferenz über die Nichtweiterverbrei-
tung von Atomwaffen aus dem Jahr 2 0 0 0 gewertet.
D er Internationale Gerichtshof in D en Haag hat die
Drohung mit Atomwaffen und ihren Einsatz als völ-
kerrechtswidrig einge stuft. In der Atomenergie-
b ehörde mit Sitz in Wien sieht der Autor eine wich-
tige Institution, die als Unterorganisation der UNO
die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen kon-
trollieren soll . Allerdings bleibt hier die Frage un-
b ehandelt, inwieweit die friedliche Nutzung der
Kernenergie sich von der militärischen trennen
lässt. Die UNO gilt ihm als Hoffnungsträger, den es

zu reformieren gelte . D as Monopol der Atommäch-
te im Weltsicherheitsrat müsste aufgebro chen wer-
den . Und schließlich sieht er als Ö sterreicher auch
in den kleineren Ländern Europ as Friedenspoten-
zen, die no ch nicht ausreichend genutzt werden .
Und er b eschreibt B eispiele gelungener, gewalt-
freier Konfliktlö sungen, z . B . zwischen Norwegen
und Schweden o der im gewaltfreien Widerstand
der InderInnen gegen die Kolonialmacht Großbri-
tannien .

Die wirtschaftlichen Gründe für die Kriegsma-
schinerie sind in dem Buch für meine B egriffe
deutlich unterbelichtet. Sie b eschränken sich nicht
nur auf den Hunger nach Rohstoffen und auf die
Ausb eutung der armen Länder durch die Men-
schen, die in Wohlstandsländern im » Schlaraffen-
landsyndrom« leb en, worauf der Autor seine Kritik
richtet. D as mächtige Intere ssenskartell der rü s-
tungs-industriellen Komplexe und die D ominanz
de s Konkurrenzprinzip s bleib en von der kriti-
schen B etrachtung des Autors ausgesp art.

D as Buch liefert einen wertvollen B eitrag zur
Aufklärung üb er die akute Gefahr, die immer no ch
und wieder von den atomaren Waffenarsenalen
und einem alten D enken ausgeht. E s dürfte vor al-
len Dingen FriedensaktivistInnen mit gewichtigen
Argumenten ausstatten . Zwar hat der Autor Recht,
wenn er fe ststellt, dass die atomare B edrohung
auch in der Friedensbewegung den Stellenwert
verloren hat, den sie im Ange sicht ihrer schreckli-
chen Vernichtungsgefahr eigentlich hab en müsste .
Ab er b ei allen Hoffnungen, die Ernst Schwarcz an
b erühmte Vorbilder und anerkannte Institutionen
knüpft, wird die weltweite Friedensb ewegung
künftig wohl eine größere Rolle zu spielen hab en,
wenn es um die Zukunftsfrage der Menschheit
geht. Die Friedensb ewegung und das selb stlo se En-
gagement vieler Menschen, die etwas b ewirken,
kommen in dem Buch meines Erachtens zu kurz .
Ich denke an Hanna, die in D eutschland seit Jahren
mit anderen gegen Atomwaffen kämpft und dafür
Gefängnisstrafen auf sich genommen hat. D as
Ob erlandesgericht Koblenz hat im Septemb er end-
lich entschieden, dass e s nicht strafb ar ist, Soldaten
zur B efehlsverweigerung aufzufordern, wenn sie ,
wie in Büchel, den Einsatz von Atomb omb en üb en
müssen (siehe den A bdruck des Urteils in diesem
Heft) . D as Buch b egreife ich als eine wertvolle An-
regung, sich der akuten Atomkriegsgefahr wieder
stärker zuzuwenden .

Werner Ruh off

ì

A ndreas Zumach: Die ko mmenden Kriege. Res-
so urcen, Menschenrech te, Mach tgewinn − Prä ven-
tivkrieg als Da uerzustand? Verlag Kiepenheuer &
Witsch; Köln 2005; 226Seiten; 8, 90 Euro (Eine a us-

führliche Besprech ung folgt in der nächsten A us-
gabe.)


